
Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates 
(Nationalrats-Wahlordnung 1992 – NRWO) 

BGBl. Nr. 471 in der Fassung BGBl. I Nr. 43/2011  
 

I. Hauptstück  
Wahlausschreibung, 

 Einteilung des Bundesgebietes für Zwecke der Wahl,   
Wahlbehörden  

 
1. Abschnitt  

Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, Wahlkreise  
Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, Wahltag, Stichta g  

 
§ 1. (1) Der Nationalrat besteht aus 183 Mitglieder n, die nach den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes gewählt werden.  
(2) Die Wahl ist von der Bundesregierung durch Vero rdnung im Bundesgesetzblatt 
auszuschreiben. Die Verordnung hat den Wahltag zu e nthalten, der von der Bundesre-
gierung im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates auf einen Sonn-
tag oder einen anderen öffentlichen Ruhetag festzus etzen ist. Die Verordnung hat wei-
ters den Tag zu bestimmen, der als Stichtag gilt. D ieser darf jedoch nicht vor dem Tag 
der Wahlausschreibung liegen. Nach dem Stichtag bes timmen sich die in den §§ 13, 
14, 16 und 25 dieses Bundesgesetzes festgesetzten F risten sowie die Voraussetzun-
gen des Wahlrechts (§ 21 Abs. 1) und der Wählbarkei t (§ 41). 
(3) Die Verordnung der Bundesregierung über die Wah lausschreibung ist auch in allen 
Gemeinden durch öffentlichen Anschlag bekanntzumach en.  
 

Landeswahlkreise, Stimmbezirke  
 

§ 2. (1) Das Bundesgebiet wird für Zwecke der Wahl in neun Landeswahlkreise ein-
geteilt; hierbei bildet jedes Bundesland einen Land eswahlkreis. Der Landeswahlkreis 
führt die Bezeichnung des Bundeslandes und erhält e ine Nummer, die sich nach der 
alphabetischen Reihenfolge der Bundesländer richtet . 
(2) Die Stimmabgabe erfolgt, unbeschadet der Bestim mungen über die Stimmabgabe 
mittels Wahlkarte, vor der örtlichen Wahlbehörde. Ö rtliche Wahlbehörden sind die 
Gemeindewahlbehörden und Sprengelwahlbehörden.  
(3) Grundsätzlich bildet jeder politische Bezirk, i n den Bundesländern Niederöster-
reich und Vorarlberg jeder Verwaltungsbezirk, und j ede Stadt mit eigenem Statut einen 
Stimmbezirk. In der Stadt Wien ist jeder Gemeindebe zirk ein Stimmbezirk.  

 
Regionalwahlkreise  

 
§ 3. (1) Die Stimmbezirke der Landeswahlkreise werd en in einem oder mehreren 

Regionalwahlkreisen zusammengefasst. Die Regionalwa hlkreise führen die Nummer 
ihres Landeswahlkreises und werden zusätzlich mit B uchstaben in alphabetischer 
Reihenfolge bezeichnet.  
(2) Die Regionalwahlkreise sind:  

Landeswahlkreisnummer/Buchstabe: Bezeichnung: 
1A Burgenland Nord  
1B Burgenland Süd  
2A Klagenfurt  
2B Villach  
2C Kärnten West  
2D Kärnten Ost  
3A Weinviertel  
3B Waldviertel  
3C Mostviertel 



3D Niederösterreich Mitte 
3E Niederösterreich Süd 
3F Wien-Umgebung 
3G Niederösterreich Süd-Ost 
4A Linz und Umgebung 
4B Innviertel 
4C Hausruckviertel 
4D Traunviertel 
4E Mühlviertel 
5A Salzburg Stadt 
5B Flachgau/Tennengau 
5C Lungau/Pinzgau/Pongau 
6A Graz 
6B Steiermark Mitte 
6C Steiermark Süd 
6D Steiermark Süd-Ost 
6E Steiermark Ost 
6F Steiermark Nord 
6G Steiermark Nord-West 
6H Steiermark West 
7A Innsbruck 
7B Innsbruck-Land 
7C Unterland 
7D Oberland 
7E Osttirol 
8A Vorarlberg Nord 
8B Vorarlberg Süd 
9A Wien Innen-Süd 
9B Wien Innen-West 
9C Wien Innen-Ost 
9D Wien Süd 
9E Wien Süd-West 
9F Wien Nord-West 
9G Wien Nord 
 

(3) Die Stimmbezirke der Regionalwahlkreise sind au s der Anlage 1 ersichtlich.  
 

Zahl der Mandate in den Wahlkreisen,  
Berechnung nach der jeweils letzten Volkszählung  

 
§ 4. (1) In jedem Wahlkreis gelangen so viele Natio nalratsmandate zur Vergabe, 

wie die Berechnung gemäß den Abs. 2 bis 5 ergibt.  
(2) Die Zahl der Staatsbürger, die nach dem endgült igen Ergebnis der jeweils letzten 
Volkszählung (Registerzählungsgesetz, BGBl. I Nr. 3 3/2006) im Gebiet der Republik 
ihren Hauptwohnsitz hatten, vermehrt um die Zahl de r im Ausland lebenden Staats-
bürger, die am Stichtag (§ 1 Abs. 1 des Registerzäh lungsgesetzes) in der Wählerevi-
denz eingetragen waren, ist durch die Zahl 183 zu t eilen. Dieser Quotient ist auf drei 
Dezimalstellen zu berechnen. Er bildet die Verhältn iszahl. 
(3) Jedem Landeswahlkreis werden so viele Mandate z ugewiesen, wie die Verhältnis-
zahl (Abs. 2) in der Zahl der Staatsbürger, die nac h dem endgültigen Ergebnis der je-
weils letzten Volkszählung im Landeswahlkreis ihren  Hauptwohnsitz hatten, vermehrt 
um die Zahl der im Ausland lebenden Staatsbürger, d ie am Stichtag (§ 1 Abs. 1 des 
Registerzählungsgesetzes) in der Wählerevidenz im B ereich des Landeswahlkreises 
eingetragen waren, enthalten ist.  
(4) Können auf diese Weise noch nicht alle 183 Mand ate aufgeteilt werden, so sind die 
gemäß Abs. 3 zu ermittelnden Quotienten auf je drei  Dezimalstellen zu berechnen. Die 



restlichen Mandate erhalten zusätzlich die Landeswa hlkreise, bei denen sich der Rei-
henfolge nach die größten Dezimalreste ergeben. Sin d hierbei die Dezimalreste bei 
zwei oder mehreren Landeswahlkreisen gleich groß, s o erhalten diese Landeswahl-
kreise je ein restliches Mandat, es sei denn, dass es sich um die Zuweisung des letz-
ten der 183 Mandate handelt. Hätten auf die Zuweisu ng dieses letzten Mandates infol-
ge gleich hoher Dezimalreste zwei oder mehrere Land eswahlkreise den gleichen An-
spruch, so entscheidet über die Frage, welchem Land eswahlkreis dieses letzte restli-
che Mandat zufällt, das Los.  
(5) Jeder Regionalwahlkreis erhält so viele der dem  jeweiligen Landeswahlkreis zuge-
wiesenen Nationalratsmandate zur Vergabe, wie die B erechnung in sinngemäßer An-
wendung der Abs. 3 und 4 ergibt.  

 
Verlautbarung der Mandatszahlen  

 
§ 5. (1) Die Zahl der auf jeden Wahlkreis gemäß § 4  entfallenden Mandate ist vom 

Bundesminister für Inneres unmittelbar nach endgült iger Feststellung des Ergebnis-
ses der jeweils letzten Volkszählung zu ermitteln u nd im Bundesgesetzblatt kundzu-
machen.  
(2) Die so kundgemachte Verteilung der Mandate ist allen Wahlen des Nationalrates 
zugrunde zu legen, die vom Wirksamkeitsbeginn der K undmachung an bis zur Ver-
lautbarung der Kundmachung der Mandatsverteilung au f Grund der jeweils nächsten 
Volkszählung stattfinden.  
 

2. Abschnitt  
Wahlbehörden  

 
Allgemeines  

 
§ 6. (1) Zur Leitung und Durchführung der Wahl sind  Wahlbehörden berufen. Sie 

werden vor jeder Wahl neu gebildet.  
(2) Die Wahlbehörden bestehen aus einem Vorsitzende n als Wahlleiter oder seinem 
Stellvertreter sowie einer Anzahl von Beisitzern. F ür jeden Beisitzer ist für den Fall 
seiner Verhinderung auch ein Ersatzbeisitzer zu ber ufen.  
(3) Mitglieder der Wahlbehörden können nur Personen  sein, die das Wahlrecht zum 
Nationalrat besitzen. Personen, die diesem Erforder nis nicht entsprechen, scheiden 
aus der Wahlbehörde aus. Die nicht den Vorsitz führ enden Stellvertreter sowie die Er-
satzbeisitzer, die bei der Beschlussfähigkeit und b ei der Abstimmung nicht berück-
sichtigt werden, sind den Mitgliedern der Wahlbehör den im Übrigen gleichzuhalten.  
(4) Das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde ist ei n öffentliches Ehrenamt, zu des-
sen Annahme jeder Wahlberechtigte verpflichtet ist,  der in der Gemeinde, in der die 
betreffende Wahlbehörde ihren Sitz hat, seinen Haup twohnsitz hat.  
(5) Den Sitzungen der Wahlbehörden können nach Maßg abe des § 15 Abs. 4 auch Ver-
treter der wahlwerbenden Parteien beiwohnen.  

 
Wirkungskreis der Wahlbehörden und der Wahlleiter  

 
§ 7. (1) Die Durchführung und Leitung der Wahlen ob liegt den Wahlbehörden. Die 

Wahlleiter haben die Geschäfte zu besorgen, die ihn en nach diesem Bundesgesetz 
zukommen. Sie haben auch die Sitzungen der Wahlbehö rden vorzubereiten sowie die 
Beschlüsse der Wahlbehörden durchzuführen.  
(2) Den Wahlbehörden werden die notwendigen Hilfskr äfte und Hilfsmittel aus dem 
Stand des Amtes zugewiesen, dem der Wahlleiter vors teht oder von dessen Vorstand 
er bestellt wird. Die damit verbundenen Kosten sind  von der Gebietskörperschaft zu 
tragen, die für den Aufwand des betreffenden Amtes aufzukommen hat. 



Gemeindewahlbehörden 
 

§ 8. (1) Für jede Gemeinde außerhalb von Wien wird eine Gemeindewahlbehörde 
eingesetzt.  
(2) Sie besteht, unbeschadet der Bestimmung des § 1 0 Abs. 5, aus dem Bürgermeister 
oder einem von ihm zu bestellenden ständigen Vertre ter als Vorsitzendem und Ge-
meindewahlleiter sowie aus neun Beisitzern.  
(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der vorüberg ehenden Verhinderung des Ge-
meindewahlleiters auch einen Stellvertreter zu best ellen.  
 

Sprengelwahlbehörden  
 

§ 9. (1) In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingetei lt sind, ist für jeden Wahlspren-
gel eine Sprengelwahlbehörde einzusetzen. In den La ndeswahlkreisen außerhalb von 
Wien kann in einem der Wahlsprengel auch die Gemein dewahlbehörde die Geschäfte 
der Sprengelwahlbehörde versehen.  (2) Die Sprengelwahlbehörde besteht aus dem 
vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden als Sprengelwahlleiter und drei Bei-
sitzern.  
(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der vorüberg ehenden Verhinderung des Spren-
gelwahlleiters auch einen Stellvertreter zu bestell en.  
 

Bezirkswahlbehörden  
 

§ 10. (1) Für jeden politischen Bezirk (Verwaltungs bezirk), jede Stadt mit eigenem 
Statut und in der Stadt Wien am Sitz eines jeden Ma gistratischen Bezirksamtes wird 
eine Bezirkswahlbehörde eingesetzt. Die örtliche Zu ständigkeit der Bezirkswahlbehör-
den in Wien richtet sich nach dem Zuständigkeitsber eich des Magistratischen Be-
zirksamtes.  
(2) Die Bezirkswahlbehörde besteht aus dem Bezirksh auptmann, in Städten mit eige-
nem Statut aus dem Bürgermeister, in der Stadt Wien  aus dem Leiter des Magistrati-
schen Bezirksamtes oder einem von ihm zu bestellend en ständigen Vertreter als Vor-
sitzendem und Bezirkswahlleiter sowie aus neun Beis itzern.  
(3) Der Bezirkswahlleiter hat für den Fall seiner v orübergehenden Verhinderung meh-
rere Stellvertreter zu bestellen und die Reihenfolg e zu bestimmen, in der diese zu sei-
ner Vertretung berufen sind.  
(4) Die Bezirkswahlbehörde hat ihren Sitz am Amtsor t des Bezirkswahlleiters.  
(5) Die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden dürfen a ußerhalb Wiens nicht gleichzeitig 
Mitglieder von Gemeindewahlbehörden, in Wien nicht gleichzeitig Mitglieder der Lan-
deswahlbehörde für den Landeswahlkreis Wien sein.  

 
Landeswahlbehörden  

 
§ 11. (1) Für jedes Bundesland wird am Sitz des Amt es der Landesregierung eine 

Landeswahlbehörde eingesetzt.  
(2) Sie besteht aus dem Landeshauptmann oder einem von ihm zu bestellenden stän-
digen Vertreter als Vorsitzendem und Landeswahlleit er sowie aus neun Beisitzern.  
(3) Der Landeshauptmann hat für den Fall seiner vor übergehenden Verhinderung meh-
rere Stellvertreter zu bestellen und die Reihenfolg e zu bestimmen, in der diese zu sei-
ner Vertretung berufen sind.  

 
Bundeswahlbehörde  

 
§ 12. (1) Für das ganze Bundesgebiet wird am Sitz d es Bundesministeriums für In-

neres die Bundeswahlbehörde eingesetzt.  
(2) Sie besteht aus dem Bundesminister für Inneres als Vorsitzendem und Bundes-
wahlleiter und siebzehn Beisitzern, darunter zwei R ichter des Dienst- oder Ruhestan-



des.  
(3) Die Mitglieder der Bundeswahlbehörde dürfen kei ner anderen Wahlbehörde ange-
hören.  
(4) Der Bundesminister für Inneres hat für den Fall  seiner vorübergehenden Verhinde-
rung mehrere Stellvertreter zu bestellen und die Re ihenfolge zu bestimmen, in der die-
se zu seiner Vertretung berufen sind.  
(5) Die Bundeswahlbehörde führt, unbeschadet des ih r nach § 7 Abs. 1 zukommenden 
Wirkungskreises, die Oberaufsicht über alle anderen  Wahlbehörden. Im Rahmen die-
ses Aufsichtsrechts kann die Bundeswahlbehörde insb esondere rechtswidrige Ent-
scheidungen und Verfügungen der nachgeordneten Wahl behörden aufheben oder ab-
ändern. Entscheidungen der Wahlbehörden im Einspruc hs- und Berufungsverfahren 
gegen die Wählerverzeichnisse (Stimmlisten) können von der Bundeswahlbehörde 
nicht abgeändert werden.  
(6) Die Bundeswahlbehörde kann auch eine Überschrei tung der in den §§ 13, 14, 16, 
39, 47, 61, 106, 109, 111, 112 und 124 Abs. 3 festg esetzten Termine für zulässig erklä-
ren, falls deren Einhaltung infolge von Störungen d es Verkehrs oder aus sonstigen 
unabweislichen Gründen nicht möglich ist. Durch ein e solche Verfügung dürfen je-
doch die in anderen Bestimmungen dieses Bundesgeset zes vorgesehenen Termine 
und Fristen nicht beeinträchtigt werden. 
 

Fristen zur Bestellung der Sprengelwahlleiter,  
der ständigen Vertreter und der Stellvertreter,  

Angelobung, Wirkungskreis der Wahlleiter  
 

§ 13. (1) Die Sprengelwahlleiter, die nach den §§ 8 , 10 und 11 zu bestellenden 
ständigen Vertreter sowie alle für den Fall einer v orübergehenden Verhinderung zu 
berufenden Stellvertreter der Wahlleiter der vor je der Wahl neu zu bildenden Wahlbe-
hörden sind spätestens am siebenten Tag nach dem St ichtag zu ernennen, es sei 
denn, dass es sich um die Ernennung dieser Organe b ei Wahlbehörden handelt, deren 
Bildung aus einem der im § 14 Abs. 4 angeführten Gr ünde erst nachträglich unabweis-
lich geworden ist.   
(2) Vor Antritt ihres Amtes haben die bestellten Or gane ihre strenge Unparteilichkeit 
und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten gegenüb er demjenigen, der ihre Bestel-
lung vorgenommen hat, oder einem von diesem Beauftr agten mit Handschlag zu gelo-
ben.  
(3) Bis zur Konstituierung der vor jeder Wahl neu z u bildenden Wahlbehörden haben 
deren Vorsitzende (Stellvertreter) alle unaufschieb baren Geschäfte, die diesen Wahl-
behörden obliegen, zu besorgen und insbesondere auc h Eingaben entgegenzuneh-
men.  
(4) Nach der Konstituierung dieser Wahlbehörden hab en deren Vorsitzende (Stellver-
treter) ihre bisherigen Verfügungen den Wahlbehörde n zur Kenntnis zu bringen und 
sodann alle Geschäfte zu führen, die nicht den Wahl behörden selbst gemäß § 7 Abs. 1 
zur Entscheidung vorbehalten sind.  
 

Einbringung der Anträge auf Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer 
 

§ 14. (1) Spätestens am zehnten Tag nach dem Sticht ag haben die Vertrauensleute 
der Parteien, die sich an der Wahlbewerbung (§ 42) beteiligen wollen, ihre Vorschläge 
über die gemäß § 15 Abs. 3 zu bestellenden, nicht d em richterlichen Beruf entstam-
menden Beisitzer und Ersatzbeisitzer der neu zu bil denden Wahlbehörden bei den im 
Abs. 3 bezeichneten Wahlleitern dieser Wahlbehörden  einzubringen. Den Vorschlägen 
ist, unbeschadet der Bestimmungen des § 15 Abs. 2, die Anzahl der Beisitzer und Er-
satzbeisitzer zugrunde zu legen, die ihnen nach der  Zusammensetzung der Wahlbe-
hörden am Stichtag zukommt.  
(2) Als Beisitzer und Ersatzbeisitzer können nur Pe rsonen vorgeschlagen werden, die 
den Vorschriften des § 6 Abs. 3 entsprechen.  



(3) Die Eingaben sind für die Bildung der Bundeswah lbehörde an den Bundesminister 
für Inneres als Bundeswahlleiter, für die Bildung d er Landeswahlbehörden an den 
Landeshauptmann, für die Bildung der Bezirkswahlbeh örden an den Landeswahlleiter 
und für die Bildung der Gemeinde- und Sprengelwahlb ehörden an den Bezirkswahllei-
ter zu richten.  
(4) Verspätet einlangende Eingaben sind nicht zu be rücksichtigen, es sei denn, dass 
es sich um Wahlbehörden handelt, deren nachträglich e Bildung durch Änderungen in 
den Wahlsprengeln, in den Gemeindegebieten oder in den politischen Bezirken unab-
weislich geworden ist.  
(5) Der Wahlleiter kann verlangen, dass die Vertrau ensleute einer Partei, die Vorschlä-
ge gemäß Abs. 1 einbringt, ausdrücklich und schrift lich erklären, dass sich diese Par-
tei an der Wahlbewerbung gemäß §  42 beteiligen wol le. Wird diese Erklärung nicht 
abgegeben, so gelten die Vorschläge als nicht einge bracht. Sind dem Wahlleiter die 
Vertrauensleute bekannt und ist er in der Lage, zu beurteilen, ob die einreichenden 
Personen tatsächlich die Partei vertreten, oder wir d ein Antrag von einer im National-
rat vertretenen Partei eingebracht, so hat er den A ntrag sofort in weitere Behandlung 
zu nehmen. Ist dies nicht der Fall, so hat er die A ntragsteller zu veranlassen, dass die 
Eingabe, sofern dies nicht bereits geschehen ist, n och innerhalb der im Abs. 1 be-
stimmten Frist von wenigstens hundert Wahlberechtig ten unterschrieben wird.  
(6) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer können die Antragsteller ihre Anträ-
ge jederzeit ändern oder zurückziehen. Die Bestimmu ngen der Abs. 2, 3 und 5 gelten 
sinngemäß.  
 

Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer, Entsend ung von Vertrauenspersonen 
 

§ 15. (1) Die Beisitzer und Ersatzbeisitzer der vor  jeder Wahl neu zu bildenden 
Bundeswahlbehörde werden von der Bundesregierung be rufen.  
(2) Die Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer in den übrigen neu zu bildenden 
Wahlbehörden obliegt dem jeweiligen Wahlleiter, und  zwar bei den Landeswahlbehör-
den dem Bundeswahlleiter, bei den Bezirkswahlbehörd en dem Landeswahlleiter und 
bei den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden dem Bezi rkswahlleiter. Tritt hierdurch 
in der Zusammensetzung der Wahlbehörden gegenüber d em Zeitpunkt der Wahlaus-
schreibung eine Änderung ein, so haben die Vertrete r der von der Änderung betroffe-
nen Parteien (§ 14 Abs. 1) innerhalb der von der Wa hlbehörde zu bestimmenden Frist 
die erforderlichen Vorschläge einzubringen.  
(3) Die nicht dem richterlichen Beruf entstammenden  Beisitzer und Ersatzbeisitzer 
werden auf Grund der Vorschläge der Parteien unter Anwendung des d‘Hondtschen 
Höchstzahlenverfahrens nach ihrer bei der letzten W ahl des Nationalrates im Bereich 
der Wahlbehörde, bei Sprengelwahlbehörden im Bereic h der Gemeinde, bei Gemein-
dewahlbehörden von Statutarstädten im Bereich des S timmbezirks festgestellten 
Stärke berufen. In den Fällen, in denen eine Partei  nicht oder nicht rechtzeitig die Be-
rufung der auf sie entfallenden Beisitzer beantragt  hat, hat keine Berufung stattzufin-
den. Für die Bundeswahlbehörde können wahlwerbende Parteien, die im zuletzt ge-
wählten Nationalrat vertreten sind, aber unter Anwe ndung des d‘Hondtschen Höchst-
zahlenverfahrens keinen Anspruch auf Entsendung ein es Beisitzers hätten, jeweils 
einen Beisitzer nominieren. Die verbleibende Anzahl  der Beisitzer ist auf die übrigen 
wahlwerbenden Parteien unter Anwendung des d‘Hondts chen Höchstzahlenverfah-
rens nach ihrer bei der letzten Wahl des Nationalra tes festgestellten Stärke aufzutei-
len.  
(4) Hat eine Partei (§ 14 Abs. 1) jedoch gemäß Abs.  3 keinen Anspruch auf Berufung 
eines Beisitzers, so ist sie, falls sie im zuletzt gewählten Nationalrat durch mindestens 
drei Mitglieder vertreten ist, berechtigt, in jede Wahlbehörde höchstens zwei Vertreter 
als ihre Vertrauenspersonen zu entsenden. Das gleic he Recht steht hinsichtlich der 
Landeswahlbehörden und der Bundeswahlbehörde auch s olchen Parteien zu, die im 
zuletzt gewählten Nationalrat nicht vertreten sind.  Die Vertrauenspersonen sind zu den 
Sitzungen der Wahlbehörde einzuladen. Sie nehmen an  den Verhandlungen ohne 



Stimmrecht teil. Im übrigen finden die Bestimmungen  der Abs. 1, 2 und 5 sowie der 
§§ 6 Abs. 3, 14, 16 Abs. 2, 19 Abs. 1, 2, 3 erster Satz, 4 und 5, 20 und 56 Abs. 1 letzter 
Satz sinngemäß Anwendung.  
(5) Die Namen der Mitglieder der Wahlbehörden sind ortsüblich kundzumachen.  

 
Konstituierung der Wahlbehörden, Angelobung der Bei sitzer und Ersatzbeisitzer 

 
§ 16. (1) Spätestens am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichtag haben die von 

ihrem Vorsitzenden einzuberufenden Wahlbehörden ihr e konstituierende Sitzung ab-
zuhalten.  
(2) In dieser Sitzung haben die Beisitzer und Ersat zbeisitzer vor Antritt ihres Amtes 
ihre strenge Unparteilichkeit und gewissenhafte Erf üllung ihrer Pflichten gegenüber 
dem Vorsitzenden mit Handschlag zu geloben. Das gle iche Gelöbnis haben auch Bei-
sitzer und Ersatzbeisitzer abzulegen, die nach der konstituierenden Sitzung in die 
Wahlbehörde berufen werden.  
(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien sowie in Gemei nden mit mehr als 20 000 Ein-
wohnern können auch zu einem späteren Zeitpunkt zur  konstituierenden Sitzung ein-
berufen werden. Das gleiche gilt für Wahlbehörden, deren Bildung erst nachträglich 
aus einem der im § 14 Abs. 4 angeführten Gründe una bweislich geworden ist.  
 

Beschlussfähigkeit, gültige Beschlüsse der Wahlbehö rden 
 

§ 17. (1) Die Wahlbehörden, ausgenommen die Sprenge lwahlbehörden, sind be-
schlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellv ertreter und wenigstens die Hälfte 
der gemäß § 15 für die jeweiligen Wahlbehörde beste llten Beisitzer anwesend sind. Die 
Sprengelwahlbehörden sind beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stellver-
treter und wenigstens zwei Beisitzer anwesend sind.   
(2) Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist Stim menmehrheit erforderlich. Der 
Vorsitzende stimmt nicht mit. Bei Stimmengleichheit  gilt jedoch die Anschauung als 
zum Beschluss erhoben, der er beitritt.  
(3) Ersatzbeisitzer werden bei der Beschlussfähigke it und bei der Abstimmung nur 
dann berücksichtigt, wenn ihre zugehörigen Beisitze r an der Ausübung ihres Amtes 
verhindert sind.  

 
Durchführung von Amtshandlungen durch den Wahlleite r 

 
§ 18. (1) Wenn ungeachtet der ordnungsgemäßen Einbe rufung eine Wahlbehörde, 

insbesondere am Wahltag, nicht in beschlussfähiger Anzahl zusammentritt oder wäh-
rend der Amtshandlung beschlussunfähig wird und die  Dringlichkeit der Amtshand-
lung einen Aufschub nicht zulässt, hat der Wahlleit er die Amtshandlung selbständig 
durchzuführen. In diesem Fall hat er nach Möglichke it unter Berücksichtigung der Par-
teienverhältnisse Vertrauensleute heranzuziehen.  
(2) Das gleiche gilt für alle Amtshandlungen einer Wahlbehörde, die überhaupt nicht 
zusammentreten kann, weil von keiner Partei Vorschl äge gemäß § 14 auf Berufung 
von Beisitzern (Ersatzbeisitzern) eingebracht wurde n.  
(3) Außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie der §§ 15 Abs. 2, 42 Abs. 1 und 113 
kann der Wahlleiter unaufschiebbare Amtshandlungen vornehmen, zu deren Vornah-
me ihn die Wahlbehörde ausdrücklich ermächtigt hat.   
 

Änderung in der Zusammensetzung der Wahlbehörden, A mtsdauer 
 

§ 19. (1) Übt ein Beisitzer oder Ersatzbeisitzer se in Mandat in der Wahlbehörde aus 
irgendeinem Grund, ausgenommen die vorübergehende V erhinderung, nicht aus, so 
hat die Partei, die den Vorschlag auf seine Entsend ung erstattet hat, einen neuen Vor-
schlag für die Besetzung des freigewordenen Mandate s zu erstatten.  
(2) Auch steht es den Organen, die Sprengelwahlleit er, ständige Vertreter oder für den 



Fall der Verhinderung bestimmte Stellvertreter in d en Wahlbehörden bestellen können, 
sowie den Parteien, die Vorschläge für die Berufung  von Beisitzern oder Ersatzbeisit-
zern erstattet haben, jederzeit frei, die Berufenen  aus der Wahlbehörde zurückzuzie-
hen und durch neue ersetzen zu lassen.  
(3) Hat eine Partei, auf deren Antrag Beisitzer und  Ersatzbeisitzer in eine Wahlbehörde 
berufen wurden, in einem Landeswahlkreis keinen Lan deswahlvorschlag eingebracht 
(§ 42) oder wurde ihr Landeswahlvorschlag nicht ver öffentlicht (§ 49), so verlieren die-
se Beisitzer und Ersatzbeisitzer in der betreffende n Landeswahlbehörde sowie in allen 
ihr nachgeordneten Wahlbehörden ihre Mandate, in de r Bundeswahlbehörde jedoch 
nur dann, wenn die Partei in keinem Landeswahlkreis  einen Landeswahlvorschlag 
eingebracht hat oder von ihr in keinem Landeswahlkr eis ein Landeswahlvorschlag 
veröffentlicht wurde. In diesem Fall sind alle Mand ate der Beisitzer und der Ersatzbei-
sitzer nach den Vorschriften des § 15 Abs. 3 auf di e wahlwerbenden Parteien, gleich-
gültig, ob sie bisher in der Wahlbehörde vertreten waren oder nicht, neu aufzuteilen.  
(4) Entspricht die Zusammensetzung einer Wahlbehörd e nach der Wahl des National-
rates nicht mehr den Vorschriften des § 15 Abs. 3, so sind die der neuen Parteienstär-
ke entsprechenden Änderungen durchzuführen. 
(5) Bei den Änderungen nach den Abs. 1 bis 4 sind d ie Bestimmungen des § 14 Abs. 1 
bis 3, 5 und 6 sowie die §§ 15 und 16 sinngemäß anz uwenden, bei Änderungen nach 
Abs. 4 jedoch mit der Maßgabe, dass der vorgesehene  Fristenlauf mit dem dreißigsten 
Tag nach dem Wahltag beginnt.  
(6) Die vor jeder Wahl gebildeten und nach Abs. 1 b is 5 allenfalls geänderten Wahlbe-
hörden bleiben bis zur Konstituierung der Wahlbehör den anlässlich der nächsten 
Wahl im Amt.  
 

Gebührenanspruch der Mitglieder der Wahlbehörden 
 

§ 20. (1) Für die Tätigkeit in den Wahlbehörden hab en ihre Mitglieder nach Maßga-
be der Abs. 2 und 3 Anspruch auf Gebühren.  
(2) Für den Umfang und die Höhe der Gebühren nach A bs. 1 ist das Gebührenan-
spruchsgesetz – GebAG, BGBl. Nr. 136/ 1975, über di e Gebühren der Zeugen und Zeu-
ginnen, Sachverständigen, Dolmetscher und Dolmetsch erinnen, Geschworenen, 
Schöffen und Schöffinnen anzuwenden.  
(3) Die Mitglieder der Wahlbehörden haben ihren Geb ührenanspruch längstens binnen 
14 Tagen nach Beendigung einer Sitzung der Wahlbehö rde beim Wahlleiter einzubrin-
gen. Ein Antrag ist nicht erforderlich, wenn nur Au fenthaltskosten für den Wahltag 
beansprucht werden.  
(4) Über Anträge gemäß Abs. 3 entscheidet bei Mitgl iedern der Bundeswahlbehörde 
der Bundesminister für Inneres, bei Mitgliedern der  übrigen Wahlbehörden die Verwal-
tungsbehörde, der der Wahlleiter angehört oder von deren Vorstand er bestellt wird; 
gegen deren Entscheidung ist ein Rechtsmittel nicht  zulässig.  
(5) Der Gebührenaufwand für die Mitglieder der Wahl behörden ist von der Gebietskör-
perschaft zu tragen, die für den Aufwand des Amtes aufzukommen hat, dem gemäß § 
7 Abs. 2 die Zuweisung der für die Wahlbehörden not wendigen Hilfskräfte und Hilfs-
mittel obliegt.  

 
Wahlbeobachter 

 
§20a. (1) Das Bundesministerium für europäische und  internationale Angelegen-

heiten kann die Organisation für Sicherheit und Zus ammenarbeit in Europa (OSZE) 
und deren Teilnehmerstaaten zur Entsendung von inte rnationalen Wahlbeobachtern 
einladen.  
(2) Gemäß Abs. 1 entsendete Wahlbeobachter sowie di e erforderlichen Begleitperso-
nen genießen die Rechtsstellung von Bediensteten de r OSZE oder von Vertretern von 
OSZE-Teilnehmerstaaten gemäß den §§ 3 und 4 des Bun desgesetzes über die Rechts-
stellung von Einrichtungen der OSZE in Österreich, BGBl. Nr. 511/1993 in der gelten-



den Fassung.  
(3) Das Bundesministerium für europäische und inter nationale Angelegenheiten hat 
gemäß Abs. 1 entsendete Wahlbeobachter sowie die er forderlichen Begleitpersonen 
zu akkreditieren, diesen akkreditierten Personen ei ne entsprechende Bescheinigung 
auszustellen und die Namen der akkreditierten Perso nen der Bundeswahlbehörde 
zwecks Weiterreichung der Daten an die nachgeordnet en Wahlbehörden in elektroni-
scher Form zu übermitteln. Die Bundeswahlbehörde ha t die Daten der akkreditierten 
Personen grundsätzlich bis zum dreiundzwanzigsten T ag nach dem Stichtag auf elekt-
ronischem Weg allen nachgeordneten Wahlbehörden zu übermitteln. Liegen der Bun-
deswahlbehörde die Daten akkreditierter Personen er st zu einem späteren Zeitpunkt 
vor oder werden vom Bundesministerium für europäisc he und internationale Angele-
genheiten in der Folge weitere akkreditierte Person en namhaft gemacht, so ist eine 
Übermittlung dieser Daten auf elektronischem Weg an  alle nachgeordneten Wahlbe-
hörden auch nach dem dreiundzwanzigsten Tag nach de m Stichtag zulässig.  
(4) Wahlbeobachter sind befugt,  
1. bei Sitzungen aller Wahlbehörden anwesend zu sei n;  
2. den Wahlvorgang im Wahllokal und die Ausübung de r Wahl durch bettlägerige oder 
in ihrer Freiheit beschränkte Wahlkartenwähler unge hindert zu beobachten und Ein-
sicht in das Abstimmungsverzeichnis sowie in das Wä hlerverzeichnis zu nehmen;  
3. bei der Stimmzettelprüfung und Stimmenzählung ge mäß §§ 84, 90 und 96 anwesend 
zu sein und diese ungehindert zu beobachten;  
4. in die Niederschriften gemäß den §§ 85, 90, 99, 103 und 108 Einsicht zu nehmen und 
eine Zusammenstellung des Stimmenergebnisses zu erh alten;  
5. auch nach Ende des Einsichtszeitraums gemäß § 25  in das Wählerverzeichnis sowie 
in Akten über Einsprüche (§ 28) und Berufungen (§ 3 2) Einsicht zu nehmen.  
(5) Begleitpersonen dürfen Wahlbeobachter bei der A usübung ihrer Befugnisse beglei-
ten; eine selbständige Ausübung dieser Befugnisse s teht ihnen nicht zu.  
(6) Die Wahlbehörden haben Wahlbeobachter im Rahmen  ihrer Möglichkeiten zu un-
terstützen und für die Beobachtung der Wahl zweckdi enliche Auskünfte zu erteilen.  
(7) Wahlbeobachtern und Begleitpersonen ist jede Ar t der Einflussnahme auf den 
Wahlvorgang, auf einen Wähler oder auf Entscheidung en einer Wahlbehörde unter-
sagt. Bei Zuwiderhandlung kann der Wahlleiter einen  Wahlbeobachter oder eine Be-
gleitperson aus dem Wahllokal weisen.  
(8) Der Bundesminister für europäische und internat ionale Angelegenheiten kann bei 
Zuwiderhandlung Wahlbeobachtern oder deren Begleitp ersonen die gemäß § 20a 
Abs. 2 erteilte Akkreditierung entziehen.  



II. Hauptstück 
Wahlrecht, Erfassung der Wahlberechtigten 

 
1. Abschnitt  
Wahlrecht 

 
§ 21. (1) Wahlberechtigt sind alle Männer und Fraue n, die die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen, am Tag der Wahl das 16 . Lebensjahr vollendet haben und 
vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind.  
(2) Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 zutreffen, i st, abgesehen vom Wahlalter, nach 
dem Stichtag (§ 1 Abs. 2) zu beurteilen.  

 
2. Abschnitt  

Wahlausschließungsgründe 
 

Wegen gerichtlicher Verurteilung 
 

§ 22. (1) Wer durch ein inländisches Gericht wegen einer  
 
1. nach dem 14., 15., 16., 17., 18., 24. oder 25. A bschnitt des Besonderen Teils des 
Strafgesetzbuches – StGB strafbaren Handlung;  
2. strafbaren Handlung gemäß §§ 278a bis 278e StGB;   
3. strafbaren Handlung gemäß dem Verbotsgesetz 1947 ;  
4. in Zusammenhang mit einer Wahl, einer Volksabsti mmung, einer Volksbefragung 
oder einem Volksbegehren begangenen strafbaren Hand lung nach dem 22. Abschnitt 
des Besonderen Teils des StGB  
 
zu einer nicht bedingt nachgesehenen Freiheitsstraf e von mindestens einem Jahr oder 
wegen einer sonstigen mit Vorsatz begangenen strafb aren Handlung zu einer nicht 
bedingt nachgesehenen Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren rechtskräftig verur-
teilt wird, kann vom Gericht (§ 446a StPO) unter Zu grundelegung der Umstände des 
Einzelfalls vom Wahlrecht ausgeschlossen werden.  
(2) Der Ausschluss vom Wahlrecht beginnt mit Rechts kraft des Urteils und endet, so-
bald die Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsen tziehung verbundene vorbeugende 
Maßnahmen vollzogen oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch Anrechnung 
einer Vorhaft verbüßt worden, so endet der Ausschlu ss mit Rechtskraft des Urteils. 
Fällt das Ende des Ausschlusses vom Wahlrecht in di e Zeit nach dem Stichtag, so 
kann bis zum Ende des Einsichtszeitraums (§ 25 Abs.  1) die Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis begehrt werden. 
 

3. Abschnitt  
Erfassung der Wahlberechtigten  

 
Wählerverzeichnisse 

 
§ 23. (1) Die Wahlberechtigten (§ 21 Abs. 1) sind i n Wählerverzeichnisse einzutra-

gen. Für die Wählerverzeichnisse ist das Muster in Anlage 2 zu verwenden.  
(2) Die Anlegung der Wählerverzeichnisse obliegt de n Gemeinden im übertragenen 
Wirkungsbereich des Bundes.  
(3) Die Wählerverzeichnisse sind von den Gemeinden unter Bedachtnahme auf § 21 
Abs. 1 auf Grund der Wählerevidenz anzulegen.  
(4) Die Wählerverzeichnisse sind in Gemeinden, die nicht in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, nach dem Namensalphabet der Wahl- und Stimmbe rechtigten, wenn aber eine 
Gemeinde in Wahlsprengel eingeteilt ist, nach Wahls prengeln und gegebenenfalls 
nach Ortschaften, Straßen und Hausnummern anzulegen .  

 



Ort der Eintragung  
 

§ 24. (1) Jeder Wahlberechtigte ist in das Wählerve rzeichnis des Ortes (der Ge-
meinde, des Wahlsprengels) einzutragen, wo er am St ichtag seinen Hauptwohnsitz 
hat. Für im Ausland lebende Wahlberechtigte bestimm t sich der Ort ihrer Eintragung 
in das Wählerverzeichnis nach den Angaben in der Wä hlerevidenz.  
(2) Jeder Wahlberechtigte darf in den Wählerverzeic hnissen nur einmal eingetragen 
sein.  
(3) Wahlberechtigte, die zum Präsenz- oder Ausbildu ngsdienst einberufen oder zum 
Zivildienst zugewiesen werden, sind, außer im Fall einer Verlegung ihres Hauptwohn-
sitzes während der Leistung des Präsenz- oder Ausbi ldungs- oder Zivildienstes, in das 
Wählerverzeichnis der Gemeinde einzutragen, in der sie vor dem Zeitpunkt, für den sie 
einberufen oder zugewiesen wurden, ihren Hauptwohns itz hatten.  
(4) Ist ein Wahlberechtigter im Wählerverzeichnis m ehrerer Orte (Gemeinden, Wahl-
sprengel) eingetragen, so ist er unverzüglich aus d em Wählerverzeichnis, in das er zu 
Unrecht eingetragen wurde, zu streichen. Hiervon si nd der Wahlberechtigte und die 
Gemeinde, in deren Wählerverzeichnis er zu verbleib en hat, unverzüglich zu verstän-
digen. 
 

Auflegung des Wählerverzeichnisses  
 

§ 25. (1) Am einundzwanzigsten Tag nach dem Stichta g ist das Wählerverzeichnis 
in einem allgemein zugänglichen Amtsraum durch eine n Zeitraum von zehn Tagen zur 
öffentlichen Einsicht aufzulegen. In Gemeinden, in denen Kundmachungen gemäß 
§ 26 angeschlagen werden, kann der Einsichtszeitrau m auf eine Woche verkürzt wer-
den. In diesen Fällen beginnt der Einsichtszeitraum  am vierundzwanzigsten Tag nach 
dem Stichtag. In Wien ist in jedem Gemeindebezirk m indestens eine Auflegungsstelle 
einzurichten.  
(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat der Bürgermeister vor Beginn des 
Einsichtszeitraums ortsüblich kundzumachen. Die Kun dmachung hat auch den Ein-
sichtszeitraum, die für die Einsichtnahme bestimmte n Tagesstunden, die – ausge-
nommen an Sonntagen und an Feiertagen – nicht unter  vier Stunden bemessen sein 
dürfen, die Bezeichnung der Amtsräume, in denen das  Wählerverzeichnis aufliegt, die 
Amtsstelle, bei der Einsprüche gegen das Wählerverz eichnis eingebracht werden 
können, sowie die Bestimmungen des Abs. 3 und der § § 28 und 33 zu enthalten. Bei 
der Festsetzung der für die Einsichtnahme bestimmte n Tagesstunden ist darauf Be-
dacht zu nehmen, dass die Einsichtnahme auch außerh alb der normalen Arbeitszeit 
ermöglicht wird. An Sonntagen und an Feiertagen kan n die Ermöglichung der Ein-
sichtnahme unterbleiben. 
(3) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jedermann  in das Wählerverzeichnis Ein-
sicht nehmen oder Vervielfältigungen herstellen.  
(4) Vom ersten Tag der Auflegung an dürfen Änderung en in den Wählerverzeichnissen 
nur mehr auf Grund des Einspruchs- und Berufungsver fahrens vorgenommen werden. 
Ausgenommen hiervon sind Streichungen nach § 24 Abs . 4, die Beseitigung von of-
fenbaren Unrichtigkeiten in den Eintragungen von Wa hlberechtigten sowie die Behe-
bung von Formgebrechen, insbesondere die Berichtigu ng von Schreibfehlern oder 
EDV-Fehlern.  
(5) Der Gemeindewahlleiter hat Wahlbeobachtern (§ 2 0a Abs. 1) auch nach Ende des 
Einsichtszeitraumes zu den Amtsstunden Einsicht in die Wählerverzeichnisse sowie in 
Akten über Einsprüche (§ 28) und Berufungen (§ 32) zu gewähren. 

 
Kundmachung in den Häusern  

 
§ 26. (1) In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohne rn ist vor dem Beginn des 

Einsichtszeitraums in jedem Haus an einer den Hausb ewohnern zugänglichen Stelle 
(Hausflur) eine Kundmachung anzuschlagen, welche di e Zahl der Wahlberechtigten, 



nach Lage und Türnummer der Wohnung geordnet, oder ihre Familiennamen oder 
Nachnamen und Vornamen sowie die Amtsstelle angibt,  bei der Einsprüche gegen das 
Wählerverzeichnis eingebracht werden können.  
(2) Solche Kundmachungen können auch in anderen Gem einden angeschlagen wer-
den, sie sind jedenfalls anzuschlagen, wenn es die zuständige Bezirkshauptmann-
schaft, in Städten mit eigenem Statut der Landeshau ptmann, anordnet.  
 

Ausfolgung von Abschriften an die Parteien  
 

§ 27. (1) Die Gemeinden haben den im Nationalrat ve rtretenen Parteien sowie an-
deren Parteien, die sich an der Wahlwerbung beteili gen wollen, über Verlangen spä-
testens am ersten Tag der Auflegung des Wählerverze ichnisses Abschriften dessel-
ben gegen Ersatz der Kosten auszufolgen.  
(2) Die Antragsteller haben dieses Verlangen spätes tens zwei Wochen vor der Aufle-
gung des Wählerverzeichnisses zu stellen. Die Anmel dung verpflichtet zur Bezahlung 
von 50% der beiläufigen Herstellungskosten. Die res tlichen Kosten sind beim Bezug 
der Abschriften zu entrichten.  
(3) Unter denselben Voraussetzungen sind auch allfä llige Nachträge zum Wählerver-
zeichnis auszufolgen.  
 

Einsprüche 
 

§ 28. (1) Innerhalb des Einsichtszeitraums kann jed er Staatsbürger unter Angabe 
seines Namens und der Wohnadresse gegen das Wählerv erzeichnis bei der zur Ent-
gegennahme von Einsprüchen bezeichneten Amtsstelle (§ 25 Abs. 2) schriftlich oder 
mündlich Einspruch erheben. Der Einspruchswerber ka nn die Aufnahme eines Wahl-
berechtigten in das Wählerverzeichnis oder die Stre ichung eines nicht Wahlberechtig-
ten aus dem Wählerverzeichnis begehren.  
(2) Die Einsprüche müssen bei der Amtsstelle, bei d er sie einzubringen sind, noch vor 
Ablauf des Einsichtszeitraums einlangen.  
(3) Der Einspruch ist, falls er schriftlich eingebr acht wird, für jeden Einspruchsfall ge-
sondert zu überreichen. Hat der Einspruch die Aufna hme eines Wahlberechtigten zum 
Gegenstand, so sind auch die zur Begründung des Ein spruches notwendigen Belege, 
insbesondere ein vom vermeintlich Wahlberechtigten,  soweit es sich nicht um einen 
im Ausland lebenden Staatsbürger handelt, ausgefüll tes Wähleranlageblatt (Muster 
Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973) anzuschlie ßen. Wird im Einspruch die 
Streichung eines nicht Wahlberechtigten begehrt, so  ist der Grund hierfür anzugeben. 
Alle Einsprüche, auch mangelhaft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen ent-
gegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein Einspruch  von mehreren Einspruchswer-
bern unterzeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsb evollmächtigter genannt ist, der an 
erster Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollm ächtigt.  
(4) Wer offensichtlich mutwillige Einsprüche erhebt , begeht eine Verwaltungsübertre-
tung und ist mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fal l der Uneinbringlichkeit mit Ersatz-
freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen.  
 

Verständigung der zur Streichung beantragten Person en 
 

§ 29. (1) Die Gemeinde hat die Personen, gegen dere n Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis Einspruch erhoben wurde, hiervon unter gleichzeitiger Bekanntgabe der 
Gründe innerhalb von 24 Stunden nach Einlangen des Einspruches zu verständigen. 
Den Betroffenen steht es frei, binnen vier Tagen na ch Zustellung der Verständigung 
schriftlich oder mündlich Einwendungen bei der zur Entscheidung über den Einspruch 
berufenen Behörde vorzubringen.   
(2) Die Namen der Einspruchswerber unterliegen der Amtsverschwiegenheit Den 
Strafgerichten sind sie auf Verlangen bekanntzugebe n.  
 



Entscheidung über Einsprüche 
 

§ 30. (1) Über den Einspruch hat binnen sechs Tagen  nach Ende des Einsichtszeit-
raumes außerhalb von Wien die Gemeindewahlbehörde, in Wien die Bezirkswahlbe-
hörde zu entscheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltun gsverfahrensgesetzes 1991 fin-
det Anwendung.  
(2) Die Gemeinde hat die Entscheidung dem Einspruch swerber sowie dem von der 
Entscheidung Betroffenen unverzüglich schriftlich m itzuteilen.  

 
Richtigstellung des Wählerverzeichnisses 

 
§ 31. Erfordert die Entscheidung eine Richtigstellu ng des Wählerverzeichnisses, 

so hat die Gemeinde nach Eintritt der Rechtskraft d er Entscheidung sofort die Rich-
tigstellung des Wählerverzeichnisses unter Anführun g der Entscheidungsdaten 
durchzuführen. Handelt es sich hierbei um die Aufna hme einer vorher im Wählerver-
zeichnis nicht verzeichneten Person, so ist ihr Nam e am Schluss des Wählerverzeich-
nisses mit der dort folgenden fortlaufenden Zahl an zuführen und an jener Stelle des 
Wählerverzeichnisses, an der sie ursprünglich einzu tragen gewesen wäre, auf die fort-
laufende Zahl der neuen Eintragung hinzuweisen.  

 
Berufungen 

 
§ 32. (1) Gegen die Entscheidung gemäß § 30 Abs. 1 können der Einspruchswer-

ber sowie der von der Entscheidung Betroffene binne n zwei Tagen nach Zustellung 
der Entscheidung schriftlich die Berufung bei der G emeinde einbringen. Die Gemeinde 
hat den Berufungsgegner von der eingebrachten Beruf ung unverzüglich mit dem Bei-
fügen zu verständigen, dass es ihm freisteht, inner halb von zwei Tagen nach der an 
ihn ergangenen Verständigung in die Berufung Einsic ht und zu den vorgebrachten 
Berufungsgründen Stellung zu nehmen.  
(2) Über die Berufung hat binnen vier Tagen nach ih rem Einlangen außerhalb von 
Wien die Bezirkswahlbehörde, in Wien die Landeswahl behörde zu entscheiden. § 7 
des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 findet Anwendung. Eine weite-
re Berufung ist unzulässig.  
(3) Die Bestimmungen der §§ 28 Abs. 2 bis 4 und 30 Abs. 2 sowie § 31 finden sinnge-
mäß Anwendung.  
 

Behandlung der nach dem Wählerevidenzgesetz 1973  
erhobenen Einsprüche und Berufungen 

 
§ 33. Auf die zu Beginn des Einsichtszeitraumes nac h den Vorschriften des Wäh-

lerevidenzgesetzes 1973 in der geltenden Fassung (§ § 4 bis 8) noch nicht entschiede-
nen Einsprüche und Berufungen gegen die Wählerevide nz sind die vorstehenden Be-
stimmungen der §§ 28 bis 32 anzuwenden.  

 
Abschluss des Wählerverzeichnisses 

 
§ 34. (1) Nach Beendigung des Einspruchs- und Beruf ungsverfahrens hat die Ge-

meinde das Wählerverzeichnis abzuschließen.  
(2) Das abgeschlossene Wählerverzeichnis ist der Wa hl zugrunde zu legen.  
 

Berichte über die Zahl der Wahlberechtigten 
 

§ 35. (1) Vor Auflegung des Wählerverzeichnisses (§  25) haben die Bezirkswahlbe-
hörden die Zahl der wahlberechtigten Personen im St immbezirk, getrennt nach Män-
nern und Frauen, der Landeswahlbehörde und diese fü r den Bereich des Bundeslan-



des der Bundeswahlbehörde auf die schnellste Art be kanntzugeben (Sofortmeldung).  
(2) Desgleichen sind auch die Änderungen der Zahl d er wahlberechtigten Personen, 
die sich durch das Einspruchs- und Berufungsverfahr en ergeben, nach Abschluss des 
Wählerverzeichnisses der Landeswahlbehörde und von dieser unverzüglich der Bun-
deswahlbehörde zu berichten.  
 

Teilnahme an der Wahl  
 
§ 36. (1) An der Wahl nehmen nur Wahlberechtigte te il, deren Namen im abge-

schlossenen Wählerverzeichnis enthalten sind.  
(2) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme.  
(3) In Gemeinden mit mehr als 1 000 Einwohnern ist den Wahlberechtigten bis spätes-
tens am dritten Tag vor dem Wahltag eine amtliche W ahlinformation im ortsüblichen 
Umfang zuzustellen, der zumindest der Familienname oder Nachname und Vorname 
des Wahlberechtigten, sein Geburtsjahr und seine An schrift, der Wahlort (Wahlspren-
gel), die fortlaufende Zahl aufgrund seiner Eintrag ung in das Wählerverzeichnis, der 
Wahltag, die Wahlzeit und das Wahllokal zu entnehme n sein muss.  
 

Ort der Ausübung des Wahlrechts 
 

§ 37. (1) Jeder Wahlberechtigte übt sein Wahlrecht grundsätzlich an dem Ort (Ge-
meinde, Wahlsprengel) aus, in dessen Wählerverzeich nis er eingetragen ist.  
(2) Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahlkarte sind, können ihr Wahlrecht auch 
außerhalb dieses Ortes ausüben.  

 
4. Abschnitt 
Wahlkarten 

 
Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte 

 
§ 38. (1) Wahlberechtigte, die voraussichtlich am W ahltag verhindert sein werden, 

ihre Stimme vor der zuständigen Wahlbehörde abzugeb en, etwa wegen Ortsabwesen-
heit, aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Aufen thalts im Ausland, haben An-
spruch auf Ausstellung einer Wahlkarte.  
(2) Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für di e Ausübung des Wahlrechts haben 
ferner Personen, denen der Besuch des zuständigen W ahllokals am Wahltag infolge 
mangelnder Geh- und Transportfähigkeit oder Bettläg erigkeit, sei es aus Krankheits-, 
Alters- oder sonstigen Gründen, oder wegen ihrer Un terbringung in gerichtlichen Ge-
fangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahm envollzug oder in Hafträumen 
unmöglich ist, und sie die Möglichkeit der Stimmabg abe vor einer besonderen Wahl-
behörde (§ 73 Abs. 1) in Anspruch nehmen wollen, so fern nicht die Ausübung des 
Wahlrechts gemäß § 72 oder 74 in Betracht kommt.  
(3) Fallen bei einem Wahlberechtigten nachträglich die Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme einer Wahlkarte aus Gründen des Abs. 2 weg, so hat er die Gemeinde, in 
deren Bereich er sich aufgehalten hat, rechtzeitig vor dem Wahltag zu verständigen, 
dass er auf einen Besuch durch eine gemäß § 73 eing erichtete besondere Wahlbehör-
de verzichtet.  

 
Ausstellung der Wahlkarte 

 
§ 39. (1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der  Gemeinde, von der der Wahlbe-

rechtigte in das Wählerverzeichnis eingetragen wurd e, beginnend mit dem Tag der 
Wahlausschreibung schriftlich oder mündlich unter A ngabe des Grundes gemäß § 38 
Abs. 1 zu beantragen. Eine telefonische Beantragung  ist nicht zulässig. Der Antrag 
kann schriftlich bis spätestens am vierten Tag vor dem Wahltag gestellt werden. 
Mündlich kann der Antrag bis spätestens am zweiten Tag vor dem Wahltag, 12.00 Uhr, 



gestellt werden. Ebenfalls bis zum letztgenannten Z eitpunkt kann ein Antrag schrift-
lich gestellt werden, wenn eine persönliche Übergab e der Wahlkarte an eine vom An-
tragsteller bevollmächtigte Person möglich ist. Im Ausland kann die Ausstellung und 
Ausfolgung der Wahlkarte auch im Weg einer österrei chischen Vertretungsbehörde 
beantragt werden. Beim mündlich gestellten Antrag i st die Identität durch ein Doku-
ment glaubhaft zu machen. Beim schriftlich gestellt en Antrag kann die Identität, sofern 
der Antragsteller nicht amtsbekannt ist oder der An trag im Fall einer elektronischen 
Einbringung nicht mit einer qualifizierten elektron ischen Signatur versehen ist, auch 
auf andere Weise, insbesondere durch Angabe der Pas snummer, durch Vorlage der 
Ablichtung eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde glaubhaft 
gemacht werden. Die Gemeinde ist ermächtigt, die Pa ssnummer im Weg einer Pass-
behörde und Lichtbildausweise oder andere Urkunden im Weg der für die Ausstellung 
dieser Dokumente zuständigen Behörde zu überprüfen.  Im Fall des § 38 Abs. 2 hat der 
Antrag das ausdrückliche Ersuchen um den Besuch dur ch eine besondere Wahlbe-
hörde gemäß § 73 Abs. 1 und die genaue Angabe der R äumlichkeiten, wo der An-
tragsteller den Besuch durch eine besondere Wahlbeh örde erwartet, zu enthalten. Bei 
Personen, die sich in öffentlichem Gewahrsam befind en, hat der Antrag eine behördli-
che Bestätigung über die Unterbringung aufzuweisen.   
(2) Ein Wahlberechtigter mit Hauptwohnsitz im Ausla nd, der in die Wählerevidenz (§ 2a 
des Wählerevidenzgesetzes 1973) eingetragen ist, is t, sofern seine Wohnadresse in 
der Wählerevidenz erfasst ist, von der Gemeinde, vo n der er in die Wählerevidenz ein-
getragen wurde, umgehend nach Ausschreibung der Wah l des Nationalrats im Post-
weg über die Möglichkeit der Ausübung des Wahlrecht s im Weg der Briefwahl zu ver-
ständigen. Hierbei ist er über die Möglichkeiten zu r Antragstellung, gegebenenfalls 
auch über eine Antragstellung per Internet, in Kenn tnis zu setzen. Die Verständigung 
kann per E-Mail erfolgen, wenn der Gemeinde eine E- Mail-Adresse bekannt ist. An 
Personen, die eine amtswegige Ausstellung der Wahlk arte gemäß § 2a Abs. 6 oder § 9 
Abs. 4 des Wählerevidenzgesetzes 1973 beantragt hab en, sind Wahlkarten zu übermit-
teln, sobald der Gemeinde die entsprechenden Vordru cke sowie die amtlichen Stimm-
zettel zur Verfügung stehen.  
(3) Die Wahlkarte ist als verschließbarer Briefumsc hlag herzustellen und hat die in der 
Anlage 3 ersichtlichen Aufdrucke zu tragen. Durch e ntsprechende technische Vorkeh-
rungen ist sicherzustellen, dass die den Wahlberech tigten betreffenden persönlichen 
Daten, insbesondere dessen Unterschrift, vor Weiter leitung an die Bezirkswahlbehör-
de, durch eine verschließbare Lasche abgedeckt sind  und dass es nach Verschließen 
der Wahlkarte durch entsprechende Perforation mögli ch ist, die persönlichen Daten 
des Wählers sowie dessen eidesstattliche Erklärung bei der Bezirkswahlbehörde 
sichtbar zu machen, ohne dass dadurch die Wahlkarte  bereits geöffnet wird. Die La-
sche hat entsprechend der technischen Beschaffenhei t der Wahlkarte Aufdrucke mit 
Hinweisen zu ihrer Handhabung im Fall der Stimmabga be mittels Briefwahl sowie zur 
Weiterleitung der Wahlkarte zu tragen. Bei Wahlkart en, die mittels automationsunter-
stützter Datenverarbeitung ausgestellt werden, genü gt anstelle der Unterschrift des 
Bürgermeisters die Beisetzung seines Namens; eine B eglaubigung durch die Kanzlei 
ist nicht erforderlich.  
(4) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte  stattgegeben, so sind neben der 
Wahlkarte auch ein amtlicher Stimmzettel und ein ve rschließbares Wahlkuvert, auf 
dem die Nummer des Landeswahlkreises aufgedruckt is t, auszufolgen. Letztere sind 
in den im Abs. 3 genannten Briefumschlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem An-
tragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat den Briefumschlag bis zur Stimmabgabe 
sorgfältig zu verwahren. Mit dem Briefumschlag ist auch ein von den Landeswahlbe-
hörden zur Verfügung zu stellendes Beiblatt auszufo lgen, auf dem die veröffentlichten 
Wahlvorschläge des Landeswahlkreises angeführt sind . Im Fall einer postalischen 
Versendung ist das Kuvert, in dem sich die Wahlkart e befindet, mit dem Vermerk 
„Wahlkarte für die Nationalratswahl XXXX“ zu kennze ichnen.  
(5) Für die Ausfolgung oder die Übermittlung beantr agter Wahlkarten gilt:  
1. Im Fall der persönlichen Ausfolgung einer Wahlka rte hat der Antragsteller eine 



Übernahmebestätigung zu unterschreiben. Ist der Ant ragsteller hierzu nicht in der La-
ge, so ist hierüber ein Aktenvermerk aufzunehmen.  
2. Bei Pfleglingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72) ist die Wahlkarte im Fall einer 
postalischen Versendung mittels eingeschriebener Br iefsendung ausschließlich an 
den Empfänger selbst zu richten. In diesem Fall ist  die Briefsendung mit dem Vermerk 
„Nicht an Postbevollmächtigte“ zu versehen.  
3. Werden Wahlkarten an den in Z 2 genannten Person enkreis durch Boten über-
bracht, so ist die Übernahmebestätigung durch den P flegling selbst zu unterfertigen. 
Ist der Antragsteller hierzu nicht in der Lage, so ist hierüber ein Aktenvermerk aufzu-
nehmen.  
4. Bei nicht in Z 2 genannten Antragstellern ist di e Wahlkarte im Fall einer postali-
schen Versendung mittels eingeschriebener Briefsend ung zu versenden, es sei denn, 
die Wahlkarte wurde mündlich beantragt, der elektro nisch eingebrachte Antrag war 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur ve rsehen oder die amtswegige Aus-
stellung der Wahlkarte erfolgte aufgrund eines Antr ags gemäß § 2a Abs. 6 oder § 9 
Abs. 4 des Wählerevidenzgesetzes 1973.  
5. Werden Wahlkarten an den nicht in Z 2 genannten Personenkreis durch Boten oder 
im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde üb ermittelt, so ist analog zu § 16 
Abs. 1 und 2 des Zustellgesetzes – ZustG vorzugehen , mit der Maßgabe, dass eine 
Wahlkarte auch an wahlberechtigte Personen ausgefol gt werden kann, die das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet haben. Die Ausfolgung  kann ohne Nachweis erfolgen, 
wenn die Wahlkarte mündlich beantragt wurde oder de r elektronisch eingebrachte 
Antrag mit einer qualifizierten elektronischen Sign atur versehen war.  
6. Schriftlich beantragte Wahlkarten, die vom Antra gsteller persönlich abgeholt wer-
den, dürfen seitens der Gemeinde nur gegen eine Übe rnahmebestätigung ausgefolgt 
werden. Ist der Antragsteller hierzu nicht in der L age, so ist hierüber ein Aktenvermerk 
aufzunehmen. Bei Ausfolgung einer schriftlich beant ragten Wahlkarte an eine vom 
Antragsteller bevollmächtigte Person hat diese die Übernahme der Wahlkarte zu bes-
tätigen.  
7. Die sofortige Mitnahme einer durch einen Boten ü berbrachten und zur Stimmabga-
be mittels Briefwahl verwendeten Wahlkarte durch di esen ist unzulässig.  
(6) Empfangsbestätigungen über Wahlkarten, die durc h Boten oder im Weg einer ös-
terreichischen Vertretungsbehörde ausgefolgt wurden , sind in jedem Fall an jene Ge-
meinden zu übermitteln, die die Wahlkarten ausgeste llt haben. Die Weiterleitung der 
den österreichischen Vertretungsbehörden vorliegend en Empfangsbestätigungen auf 
elektronischem Weg ist zulässig. Schriftlich gestel lte Anträge, Empfangsbestätigun-
gen, Aktenvermerke sowie eine Zusammenstellung der auf elektronischem Weg einge-
langten Anträge sind nach Ablauf der Frist gemäß Ab s. 1 der Gemeindewahlbehörde 
zu übermitteln. Diese hat die ihr übermittelten Unt erlagen dem Wahlakt der Gemeinde 
anzuschließen.  
(7) Duplikate für abhanden gekommene Wahlkarten dür fen von der Gemeinde nicht 
ausgefolgt werden. Unbrauchbar gewordene Wahlkarten , die noch nicht zugeklebt und 
bei denen die eidesstattliche Erklärung noch nicht unterschrieben wurde, können an 
die Gemeinde retourniert werden. In diesem Fall kan n die Gemeinde nach Erhalt der 
Wahlkarte ein Duplikat ausstellen. Eine unbrauchbar  gewordene Wahlkarte ist in ei-
nem solchen Fall mit entsprechendem Vermerk zu kenn zeichnen und der Gemeinde-
wahlbehörde zu übermitteln. Diese hat die Wahlkarte  dem Wahlakt der Gemeinde an-
zuschließen.  
(8) Die Gemeindewahlbehörden haben dafür Sorge zu t ragen, dass als Wahlkarten ge-
kennzeichnete Sendungen (Abs. 4 letzter Satz), die in den örtlich zuständigen Postge-
schäftsstellen hinterlegt worden sind, zum Zeitpunk t der letzten Schließung der jewei-
ligen Postgeschäftsstelle vor dem Wahltag abgeholt und am Wahltag für eine Ausfol-
gung an den Antragsteller bereitgehalten werden. Zu  diesem Zeitpunkt sind in den 
Postgeschäftsstellen hinterlegte, nicht behobene al s Wahlkarten gekennzeichnete 
Sendungen (Abs. 4 letzter Satz) auszusondern und fü r eine Übergabe an eine von der 
Gemeindewahlbehörde entsendete Person bereitzuhalte n. Die Gemeindewahlbehör-



den haben das Bundesministerium für Inneres über al lenfalls in ihrem Bereich aufbe-
wahrte, als Wahlkarten gekennzeichnete Sendungen (A bs. 4 letzter Satz) in Kenntnis 
zu setzen. Das Bundesministerium für Inneres hat ge eignete Maßnahmen, z.B. Einrich-
tung einer Telefon-Hotline, zu treffen, dass Antrag steller über den Ort der Aufbewah-
rung von als Wahlkarten gekennzeichneten Sendungen (Abs. 4 letzter Satz) in Kennt-
nis gesetzt werden können. Bei österreichischen Ver tretungsbehörden hinterlegte, 
nicht behobene Wahlkarten sind nach dem Wahltag zu vernichten. Die Gemeinde, die 
eine solche Wahlkarte ausgestellt hat, ist hierüber  auf elektronischem Weg in Kennt-
nis zu setzen.  
(9) Ein Wahlberechtigter ist von der Gemeinde ehest  möglich in Kenntnis zu setzen, 
wenn seinem Antrag auf Ausstellung einer Wahlkarte nicht Folge gegeben wurde. 
 

Vorgang nach Ausstellung der Wahlkarten 
 

§ 40. (1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im Wähl erverzeichnis in der Rubrik 
Anmerkung" bei dem betreffenden Wähler mit dem Wort  "Wahlkarte" in auffälliger 
Weise zu vermerken. Bis zum neunundzwanzigsten Tag nach dem Wahltag haben die 
Gemeinden gegenüber jedem im Wählerverzeichnis eing etragenen Wahlberechtigten 
auf mündliche oder schriftliche Anfrage Auskunft zu  erteilen, ob für ihn eine Wahlkarte 
ausgestellt worden ist. Zu diesem Zweck haben Gemei nden nach Weitergabe der Wäh-
lerverzeichnisse an die Gemeindewahlbehörde bis zum  angeführten Zeitpunkt Kopien 
der Wählerverzeichnisse bereit zu halten, sofern si e nicht über andere Aufzeichnun-
gen, z.B. in einer EDV-Applikation, über die ausges tellten Wahlkarten verfügen. Bei 
einer Anfrage hat der Wahlberechtigte seine Identit ät glaubhaft zu machen.  
(2) Im Fall der Ausstellung einer Wahlkarte gemäß §  38 Abs. 2 an einen Wahlberechtig-
ten, der sich außerhalb des Ortes seiner Eintragung  in das Wählerverzeichnis aufhält, 
hat die ausstellende Gemeinde diejenige Gemeinde, i n deren Bereich sich der Wahlbe-
rechtigte aufhält, von der Ausstellung der Wahlkart e mit dem Hinweis zu verständigen, 
dass dieser von einer besonderen Wahlbehörde aufzus uchen ist.  
(3) Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten ist nach Ablauf der im § 39 Abs. 1 vorgese-
henen Frist im Weg der Bezirkswahlbehörde unverzügl ich der Landeswahlbehörde 
bekanntzugeben (Sofortmeldung). Die Landeswahlbehör de hat die Zahl der in ihrem 
Bereich ausgestellten Wahlkarten ebenfalls unverzüg lich, spätestens jedoch am Tag 
vor dem Wahltag, der Bundeswahlbehörde mitzuteilen.  Bei der Bekanntgabe der Zahl 
der ausgestellten Wahlkarten ist jeweils die Zahl d er an im Ausland lebende Wahlbe-
rechtigte ausgestellten Wahlkarten getrennt auszuwe isen.  
(4) Ob und in welcher Weise für Wahlkartenwähler be sondere Wahllokale zu bestim-
men sind, ist in den §§ 56, 72 und 73 angeordnet. Ü ber die Ausübung der Wahl durch 
Wahlkartenwähler enthalten die §§ 60, 68, 70 und 82  die näheren Vorschriften.  
 



III. Hauptstück  
Wählbarkeit, Wahlbewerbung  

 
1. Abschnitt  
Wählbarkeit 

 
§ 41. (1) Wählbar sind alle Männer und Frauen, die am Stichtag die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen, am Tag der Wahl das 18 . Lebensjahr vollendet haben und 
nicht durch ein inländisches Gericht wegen einer od er mehrerer mit Vorsatz begange-
ner strafbarer Handlungen zu einer mehr als einjähr igen Freiheitsstrafe rechtskräftig 
verurteilt worden sind. Der Ausschluss von der Wähl barkeit endet nach sechs Mona-
ten. Die Frist beginnt, sobald die Strafe vollstrec kt ist und mit Freiheitsentziehung 
verbundene vorbeugende Maßnahmen vollzogen oder weg gefallen sind; ist die Strafe 
nur durch Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so beginnt die Frist mit Rechts-
kraft des Urteils. 
(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen der Eintritt von Rechtsfolgen ausge-
schlossen, sind die Rechtsfolgen erloschen oder sin d dem Verurteilten alle Rechtsfol-
gen nachgesehen worden, so ist er auch von der Wähl barkeit nicht ausgeschlossen. 
Der Ausschluss von der Wählbarkeit tritt ferner nic ht ein, soweit das Gericht die Strafe 
bedingt nachgesehen hat. Wird die bedingte Nachsich t widerrufen, so tritt mit dem 
Tag der Rechtskraft dieses Beschlusses der Ausschlu ss von der Wählbarkeit ein.  
 

2. Abschnitt  
Wahlbewerbung  

 
Einbringung, erste Überprüfung und Unterstützung de r Landeswahlvorschläge 

 
§ 42. (1) Eine wahlwerbende Partei hat ihren Wahlvo rschlag für das erste und 

zweite Ermittlungsverfahren (Landeswahlvorschlag) s pätestens am vierundvierzigsten  
Tag vor dem Wahltag bis 17 Uhr der Landeswahlbehörd e vorzulegen; § 122 ist nicht 
anzuwenden. Der Landeswahlleiter hat nach sofortige r Überprüfung des Landeswahl-
vorschlages auf offensichtliche Mängel auf diesem d en Tag und die Uhrzeit seines 
Einlangens zu vermerken. Fallen dem Landeswahlleite r an einem rechtzeitig vorgeleg-
ten Landeswahlvorschlag offensichtliche Mängel auf,  so hat der Landeswahlleiter der 
wahlwerbenden Partei über ihr Verlangen die Möglich keit zur Verbesserung einzuräu-
men, wobei die Wiedervorlage des verbesserten Lande swahlvorschlages gleichfalls 
innerhalb der für die Einbringung von Landeswahlvor schlägen vorgeschriebenen Frist 
erfolgen muss, und erst danach den Eingangsvermerk anzubringen.  
(2) Der Landeswahlvorschlag muss von wenigstens dre i Mitgliedern des Nationalrates 
unterschrieben oder von Personen, die am Stichtag i n einer Gemeinde des Landes-
wahlkreises in der Wählerevidenz eingetragen und wa hlberechtigt (§ 21 Abs. 1) waren, 
unterstützt sein, und zwar in den Landeswahlkreisen  Burgenland und Vorarlberg von 
je 100, in den Landeswahlkreisen Kärnten, Salzburg und Tirol von je 200, in den Lan-
deswahlkreisen Oberösterreich und Steiermark von je  400 und in den Landeswahl-
kreisen Niederösterreich und Wien von je 500 Person en. Hierbei sind dem Landes-
wahlvorschlag die nach Muster Anlage 4 ausgefüllten  und gemäß Abs. 3 eigenhändig 
unterfertigten Unterstützungserklärungen anzuschlie ßen.  
(3) Die Unterstützungserklärung hat die Bestätigung  der Gemeinde zu enthalten, dass 
die in der Erklärung genannte Person am Stichtag in  der Wählerevidenz eingetragen 
und wahlberechtigt (§ 21 Abs. 1) war. Diese Bestäti gung ist von der Gemeinde nur 
dann zu erteilen, wenn die in der Erklärung genannt e Person vor der zur Führung der 
Wählerevidenz zuständigen Gemeindebehörde persönlic h erscheint, ihre Identität 
durch ein mit Lichtbild ausgestattetes Identitätsdo kument (zum Beispiel Reisepass, 
Personalausweis, Führerschein nachgewiesen hat, die  Unterstützungserklärung die 
Angaben über Vorname, Familienname oder Nachname, G eburtsdatum und Wohnad-
resse sowie den Namen der zu unterstützenden wahlwe rbenden Partei enthält und die 



eigenhändige Unterschrift der in der Unterstützungs erklärung genannten Person ent-
weder vor der Gemeindebehörde geleistet wurde oder gerichtlich oder notariell be-
glaubigt ist.

 
 

(4) Die Gemeinden sind verpflichtet, eine Bestätigu ng gemäß Abs. 3 unverzüglich und 
ohne Einhebung von Verwaltungsabgaben, sonstigen Ab gaben oder Gebühren auszu-
fertigen. Eine solche Bestätigung darf für eine Per son nur einmal ausgestellt werden.  
 

Inhalt der Landeswahlvorschläge 
 

§ 43. (1) Der Landeswahlvorschlag hat zu enthalten:   
1. die unterscheidende Parteibezeichnung in Worten und eine allfällige Kurzbezeich-
nung, bestehend aus nicht mehr als fünf Buchstaben,  die ein Wort ergeben können;  
2. die Landesparteiliste, das ist ein Verzeichnis v on höchstens doppelt so vielen Be-
werbern, wie im Landeswahlkreis Abgeordnete zu wähl en sind, und zumindest eine 
Regionalparteiliste, das ist ein Verzeichnis von hö chstens zwölf oder doppelt so vielen 
Bewerbern, wie in den Regionalwahlkreisen des Lande swahlkreises Abgeordnete zu 
wählen sind, jeweils in der beantragten, mit arabis chen Ziffern bezeichneten Reihen-
folge unter Angabe des Familiennamens oder Nachname ns, Vornamens, Geburtsjah-
res, Berufes und der Adresse jedes Bewerbers, wobei  ein Bewerber nicht auf mehre-
ren Regionalparteilisten gleichzeitig aufscheinen d arf;  
3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vorname, Familien-
name oder Nachname, Beruf, Adresse), der die Voraus setzungen des § 41 erfüllen 
muss.  
(2) In den Wahlvorschlag darf ein Bewerber nur dann  aufgenommen werden, wenn er 
hierzu seine Zustimmung schriftlich erklärt hat. Di e Erklärung hat die Bezeichnung der 
jeweiligen Parteiliste des Wahlvorschlages zu entha lten, auf der der Bewerber auf-
scheint, und ist dem Wahlvorschlag anzuschließen.  
(3) Die Landeswahlbehörde hat Abschriften der bei i hr eingebrachten Landeswahlvor-
schläge unverzüglich der Bundeswahlbehörde und den anderen Landeswahlbehörden 
zu übermitteln. Desgleichen sind auch nachträgliche  Änderungen, die in den gemäß 
§ 49 veröffentlichten Landeswahlvorschlägen berücks ichtigt wurden, der Bundes-
wahlbehörde und den anderen Landeswahlbehörden unge säumt bekanntzugeben.  
(4) Die wahlwerbenden Parteien haben an den Bund ei nen Beitrag für die Kosten der 
Herstellung der amtlichen Stimmzettel für die Regio nalwahlkreise des Landeswahl-
kreises in der Höhe von 435 Euro zu leisten. Der Be itrag ist gleichzeitig mit der Vorla-
ge des Wahlvorschlages (Abs. 1) bei der Landeswahlb ehörde bar zu erlegen. Wird der 
Kostenbeitrag nicht erlegt, so gilt der Wahlvorschl ag als nicht eingebracht.  
 

Unterscheidende Parteibezeichnung und  
Kurzbezeichnung in den Landeswahlvorschlägen 

 
§ 44. (1) Wenn mehrere Landeswahlvorschläge dieselb en oder schwer unter-

scheidbare Parteibezeichnungen bzw. Kurzbezeichnung en tragen, so hat der Landes-
wahlleiter die Vertreter dieser Wahlvorschläge zu e iner gemeinsamen Besprechung zu 
laden und ein Einvernehmen über die Unterscheidung der Parteibezeichnung bzw. 
Kurzbezeichnung anzubahnen. Gelingt ein Einvernehme n nicht, so hat die Landes-
wahlbehörde Parteibezeichnungen, die schon auf verö ffentlichten Wahlvorschlägen 
bei einer Nationalratswahl innerhalb der letzten ze hn Jahre enthalten waren, zu belas-
sen, die übrigen Landeswahlvorschläge aber nach dem  an erster Stelle vorgeschlage-
nen Bewerber zu benennen. Gleiches gilt für Kurzbez eichnungen mit der Maßgabe, 
dass die Landeswahlbehörde die Kurzbezeichnungen au f den übrigen Landeswahl-
vorschlägen zu streichen hat.  
(2) Desgleichen sind auch Landeswahlvorschläge ohne  ausdrückliche Parteibezeich-
nung nach dem an erster Stelle vorgeschlagenen Bewe rber zu benennen.  
(3) Wenn ein Landeswahlvorschlag nach dem an erster  Stelle vorgeschlagenen Be-
werber zu benennen ist (Namensliste), der Name des Listenführers aber dem Namen 



des Listenführers einer anderen Landesparteiliste g leicht oder von diesem schwer 
unterscheidbar ist, hat der Landeswahlleiter den Ve rtreter dieses Wahlvorschlages zu 
einer Besprechung zu laden und ihn aufzufordern, ei nen anderen Listenführer zu be-
zeichnen, dessen Name zu einer Verwechslung nicht A nlass gibt. Wird in einem sol-
chen Fall kein anderer Listenführer namhaft gemacht , so gilt der Landeswahlvor-
schlag als nicht eingebracht.  
(4) Im Übrigen gilt der Grundsatz, dass bei neu auf tretenden wahlwerbenden Parteien 
die Parteibezeichnung der wahlwerbenden Partei den Vorrang hat, die ihren Landes-
wahlvorschlag früher eingebracht hat.  

 
Landeswahlvorschlag ohne zustellungsbevollmächtigte n Vertreter, 

 Ersatz des zustellungsbevollmächtigten Vertreters 
 

§ 45. (1) Wenn ein Landeswahlvorschlag keinen zuste llungsbevollmächtigten Ver-
treter anführt, so gilt der jeweils an erster Stell e des Landeswahlvorschlages stehende 
Bewerber als zustellungsbevollmächtigter Vertreter der Partei.  
(2) Die Partei kann den zustellungsbevollmächtigten  Vertreter jederzeit durch einen 
anderen Vertreter ersetzen. Solche an die Landeswah lbehörde zu richtende Erklärun-
gen bedürfen nur der Unterschrift des letzten zuste llungsbevollmächtigten Vertreters. 
Stimmt dieser nicht zu, so muss die Erklärung von m ehr als der Hälfte der auf dem 
Landeswahlvorschlag genannten Bewerber unterschrieb en sein.  

 
Überprüfung der Landeswahlvorschläge 

 
§ 46. (1) Die Landeswahlbehörde hat unverzüglich zu  überprüfen, ob die einge-

langten Landeswahlvorschläge von wenigstens drei Mi tgliedern des Nationalrates un-
terschrieben oder von der gemäß § 42 Abs. 2 erforde rlichen Zahl der Wahlberechtigten 
des Landeswahlkreises unterstützt und die in den La ndesparteilisten sowie Regional-
parteilisten vorgeschlagenen Wahlwerber wählbar sin d. Die Landeswahlbehörde hat, 
wenn ein Wahlberechtigter mehrere Landeswahlvorschl äge unterstützt hat, dessen 
Unterstützung für den als ersten eingelangten Wahlv orschlag als gültig anzuerkennen. 
Die Unterstützungen für die anderen Landeswahlvorsc hläge gelten als nicht einge-
bracht.  
(2) Eine Zurückziehung einzelner Unterstützungserkl ärungen nach Einlangen des 
Landeswahlvorschlages ist von der Landeswahlbehörde  nicht zur Kenntnis zu neh-
men, es sei denn, dass der Unterstützer der Landesw ahlbehörde glaubhaft macht, 
dass er durch einen wesentlichen Irrtum oder durch arglistige Täuschung oder Dro-
hung zur Unterstützung des Wahlvorschlages bestimmt  worden ist, und die Zurück-
ziehung der Unterstützungserklärung spätestens am e inundvierzigsten Tag vor dem 
Wahltag erfolgt ist.  
(3) Weist ein Landeswahlvorschlag nicht die erforde rliche Zahl von Unterstützungen 
(§ 42 Abs. 2) auf oder entspricht er mit Ausnahme d er Regionalparteilisten nicht den 
im § 43 Abs. 1 geforderten Voraussetzungen, so ist er spätestens am achtunddreißigs-
ten Tag vor dem Wahltag von der Landeswahlbehörde z urückzuweisen. Regionalpar-
teilisten, die diesen Voraussetzungen nicht entspre chen, gelten als nicht eingebracht 
und sind von der Veröffentlichung gemäß § 49 Abs. 1  auszunehmen. Bewerber, die 
nicht wählbar sind oder deren schriftliche Erklärun gen (§ 43 Abs. 2) nicht vorliegen, 
werden im Wahlvorschlag gestrichen. Hiervon ist der  zustellungsbevollmächtigte Ver-
treter der Partei zu verständigen.  

 
Ergänzungsvorschläge 

 
§ 47. Wenn ein Bewerber verzichtet, stirbt, die Wäh lbarkeit verliert, wegen Mangels 

der Wählbarkeit oder der schriftlichen Erklärung (§  43 Abs. 2) gestrichen wird, so kann 
die Partei ihre jeweilige Landesparteiliste oder Re gionalparteiliste durch Nennung ei-
nes anderen Bewerbers ergänzen oder die fehlende Er klärung nachbringen. Ergän-



zungsvorschläge für Parteilisten, die nur der Unter schrift des zustellungsbevollmäch-
tigten Vertreters der Partei bedürfen, sowie die Er klärung müssen jedoch spätestens 
am einundvierzigsten Tag vor dem Wahltag bis 17 Uhr  bei der Landeswahlbehörde 
einlangen.  

 
Landeswahlvorschläge mit gleichen Wahlwerbern 

 
§ 48. (1) Weisen mehrere Landeswahlvorschläge im gl eichen Landeswahlkreis den 

Namen desselben Wahlwerbers auf, so ist dieser von der Landeswahlbehörde aufzu-
fordern, binnen acht Tagen, spätestens am einundvie rzigsten Tag vor dem Wahltag, zu 
erklären, für welchen der Wahlvorschläge er sich en tscheidet. Auf allen anderen Lan-
deswahlvorschlägen wird er gestrichen. Wenn er sich  in der vorhergesehenen Frist 
nicht erklärt, ist er auf dem als ersten eingelangt en Landeswahlvorschlag, der seinen 
Namen trug, zu belassen.  
(2) Weisen Landeswahlvorschläge in zwei oder mehrer en Landeswahlkreisen den Na-
men desselben Bewerbers auf, so ist das Einvernehme n zwischen den betroffenen 
Landeswahlbehörden herzustellen und sinngemäß nach Abs. 1 vorzugehen. Gelingt 
ein Einvernehmen nicht, so entscheidet die Bundeswa hlbehörde. Die gefällte Ent-
scheidung ist von der Bundeswahlbehörde den betroff enen Landeswahlbehörden bis 
spätestens am achtunddreißigsten Tag vor dem Wahlta g bekanntzugeben und ist für 
die Landeswahlbehörden verbindlich.  
 

Abschließung und Veröffentlichung der Landeswahlvor schläge 
 

§ 49. (1) Spätestens am achtunddreißigsten Tag vor dem Wahltag hat die Landes-
wahlbehörde die Wahlvorschläge abzuschließen. Falls  eine Landesparteiliste oder 
Regionalparteiliste überzählige Bewerber enthält, s ind diese zu streichen. Anschlie-
ßend sind die Wahlvorschläge zu veröffentlichen.  
(2) Nach der Veröffentlichung an Wahlvorschlägen fe stgestellte Mängel berühren die 
Gültigkeit dieser Wahlvorschläge nicht.  
(3) In der Veröffentlichung nach Abs. 1 hat sich di e Reihenfolge der Parteien, die im 
zuletzt gewählten Nationalrat vertreten waren, nach  der Zahl der Mandate, die die Par-
teien bei der letzten Nationalratswahl im ganzen Bu ndesgebiet erreicht haben, zu rich-
ten. Ist die Zahl der Mandate gleich, so bestimmt s ich die Reihenfolge nach der bei der 
letzten Nationalratswahl ermittelten Gesamtsumme de r Parteistimmen; sind auch die-
se gleich, so hat die Bundeswahlbehörde durch das L os, das von dem an Jahren 
jüngsten Mitglied zu ziehen ist, zu entscheiden. Di e so ermittelte Reihenfolge ist von 
der Bundeswahlbehörde den Landeswahlbehörden bis sp ätestens am achtunddrei-
ßigsten Tag vor dem Wahltag bekanntzugeben und ist für die Landeswahlbehörden 
verbindlich.  
(4) Im Anschluss an die nach Abs. 3 gereihten Parte ien sind die übrigen wahlwerben-
den Parteien anzuführen, wobei sich ihre Reihenfolg e nach dem Zeitpunkt der Ein-
bringung des Wahlvorschlages zu richten hat. Bei gl eichzeitig eingebrachten Wahl-
vorschlägen entscheidet über die Reihenfolge die La ndeswahlbehörde durch das Los, 
das von dem an Jahren jüngsten Mitglied zu ziehen i st.  
(5) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen sind d ie Worte „Liste 1, 2, 3 usw.“ in 
fortlaufender Nummerierung voranzusetzen. Beteiligt  sich eine im zuletzt gewählten 
Nationalrat vertretene Partei nicht an der Wahlwerb ung, so hat in der Veröffentlichung 
nur die ihr nach Abs. 3 zukommende Listennummer und  daneben das Wort „leer“ auf-
zuscheinen.  
(6) Die Veröffentlichung hat in ortsüblicher Weise zu erfolgen. Aus ihr müssen alle 
Listennummern sowie der Inhalt der Wahlvorschläge ( § 43 Abs. 1 Z 1 bis 3), abgese-
hen von Straßennamen und Ordnungsnummern, zur Gänze  ersichtlich sein.  
(7) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind die Parte ibezeichnungen einschließlich all-
fälliger Kurzbezeichnungen mit gleich großen Druckb uchstaben in für jede wahlwer-
bende Partei gleich große Rechtecke mit schwarzer D ruckfarbe einzutragen. Für die 



Kurzbezeichnung sind hierbei einheitlich große schw arze Druckbuchstaben zu ver-
wenden. Vor jeder Parteibezeichnung ist in schwarze m Druck das Wort „Liste“ und 
darunter größer die jeweilige fortlaufende Ziffer a nzuführen. Bei mehr als dreizeiligen 
Parteibezeichnungen kann die Größe der Druckbuchsta ben dem zur Verfügung ste-
henden Raum entsprechend angepasst werden.  
 

Zurückziehung von Landeswahlvorschlägen und Regiona lparteilisten 
 

§ 50. (1) Eine wahlwerbende Partei kann ihren Lande swahlvorschlag durch eine 
schriftliche Erklärung zurückziehen. Diese Erklärun g muss jedoch spätestens am ein-
undvierzigsten Tag vor dem Wahltag bis 17 Uhr bei d er Landeswahlbehörde einlangen 
und von den drei Mitgliedern des Nationalrates oder  der Hälfte der Wahlberechtigten, 
die seinerzeit den Wahlvorschlag unterstützt haben,  gefertigt sein.  
(2) Ein Landeswahlvorschlag gilt weiters als zurück gezogen, wenn sämtliche Wahl-
werber der Landesparteiliste im eigenen Namen schri ftlich bis zum einundvierzigsten 
Tag vor dem Wahltag gegenüber der Landeswahlbehörde  auf ihre Wahlwerbung ver-
zichtet haben.  
(3) Haben solcherart alle Wahlwerber auf einer Regi onalparteiliste auf ihre Wahlwer-
bung verzichtet, so gilt lediglich diese Regionalpa rteiliste als zurückgezogen.  
 

Rückerstattung des Kostenbeitrages 
 

§ 51. Wird ein Landeswahlvorschlag nicht veröffentl icht, so ist der Kostenbeitrag 
(§ 43 Abs. 4) zurückzuerstatten. 



IV. Hauptstück 
Abstimmungsverfahren  

 
1. Abschnitt  

Wahlort und Wahlzeit  
 

Gemeinde als Wahlort, Verfügungen der Gemeindewahlb ehörden,  
in Wien des Magistrates 

 
§ 52. (1) Jede Gemeinde ist Wahlort.  

(2) Außerhalb Wiens bestimmen die Gemeindewahlbehör den, ob eine Gemeinde ge-
mäß § 53 in Wahlsprengel einzuteilen ist. Die Gemei ndewahlbehörden, in Wien der 
Magistrat, setzen die Wahlsprengel fest und bestimm en nach Maßgabe der folgenden 
Vorschriften auch die zugehörigen Wahllokale, die i m § 58 Abs. 1 vorgesehenen Ver-
botszonen und die Wahlzeit. Das Ende der Wahlzeit d arf nicht später als auf 17.00 Uhr 
festgelegt werden. Die Wahlsprengel, Wahllokale, Ve rbotszonen und die Wahlzeit sind 
spätestens am einundzwanzigsten Tag vor dem Wahltag  festzusetzen.  
(3) Die getroffenen Verfügungen sind von der Gemein de unverzüglich ortsüblich, je-
denfalls aber auch durch Anschlag am Gebäude des Wa hllokals kundzumachen. In der 
Kundmachung ist auch an das im § 58 ausgesprochene Verbot der Wahlwerbung, der 
Ansammlungen und des Waffentragens zu erinnern und darauf hinzuweisen, dass Ü-
bertretungen dieser Verbote bestraft werden.  
(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der Magistrat , haben zugleich mit der Fest-
setzung der besonderen Wahlsprengel auch zu bestimm en, wie viele besondere Wahl-
behörden gemäß § 73 eingerichtet werden. Diese Verf ügung ist ortsüblich kundzuma-
chen.  
(5) Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten ist vorzusehen, dass in jeder Ge-
meinde, in Wien in jedem Bezirk, zumindest ein für Körperbehinderte barrierefrei er-
reichbares Wahllokal vorhanden ist. Für blinde und schwer sehbehinderte Wähler sind 
nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten geeignet e Leitsysteme vorzusehen.  
(6) Die von der Gemeindewahlbehörde getroffenen Ver fügungen, insbesondere jene, 
die die Orte der Wahllokale und die Wahlzeit betref fen, sind unverzüglich im Weg der 
Bezirkswahlbehörden an die Landeswahlbehörden weite rzuleiten. Spätestens am drei-
zehnten Tag vor der Wahl haben die Länder die so ge sammelten Daten der Bundes-
wahlbehörde auf elektronischem Weg zu übermitteln.  
(7) Die Bundeswahlbehörde hat die ihr gemäß Abs. 6 übermittelten Daten spätestens 
am neunten Tag vor der Wahl in einer elektronischen  Datei zusammen zu fassen und 
dem Bundesministerium für europäische und internati onale Angelegenheiten zur Wei-
terleitung an die im Bereich der OSZE für die Durch führung der Wahlbeobachtung zu-
ständige Stelle zu übermitteln.  

 
Wahlsprengel 

 
§ 53. (1) Größere Gemeinden sind zur Erleichterung der Wahl in Wahlsprengel ein-

zuteilen, die so abzugrenzen sind, dass am Wahltag in einem Wahlsprengel durch-
schnittlich höchstens etwa siebzig Wähler in der St unde abgefertigt werden müssen.  
(2) Auch Gemeinden mit weit auseinander liegenden O rtsteilen (Streulage) können, um 
den Wählern den Weg zum Wahllokal zu erleichtern, i n Wahlsprengel eingeteilt wer-
den.  
(3) Die Bildung von Wahlsprengeln mit weniger als 3 0 Wählern bedarf der Zustimmung 
der Landeswahlbehörde, die nur gewährt werden darf,  wenn das Wahlgeheimnis ge-
währleistet ist.  



 
Wahllokale 

 
§ 54. Das Wahllokal muss für die Durchführung der W ahlhandlung geeignet sein. 

Die für die Vornahme der Wahl erforderlichen Einric htungsstücke, wie der Tisch für 
die Wahlbehörde, in dessen Nähe ein Tisch für die W ahlzeugen, die Wahlurne und die 
erforderlichen Wahlzellen mit Einrichtung, sowie ei n Tisch für die Wahlbeobachter (§ 
20a Abs. 1) sind von der Gemeinde beizustellen. Ebe nso ist darauf zu achten, dass in 
dem Gebäude des Wahllokals womöglich ein entspreche nder Warteraum für die Wäh-
ler zur Verfügung steht. Vor jedem Wahllokal sind d ie veröffentlichten Wahlvorschläge 
entsprechend § 49 Abs. 6 zweiter Satz sichtbar anzu schlagen.  
 

Wahllokale außerhalb des Wahlsprengels,  
gemeinsame Wahllokale für mehrere Sprengel 

 
§ 55. In Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, ist in der Regel für jeden 

Wahlsprengel innerhalb desselben ein Wahllokal zu b estimmen. Das Wahllokal kann 
aber auch in ein außerhalb des Wahlsprengels liegen des Gebäude verlegt werden, 
wenn dieses Gebäude ohne besondere Schwierigkeiten von den Wahlberechtigten 
erreicht werden kann. Auch kann in solchen Gemeinde n für mehrere Wahlsprengel ein 
gemeinsames Wahllokal bestimmt werden, sofern das L okal ausreichend Raum für die 
Unterbringung der Wahlbehörden und für die gleichze itige Durchführung mehrerer 
Wahlhandlungen bietet und entsprechende Warteräume für die Wähler aufweist.  
 

Wahllokale für Wahlkartenwähler 
 

§ 56. (1) In jeder Gemeinde ist ein Wahllokal vorzu sehen, in dem die mit Wahlkar-
ten versehenen Wähler ihr Stimmrecht auszuüben habe n. In größeren Gemeinden, die 
in Wahlsprengel eingeteilt sind, hat die Gemeindewa hlbehörde mindestens ein Wahl-
lokal zu bestimmen, in dem die mit Wahlkarten verse henen Wähler ihr Stimmrecht 
auszuüben haben. In Wien ist mindestens in jedem Ge meindebezirk ein Wahllokal für 
Wahlkartenwähler vorzusehen. Werden Wahllokale für Wahlkartenwähler bestimmt, so 
dürfen diese Wähler ihr Stimmrecht nur in den für W ahlkartenwähler bestimmten 
Wahllokalen ausüben. Daneben sind auch Wähler ohne Wahlkarten zugelassen, wenn 
die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 gegeben sind. M itgliedern der Wahlbehörden 
sowie deren Hilfskräften und den Wahlzeugen bleibt es jedoch, falls sie Wahlkarten 
besitzen, unbenommen, ihr Wahlrecht auch vor der Wa hlbehörde auszuüben, bei der 
sie Dienst verrichten. 
(2) Die Bestimmungen der §§ 72 und 73 werden von de n Vorschriften des Abs. 1 nicht 
berührt.  
 

Wahlzelle 
 

§ 57. (1) In jedem Wahllokal muss mindestens eine W ahlzelle sein. Um eine ra-
schere Abfertigung der Wähler zu ermöglichen, könne n für eine Wahlbehörde auch 
mehrere Wahlzellen aufgestellt werden, soweit die Ü berwachung der Wahlhandlung 
durch die Wahlbehörde dadurch nicht gefährdet wird.  Bei Wahlsprengeln von mehr als 
500 Wahlberechtigten sind in Wahllokale mindestens zwei Wahlzellen aufzustellen.  
(2) Die Wahlzelle ist derart herzustellen, dass der  Wähler in der Zelle unbeobachtet 
von allen anderen im Wahllokal anwesenden Personen den Stimmzettel ausfüllen und 
in das Wahlkuvert geben kann.  
(3) Als Wahlzelle genügt, wenn zu diesem Zweck eige ns konstruierte, feste Zellen 
nicht zur Verfügung stehen, jede Absonderungsvorric htung im Wahllokal, die ein Be-
obachten des Wählers in der Wahlzelle verhindert. D ie Wahlzelle wird sohin insbeson-
dere durch einfache, mit undurchsichtigem Papier od er Stoff bespannte Holzrahmen, 
durch Anbringung eines Vorhanges in einer Zimmereck e, durch Aneinanderschieben 



von größeren Kasten, durch entsprechende Aufstellun g von Schultafeln gebildet wer-
den können. Sie ist womöglich derart aufzustellen, dass der Wähler die Zelle von einer 
Seite betreten und von der anderen Seite verlassen kann.  
(4) Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und mit einem  Stuhl oder mit einem Stehpult so-
wie mit einer Schreibunterlage zu versehen und mit dem erforderlichen Material für die 
Ausfüllung des Stimmzettels (womöglich Farbstift) a uszustatten. Außerdem sind die 
von der Landeswahlbehörde abgeschlossenen und von i hr veröffentlichten Landes-
parteilisten in der Wahlzelle an einer sichtbaren S telle anzuschlagen.  
(5) Es ist auch dafür Sorge zu tragen, dass die Wah lzelle während der Wahlzeit ausrei-
chend beleuchtet ist.  
 

Verbotszonen 
 

§ 58. (1) Im Gebäude des Wahllokals und in einem vo n der Gemeindewahlbehörde, 
in Wien vom Magistrat, zu bestimmenden Umkreis (Ver botszone) ist am Wahltag jede 
Art der Wahlwerbung, insbesondere auch durch Anspra chen an die Wähler, durch An-
schlag oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kan didatenlisten, ferner jede An-
sammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verb oten.  
(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die am 
Wahltag von im Dienst befindlichen Organen des öffe ntlichen Sicherheitsdienstes und 
Justizwachebeamten nach ihren dienstlichen Vorschri ften getragen werden müssen. 
(3) Übertretungen der im Abs. 1 ausgesprochenen Ver bote werden von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen geahndet.  

 
Wahlzeit 

 
§ 59. Der Beginn und die Dauer der Stimmabgabe (Wah lzeit) ist unter Beachtung 

des § 52 Abs. 2 so festzusetzen, dass die Ausübung des Wahlrechts für alle Wähler 
gesichert wird.  

 
Vorgang bei der Briefwahl 

 
§ 60. (1) Das Wahlrecht kann von denjenigen Wählern , denen entsprechend den 

§§  38 und 39 Wahlkarten ausgestellt wurden, auch i m Weg der Übersendung der ver-
schlossenen Wahlkarte an die zuständige Bezirkswahl behörde ausgeübt werden 
(Briefwahl). Die Stimmabgabe mittels Briefwahl kann  unmittelbar nach Erhalt der 
Wahlkarte erfolgen.  
(2) Hierzu hat der Wähler den von ihm ausgefüllten amtlichen Stimmzettel in das bei-
ge-farbene Wahlkuvert zu legen, dieses zu verschlie ßen und in die Wahlkarte zu legen. 
Sodann hat er auf der Wahlkarte durch eigenhändige Unterschrift eidesstattlich zu 
erklären, dass er den amtlichen Stimmzettel persönl ich, unbeobachtet und unbeein-
flusst ausgefüllt hat. Anschließend hat er die Wahl karte zu verschließen. Die Wahlkar-
te ist entweder so rechtzeitig an die Bezirkswahlbe hörde zu übermitteln, dass die 
Wahlkarte dort spätestens am Wahltag, 17.00 Uhr, ei nlangt, oder am Wahltag in einem 
Wahllokal des Stimmbezirks der Bezirkswahlbehörde w ährend der Öffnungszeiten des 
Wahllokals abzugeben. Wahlkarten, die bei einer Sti mmabgabe im Ausland bei einer 
österreichischen Vertretungsbehörde oder einer öste rreichischen Einheit bis zum 
sechsten Tag vor dem Wahltag, bei einer Vertretungs behörde außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums oder außerhalb der Schweiz b is zum neunten Tag vor dem 
Wahltag, einlangen, sind von der Vertretungsbehörde  oder der österreichischen Ein-
heit an die zuständige Bezirkswahlbehörde weiterzul eiten. Die Weiterleitung einer 
nach dem sechsten Tag vor dem Wahltag, in Vertretun gsbehörden außerhalb des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums oder außerhalb der Schw eiz nach dem neunten Tag vor 
dem Wahltag, einlangenden Wahlkarte durch eine öste rreichische Vertretungsbehörde 
oder eine österreichische Einheit an die zuständige  Bezirkswahlbehörde ist zulässig, 



wenn gewährleistet erscheint, dass die Wahlkarte de nnoch rechtzeitig bei der zustän-
digen Bezirkswahlbehörde einlangen kann, oder der W ahlberechtigte in Kenntnis ge-
setzt wird, dass ein Einlangen möglicherweise nicht  mehr rechtzeitig gewährleistet ist. 
Die Kosten für eine Übermittlung der Wahlkarte an d ie Bezirkswahlbehörde im Post-
weg hat der Bund zu tragen.  
(3) Die Stimmabgabe im Weg der Briefwahl ist nichti g, wenn  
1. die eidesstattliche Erklärung auf der Wahlkarte nicht oder nachweislich nicht durch 
den Wahlberechtigten abgegeben wurde,  
2. die Wahlkarte kein Wahlkuvert enthält,  
3. die Wahlkarte nur ein anderes oder mehrere ander e als das beige-farbene Wahlku-
vert enthält,  
4. die Wahlkarte zwei oder mehrere beige-farbene Wa hlkuverts enthält,  
5. das Wahlkuvert, abgesehen vom Aufdruck der Numme r des Landeswahlkreises, 
beschriftet ist,  
6. die Prüfung auf Unversehrtheit (§ 90 Abs. 1) erg eben hat, dass die Wahlkarte derart 
beschädigt ist, dass ein vorangegangenes missbräuch liches Entnehmen oder Zurück-
legen des inliegenden Wahlkuverts nicht ausgeschlos sen werden kann,  
7. aufgrund eines Verklebens der unter der Lasche g elegenen Felder der Wahlkarte die 
Daten oder die Unterschrift des Wählers nicht mehr sichtbar gemacht werden können 
oder  
8. die Wahlkarte nicht spätestens am Wahltag, 17.00  Uhr, bei der zuständigen Be-
zirkswahlbehörde eingelangt oder bis zu diesem Zeit punkt in einem Wahllokal des 
Stimmbezirks abgegeben worden ist.  
(4) Nach Einlangen der für eine Stimmabgabe mittels  Briefwahl verwendeten Wahlkar-
ten bei der Bezirkswahlbehörde sind die unter den L aschen befindlichen Daten nach 
deren Sichtbarmachung zu erfassen und die Wahlkarte n anschließend bis zur Auszäh-
lung (§ 90 Abs. 1) amtlich unter Verschluss zu verw ahren.  
(5) Am Wahltag sowie am Tag vor der Wahl hat die Be zirkswahlbehörde jeweils von 
8.00 bis 17.00 Uhr für die Entgegennahme von Wahlka rten aus dem eigenen Stimmbe-
zirk, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwend et worden sind, Sorge zu tragen. 
Vor der Entgegennahme einer Wahlkarte hat sie zu üb erprüfen, ob es sich bei dieser 
um eine Wahlkarte des eigenen Stimmbezirks handelt.  

 
2. Abschnitt 
Wahlzeugen 

 
§ 61. (1) Zu jeder örtlichen Wahlbehörde und in jed e besondere Wahlbehörde kön-

nen von jeder Partei, deren Landeswahlvorschlag ver öffentlicht wurde, zwei wahlbe-
rechtigte Wahlzeugen entsendet werden. Die Wahlzeug en sind der Bezirkswahlbehör-
de spätestens am zehnten Tag vor dem Wahltag durch den zustellungsbevollmächtig-
ten Vertreter der Partei oder einer von diesem bevo llmächtigten Person schriftlich 
namhaft zu machen; jeder Wahlzeuge erhält vom Gemei ndewahlleiter, in Wien vom 
Leiter der Bezirkswahlbehörde, einen Eintrittschein , der ihn zum Eintritt in das Wahl-
lokal ermächtigt und beim Betreten des Wahllokals d er Wahlbehörde vorzuweisen ist.  
(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Vertrauensle ute der wahlwerbenden Partei zu 
fungieren; ein weiterer Einfluss auf den Gang der W ahlhandlung steht ihnen nicht zu. 
Den Wahlzeugen ist keine Verpflichtung zur Verschwi egenheit über ihnen aus ihrer 
Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen auferlegt.  
 

3. Abschnitt 
 Die Wahlhandlung im Inland 

 
Leitung der Wahl, Ordnungsgewalt des Wahlleiters 

 
§ 62. (1) Die Leitung der Wahl steht unbeschadet de r Bestimmungen des § 60 der 

Gemeindewahlbehörde, in Gemeinden, die in Wahlspren gel eingeteilt sind, den Spren-



gelwahlbehörden zu.  
(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung de r Ruhe und Ordnung bei der Wahl-
handlung und für die Beachtung der Bestimmungen die ses Bundesgesetzes Sorge zu 
tragen. Überschreitungen des Wirkungskreises der Wa hlbehörde hat er nicht zuzulas-
sen.  
(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von jederma nn unbedingt Folge zu leisten. 
Die Nichtbefolgung der Anordnungen ist eine Verwalt ungsübertretung und wird von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu  218 Euro, im Fall der Uneinbring-
lichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Woch en geahndet.  
 

Beginn der Wahlhandlung 
 

§ 63. (1) Am Tag der Wahl zur festgesetzten Stunde und in dem dazu bestimmten 
Wahllokal wird die Wahlhandlung durch den Wahlleite r eingeleitet, der der Wahlbe-
hörde das Wählerverzeichnis nebst dem vorbereiteten  Abstimmungsverzeichnis (Mus-
ter Anlage 5), die Wahlkuverts und die amtlichen St immzettel (§§ 75, 76) übergibt und 
ihr die Bestimmungen der §§ 17 und 18 über die Besc hlussfähigkeit der Wahlbehörde 
vorhält. Der Wahlleiter hat der Wahlbehörde die Anz ahl der gegen Empfangsbestäti-
gung (§ 75 Abs. 3) übernommenen amtlichen Stimmzett el (§§ 75, 76) bekanntzugeben, 
vor der Wahlbehörde diese Anzahl zu überprüfen und das Ergebnis in der Nieder-
schrift festzuhalten.  
(2) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung hat sich die Wahlbehörde zu überzeugen, 
dass die zum Hineinlegen der Stimmzettel bestimmte Wahlurne leer ist.  
(3) Die Abstimmung beginnt damit, dass die Mitglied er der Wahlbehörde, ihre etwaigen 
Hilfskräfte, die Vertrauenspersonen und die Wahlzeu gen ihre Stimme abgeben. Soweit 
sie im Wählerverzeichnis eines anderen Wahlsprengel s eingetragen sind, können sie 
ihr Wahlrecht vor der Wahlbehörde, bei der sie Dien st verrichten, nur auf Grund einer 
Wahlkarte ausüben. Im Übrigen gelten für die Ausübu ng der Wahl durch Wahlkarten-
wähler die Bestimmungen der §§ 68 und 70.  
 

 
Wahlkuverts 

 
§ 64. (1) Für die Wähler sind undurchsichtige Wahlk uverts zu verwenden.  

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen oder Zei chen auf den Wahlkuverts ist 
verboten. Die Übertretung dieses Verbotes wird, wen n darin keine strenger zu bestra-
fende Handlung gelegen ist, von der Bezirksverwaltu ngsbehörde mit Geldstrafe bis zu 
218 Euro, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatz freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen 
geahndet.  
 

Betreten des Wahllokals 
 

§ 65. (1) Ins Wahllokal dürfen außer der Wahlbehörd e nur deren Hilfsorgane, die 
Wahlzeugen, die Wähler zum Zweck der Abgabe der Sti mme, die allenfalls zur Auf-
rechterhaltung der Ruhe und Ordnung erforderlichen Amtspersonen, sowie akkredi-
tierte Personen gemäß § 20a Abs. 3 zugelassen werde n. Nach Abgabe der Stimme ha-
ben die Wähler das Wahllokal sofort zu verlassen.  
(2) Akkreditierte Personen gemäß § 20a Abs. 3 haben  sich bei Betreten des Wahllokals 
zu legitimieren. Danach hat der Wahlleiter die Zula ssung der akkreditieren Personen 
anhand der von der Bundeswahlbehörde gemäß § 20a Ab s. 3 übermittelten Liste zu 
überprüfen. Das Aufsuchen eines Wahllokals durch Wa hlbeobachter ist in der Nieder-
schrift festzuhalten.  
(3) Sofern es zur ungestörten Durchführung der Wahl  erforderlich erscheint, kann der 
Wahlleiter verfügen, dass die Wähler nur einzeln in  das Wahllokal eingelassen werden.  



Persönliche Ausübung des Wahlrechts 
 
§ 66. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; b linden oder schwer sehbehin-

derten Wählern sind seitens der Wahlbehörde als Hil fsmittel zur Ermöglichung der 
selbständigen Wahlausübung Stimmzettel-Schablonen z ur Verfügung zu stellen. Kör-
per- oder sinnesbehinderte Wähler dürfen sich von e iner Person, die sie selbst aus-
wählen können und gegenüber dem Wahlleiter bestätig en müssen, führen und sich bei 
der Wahlhandlung helfen lassen. Von diesen Fällen a bgesehen, darf eine Wahlzelle 
jeweils nur von einer Person betreten werden.  
(2) Als körper- oder sinnesbehindert gelten Persone n, denen die Ausfüllung des amtli-
chen Stimmzettels ohne fremde Hilfe nicht zugemutet  werden kann.  
(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme einer  Begleitperson entscheidet im 
Zweifelsfall die Wahlbehörde. Jede Stimmabgabe mit Hilfe einer Begleitperson ist in 
der Niederschrift festzuhalten.  
(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer sehbehind ert oder gebrechlich ausgibt, be-
geht eine Verwaltungsübertretung und wird von der B ezirksverwaltungsbehörde mit 
Geldstrafe bis zu 218 Euro, im Fall der Uneinbringl ichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis 
zu zwei Wochen bestraft. 
(5) Über die Ausübung des Wahlrechts von Pfleglinge n in Heil- und Pflegeanstalten 
enthält der § 72 die näheren Bestimmungen.  
 

Identitätsfeststellung 
 

§ 67. (1) Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde, n ennt seinen Namen, gibt seine 
Wohnadresse an und legt eine Urkunde oder eine sons tige amtliche Bescheinigung 
vor, aus der seine Identität einwandfrei ersichtlic h ist.  
(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zur Feststellung der Identität kom-
men insbesondere in Betracht: Personalausweise, Päs se und Führerscheine, über-
haupt alle amtlichen Lichtbildausweise.  
(3) Besitzt der Wähler eine Urkunde oder Bescheinig ung der in Abs. 2 bezeichneten 
Art nicht, so ist er dennoch zur Abstimmung zuzulas sen, wenn er der Mehrheit der 
Mitglieder der Wahlbehörde persönlich bekannt ist u nd kein Einspruch gemäß § 71 
Abs. 1 erhoben wird.  
 

Stimmabgabe 
 

§ 68. (1) Der Wähler hat sich zuerst entsprechend a uszuweisen (§§ 67 und 70 Abs. 
1). Ist er im Wählerverzeichnis eingetragen, so hat  ihm der Wahlleiter das leere Wahl-
kuvert und den amtlichen Stimmzettel zu übergeben. Dem Wahlkartenwähler hat der 
Wahlleiter nach Öffnung des ihm von diesem zu überg ebenden Briefumschlages (§ 39 
Abs. 4) den inliegenden amtlichen Stimmzettel samt dem verschließbaren Wahlkuvert 
auszuhändigen. Dem Wahlkartenwähler aus dem eigenen  Regionalwahlkreis hat der 
Wahlleiter anstelle des entnommenen verschließbaren  Wahlkuverts das leere Wahlku-
vert zu übergeben. Das verschließbare Wahlkuvert ha t der Wahlleiter zu vernichten. 
Der Wahlleiter hat jeden Wahlkartenwähler ausdrückl ich darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass zur Stimmabgabe der bereits bei der Auss tellung der Wahlkarte ausgefolg-
te Stimmzettel zu verwenden ist. Hat jedoch ein Wah lkartenwähler diesen Stimmzettel 
nicht mehr zur Verfügung, so ist ihm, wenn seine Wa hlkarte die Bezeichnung des Re-
gionalwahlkreises aufweist, in der auch der Wahlort  liegt, ein amtlicher Stimmzettel 
des Regionalwahlkreises (§ 75), wenn es sich aber u m einen Wahlkartenwähler aus 
einem anderen Regionalwahlkreis handelt, ein leerer  amtlicher Stimmzettel auszufol-
gen (§ 76). Auf den leeren amtlichen Stimmzettel ha t der Wahlleiter, bevor er ihn dem 
Wähler übergibt, die Nummer des Landeswahlkreises u nd den Buchstaben des Regio-
nalwahlkreises einzusetzen, die auf der Wahlkarte e ingetragen sind. Hat ein Wahlkar-
tenwähler aus einem anderen Regionalwahlkreis nicht  mehr das verschließbare Wahl-
kuvert zur Verfügung, so ist ihm ein neues verschli eßbares Wahlkuvert seines Lan-



deswahlkreises auszufolgen. 
(2) Der Wahlleiter hat den Wähler anzuweisen, sich in die Wahlzelle zu begeben. Dort 
füllt der Wähler den amtlichen Stimmzettel aus, leg t ihn in das Kuvert, tritt aus der 
Wahlzelle und übergibt das Kuvert dem Wahlleiter. D ieser legt das Wahlkuvert unge-
öffnet in die Wahlurne. Falls das Wahlkuvert von ei nem Wahlkartenwähler stammt, der 
nicht in einer Gemeinde des Regionalwahlkreises als  wahlberechtigt eingetragen ist, 
hat dieser das Wahlkuvert, bevor er es dem Wahlleit er übergibt, zu verschließen. 
(3) Ist dem Wähler bei der Ausfüllung des amtlichen  Stimmzettels ein Fehler unterlau-
fen, so ist ihm auf sein Verlangen ein weiterer Sti mmzettel auszufolgen; hierbei findet 
Abs. 1 sinngemäß Anwendung. Der Wähler hat den ihm zuerst ausgehändigten amtli-
chen Stimmzettel vor der Wahlbehörde durch Zerreiße n unbrauchbar zu machen und 
zwecks Wahrung des Wahlgeheimnisses mit sich zu neh men.  
(4) Die Aushändigung eines weiteren amtlichen Stimm zettels ist in jedem Fall im Ab-
stimmungsverzeichnis festzuhalten.  
 

Vermerke im Abstimmungsverzeichnis und  
im Wählerverzeichnis durch die Wahlbehörde 

 
§ 69. (1) Der Name des Wählers, der seine Stimme ab gibt, wird von einem Beisitzer 

in das Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Z ahl und unter Beisetzung der 
fortlaufenden Zahl des Wählerverzeichnisses eingetr agen. Gleichzeitig wird sein Name 
von einem zweiten Beisitzer im Wählerverzeichnis ab gestrichen.  
(2) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichni sses wird von dem zweiten Bei-
sitzer in der Rubrik „Abgegebene Stimme“ des Wähler verzeichnisses an entsprechen-
der Stelle (männliche, weibliche Wahlberechtigte) v ermerkt.  
 

Vorgang bei Wahlkartenwählern 
 

§ 70. (1) Wähler, denen eine Wahlkarte ausgestellt wurde, haben neben der Wahl-
karte auch noch eine der im § 67 Abs. 2 angeführten  Urkunden oder amtlichen Be-
scheinigungen vorzuweisen, aus der sich die Identit ät mit der in der Wahlkarte be-
zeichneten Person ergibt. Die Namen von Wahlkartenw ählern sind, sofern es sich 
nicht um Wahlkartenwähler nach Abs. 2 handelt, am S chluss des Wählerverzeichnis-
ses unter fortlaufenden Zahlen einzutragen und in d er Niederschrift über den Wahl-
vorgang anzumerken. Die Wahlkarte ist dem Wähler ab zunehmen, mit der fortlaufen-
den Zahl des Wählerverzeichnisses zu versehen und d er Niederschrift anzuschließen. 
Wurde ein Wahllokal nur für Wahlkartenwähler bestim mt, so ist die fortlaufende Zahl 
des Abstimmungsverzeichnisses auf der Wahlkarte zu vermerken. In einem solchen 
Wahllokal hat der Austausch der Wahlkuverts (§ 68 A bs. 1 vierter und fünfter Satz) zu 
unterbleiben.  
(2) Erscheint ein Wahlkartenwähler vor der nach sei ner ursprünglichen Eintragung im 
Wählerverzeichnis zuständigen Wahlbehörde, um sein Wahlrecht auszuüben, so hat er 
unter Verwendung des ihm bereits mit der Wahlkarte ausgefolgten Stimmzettels und 
unter Beachtung der übrigen Bestimmungen dieses Bun desgesetzes seine Stimme 
abzugeben, nachdem er die Wahlkarte der Wahlbehörde  übergeben hat.  
(3) In jedem Wahllokal sind während der Öffnungszei ten Wahlkarten des eigenen 
Stimmbezirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl  verwendet worden sind, zum 
Zweck der Weiterleitung an die Bezirkswahlbehörde ( § 85 Abs. 3 lit. k) entgegenzu-
nehmen. 
 

Stimmabgabe bei Zweifel über die Identität des Wähl ers 
 

§ 71. (1) Eine Entscheidung über die Zulassung zur Stimmabgabe steht der Wahl-
behörde nur dann zu, wenn sich bei der Stimmabgabe über die Identität des Wählers 
Zweifel ergeben. Gegen die Zulassung der Stimmabgab e aus diesem Grund kann von 
den Mitgliedern der Wahlbehörde und den Wahlzeugen sowie von den allenfalls im 



Wahllokal anwesenden Wählern nur insolange Einspruc h erhoben werden, als die 
Person, deren Wahlberechtigung angefochten wird, ih re Stimme nicht abgegeben hat. 
(2) Die Entscheidung der Wahlbehörde muss vor Forts etzung des Wahlaktes erfolgen. 
Sie ist endgültig.  

 
4. Abschnitt 

Besondere Erleichterungen für die Ausübung des Wahl rechts  
 

Ausübung des Wahlrechts von Pfleglingen in Heil- un d Pflegeanstalten 
 

§ 72. (1) Um den in öffentlichen oder privaten Heil - und Pflegeanstalten unterge-
brachten Pfleglingen die Ausübung des Wahlrechts zu  erleichtern, kann die Gemein-
dewahlbehörde, in Wien der Magistrat, für den örtli chen Bereich des Anstaltsgebäu-
des einen oder mehrere besondere Wahlsprengel erric hten. Die Bestimmungen der 
§§ 52 bis 54 sind hierbei sinngemäß zu beachten. Di e Entgegennahme von Wahlkar-
tenstimmen, die von anderen in Heil- und Pflegeanst alten anwesenden Personen ab-
gegeben werden, ist zulässig.  
(2) Werden Wahlsprengel gemäß Abs. 1 errichtet, so haben die gehfähigen Pfleglinge 
ihr Wahlrecht in den Wahllokalen der nach Abs. 1 zu ständigen Sprengelwahlbehörden 
auszuüben. Das gleiche gilt für gehfähige Pflegling e, die ihre Stimme mittels Wahlkar-
te abgeben.  
(3) Die nach Abs. 1 zuständige Sprengelwahlbehörde kann sich mit ihren Hilfsorganen 
und den Wahlzeugen zum Zweck der Entgegennahme der Stimmen bettlägeriger Pfleg-
linge auch in deren Liegeräume begeben. Hierbei ist  durch entsprechende Einrichtun-
gen (zum Beispiel Aufstellen eines Wandschirmes und  dergleichen) vorzusorgen, 
dass der Pflegling unbeobachtet von allen anderen i m Liegeraum befindlichen Perso-
nen seinen Stimmzettel ausfüllen und in das ihm vom  Wahlleiter zu übergebende 
Wahlkuvert einlegen kann.  
(4) Im übrigen sind auch bei der Ausübung des Wahlr echts nach den Abs. 2 und 3 die 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, insbesondere di e der §§ 39 und 40 sowie 68 
und 70 über die Teilnahme an der Wahl und die Ausüb ung des Wahlrechts mittels 
Wahlkarten zu beachten.  
 

Ausübung der Wahl durch bettlägerige oder  
in ihrer Freiheit beschränkte Wahlkartenwähler 

 
§ 73. (1) Um Wahlberechtigten, die auf Grund eines Antrages gemäß § 38 Abs. 2 

eine Wahlkarte besitzen, die Ausübung des Wahlrecht s zu erleichtern, haben die Ge-
meindewahlbehörden, in Wien der Magistrat, späteste ns am einundzwanzigsten Tag 
vor dem Wahltag besondere Wahlbehörden einzurichten , die diese Personen während 
der festgesetzten Wahlzeit aufsuchen. Das Beisein v on Wahlzeugen sowie von höchs-
tens zwei akkreditierten Personen gemäß § 20a Abs. 3 ist zulässig. Die Bestimmungen 
der §§ 52 und 54 sind sinngemäß zu beachten.  
(2) Bei Ausübung des Wahlrechts vor den besonderen Wahlbehörden sind die Vor-
schriften des § 72 Abs. 3 und 4 sinngemäß anzuwende n. Die Entgegennahme von 
Wahlkartenstimmen, die bei der Stimmabgabe durch be ttlägerige oder in ihrer Freiheit 
beschränkte Wahlkartenwähler von anderen anwesenden  Personen abgegeben wer-
den, ist zulässig.  
(3) Die Stimmzettelprüfung durch die besonderen Wah lbehörden umfasst nur die im 
§ 84 Abs. 2 bestimmte Feststellung. Die Wahlkuverts  von Wahlkartenwählern gemäß 
§ 38 Abs. 2 aus anderen Regionalwahlkreisen sind ge sondert zu zählen und den ge-
mäß Abs. 4 tätig werdenden Wahlbehörden gesondert z u übergeben. Hinsichtlich der 
Niederschrift der besonderen Wahlbehörden ist § 85 Abs. 2 lit. a bis i, Abs. 3 lit. a bis d 
und g sowie Abs. 4 sinngemäß anzuwenden.  
(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der Magistrat , haben unter Bedachtnahme auf 
die Wahrung des Wahlgeheimnisses jene Wahlbehörde z u bestimmen, welche das 



Wahlergebnis der besonderen Wahlbehörden festzustel len hat. Diese Wahlbehörde 
hat sodann die ungeöffnet übernommenen Wahlkuverts der bettlägerigen oder in ihrer 
Freiheit beschränkten Wähler des Regionalwahlkreise s in die Feststellung ihres eige-
nen Wahlergebnisses ununterscheidbar einzubeziehen;  die Wahlkuverts von bettläge-
rigen oder in ihrer Freiheit beschränkten Wählern a us anderen Regionalwahlkreisen 
sind nach den §§ 84 Abs. 3 und 85 Abs. 3 lit. h zu behandeln. Die Wahlakten ein-
schließlich der Niederschriften der besonderen Wahl behörden sind von diesen der 
feststellenden Wahlbehörde unverzüglich zu überbrin gen und bilden einen Teil deren 
Wahlaktes.  
 

Ausübung des Wahlrechts von in ihrer Freiheit besch ränkten Wahlberechtigten 
 

§ 74. Um den in gerichtlichen Gefangenenhäusern, St rafvollzugsanstalten, im 
Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen Untergebrachten  die Ausübung des Wahl-
rechts zu erleichtern, kann die Gemeindewahlbehörde , in Wien der Magistrat, für den 
örtlichen Unterbringungsbereich einen oder mehrere besondere Wahlsprengel errich-
ten. Im Übrigen sind die Bestimmungen für die Ausüb ung des Wahlrechts von Pfleg-
lingen in Heil- und Pflegeanstalten (§ 72) sinngemä ß zu beachten.  
 

5. Abschnitt  
Amtlicher Stimmzettel 

 
Amtliche Stimmzettel des Landeswahlkreises 

 
§ 75. (1) Die amtlichen Stimmzettel für die Regiona lwahlkreise des Landeswahl-

kreises haben für jede wahlwerbende Partei eine gle ichgroße Spalte vorzusehen. Sie 
hat die Listennummer, einen Kreis, die Parteibezeic hnung einschließlich der allfälligen 
Kurzbezeichnung, jeweils darunter einen freien Raum  zur Eintragung eines Bewerbers 
auf der Landesparteiliste der gewählten Partei sowi e Bewerberrubriken in der Reihen-
folge der Regionalparteiliste mit Kreisen und arabi schen Ziffern unter Angabe von 
Familiennamen oder Nachnamen, Vornamen und Geburtsj ahr, im übrigen aber unter 
Berücksichtigung der gemäß § 49 erfolgten Veröffent lichung die aus dem Muster An-
lage 6 ersichtlichen Angaben zu enthalten. In gleic her Weise sind Stimmzettel-
Schablonen (§ 66 Abs. 1) herzustellen. Die amtliche n Stimmzettel und die Stimmzettel-
Schablonen dürfen nur auf Anordnung der Landeswahlb ehörde hergestellt werden.  
(2) Die Größe der amtlichen Stimmzettel des Landesw ahlkreises hat sich nach der An-
zahl der im Landeswahlkreis zu berücksichtigenden L istennummern und nach der An-
zahl der Regionalbewerber der Parteien zu richten. Das Ausmaß hat zumindest dem 
Format DIN A 3 zu entsprechen. Es sind für alle Par teibezeichnungen die gleiche Grö-
ße der Rechtecke und der Druckbuchstaben, für die a llfälligen Kurzbezeichnungen 
einheitlich größtmögliche Druckbuchstaben zu verwen den. Bei mehr als dreizeiligen 
Parteibezeichnungen kann die Größe der Druckbuchsta ben dem zur Verfügung ste-
henden Raum entsprechend angepasst werden. Das Wort  „Liste“ ist klein zu drucken, 
für die Listennummern können einheitlich größere Zi ffern verwendet werden. Die Far-
be aller Aufdrucke hat ausschließlich schwarz zu se in. Die Trennungslinien der Recht-
ecke und die Kreise haben in gleicher Stärke ausgef ührt zu werden.  
(3) Die amtlichen Stimmzettel des Landeswahlkreises  sind durch die Landeswahlbe-
hörde den Sprengelwahlbehörden in Wien unmittelbar,  den Gemeinde- und Sprengel-
wahlbehörden außerhalb Wiens über die Bezirkshauptm annschaft und Gemeinden, bei 
Städten mit eigenem Statut über diese, entsprechend  der endgültigen Zahl der Wahl-
berechtigten im Bereich der Wahlbehörde, zuzüglich einer Reserve von 15% zu über-
mitteln. Eine weitere Reserve von 5% ist den Bezirk sverwaltungsbehörden für einen 
allfälligen zusätzlichen Bedarf der Wahlbehörden am  Wahltag zur Verfügung zu stel-
len. Die amtlichen Stimmzettel des Landeswahlkreise s sind jeweils gegen eine Emp-
fangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung auszufo lgen; hierbei ist eine Ausferti-
gung für den Übergeber, die zweite Ausfertigung für  den Übernehmer bestimmt.  



(4) Die Kosten der Herstellung des amtlichen Stimmz ettels und der Stimmzettel-
Schablone (§ 66 Abs. 1) sind vom Bund zu tragen.  

 
Leerer amtlicher Stimmzettel 

 
§ 76. (1) Der leere amtliche Stimmzettel hat Rubrik en, in die der Wähler die Partei-

bezeichnung (Kurzbezeichnung) und jeweils einen Bew erber der Landesparteiliste und 
der Regionalparteiliste der von ihm gewählten Parte i eintragen kann, sowie die aus 
dem Muster Anlage 7 ersichtlichen Angaben zu enthal ten. Der leere amtliche Stimm-
zettel darf nur auf Anordnung der Bundeswahlbehörde  hergestellt werden.  
(2) Das Ausmaß des leeren amtlichen Stimmzettels ha t ungefähr dem Format DIN A 5 
zu entsprechen.  
(3) Leere amtliche Stimmzettel sind den Gemeinde- u nd Sprengelwahlbehörden über 
die Bezirkshauptmannschaften und Gemeinden, bei Stä dten mit eigenem Statut über 
diese, in der erforderlichen Anzahl zu übermitteln.  § 75 Abs. 3 letzter Satz gilt sinnge-
mäß. Weitere leere amtliche Stimmzettel sind dem Bu ndesministerium für europäische 
und internationale Angelegenheiten zur Weitergabe a n die österreichischen Vertre-
tungsbehörden zu übermitteln, damit diese leere amt liche Stimmzettel gegebenenfalls 
ausfolgen können, wenn Wahlkartenwählern der amtlic he Stimmzettel abhanden ge-
kommen oder unbrauchbar geworden ist.  

 
Gemeinsame Bestimmungen für den amtlichen Stimmzett el 

 
§ 77. (1) Zur Stimmabgabe darf nur der vom Wahlleit er gleichzeitig mit dem Wahl-

kuvert dem Wähler übergebene amtliche Stimmzettel v erwendet werden.  
(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer den amtlichen Stimmzetteln gleiche 
oder ähnliche Stimmzettel in Auftrag gibt, herstell t, vertreibt oder verteilt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird, wenn darin keine s trenger zu bestrafende Handlung 
gelegen ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 218 Euro, im 
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstra fe bis zu zwei Wochen bestraft. Hier-
bei können unbefugt hergestellte amtliche Stimmzett el oder Stimmzettel, die dem amt-
lichen Stimmzettel gleichen oder ähnlich sind, für verfallen erklärt werden ohne Rück-
sicht darauf, wem sie gehören.  
(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer unb efugt amtliche Stimmzettel, die zur 
Ausgabe für die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise kennzeichnet.  

 
6. Abschnitt 

Gültigkeit und Ungültigkeit des amtlichen Stimmzett els 
 

Gültige Ausfüllung 
 

§ 78. (1) Ein amtlicher Stimmzettel des Landeswahlk reises ist gültig ausgefüllt, 
wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist, welche Part ei der Wähler wählen wollte. Dies 
ist der Fall, wenn der Wähler in einem der unter je der Parteibezeichnung vorgedruck-
ten Kreise ein liegendes Kreuz oder ein anderes Zei chen mit Kugelschreiber, Farbstift, 
Bleistift oder dergleichen anbringt, aus dem unzwei deutig hervorgeht, dass er die in 
derselben Spalte angeführte Partei wählen will.  
(2) Der Stimmzettel ist aber auch dann gültig ausge füllt, wenn der Wille des Wählers 
auf andere Weise, zum Beispiel durch Anhaken, Unter streichen, sonstige entspre-
chende Kennzeichnung einer wahlwerbenden Partei, du rch Durchstreichen der übri-
gen wahlwerbenden Parteien oder durch Bezeichnung m indestens eines Bewerbers 
einer Parteiliste (§ 79) eindeutig zu erkennen ist.   

 
Vergabe von Vorzugsstimmen 

 
§ 79. (1) Der Wähler kann jeweils eine Vorzugsstimm e für einen Bewerber der Lan-



desparteiliste und der Regionalparteiliste der von ihm gewählten Partei vergeben.  
(2) Eine Vorzugsstimme für einen Bewerber der Lande sparteiliste kann der Wähler 
durch die Eintragung des Namens dieses Bewerbers in  den auf dem amtlichen Stimm-
zettel hierfür vorgesehenen freien Raum vergeben. D ie Eintragung ist gültig, wenn aus 
ihr eindeutig hervorgeht, welchen Bewerber der gewä hlten Partei der Wähler bezeich-
nen wollte. Dies ist insbesondere dann der Fall, we nn die Eintragung mindestens den 
Familiennamen oder Nachnamen des Bewerbers oder bei  Bewerbern derselben Lan-
desparteiliste mit gleichen Namen ein entsprechende s Unterscheidungsmerkmal (zum 
Beispiel Angabe der Reihungsziffern in der Landespa rteiliste, des Vornamens, Ge-
burtsjahres, Berufes oder der Adresse) enthält.  
(3) Eine Vorzugsstimme für einen Regionalbewerber k ann der Wähler vergeben, indem 
er in einem auf dem amtlichen Stimmzettel hierfür v orgesehenen Kreis links von dem 
Namen des Regionalbewerbers der wahlwerbenden Parte i ein liegendes Kreuz oder 
ein anderes Zeichen mit Kugelschreiber, Farbstift, Bleistift oder dergleichen anbringt, 
aus dem unzweideutig hervorgeht, dass er für den in  derselben Zeile angeführten Re-
gionalbewerber eine Vorzugsstimme vergeben will.  
(4) Die Vorzugsstimme für einen Regionalbewerber is t auch dann gültig, wenn der Wil-
le des Wählers auf andere Weise, zum Beispiel durch  Anhaken, Unterstreichen, sons-
tige entsprechende Kennzeichnung eines Regionalbewe rbers oder durch Durchstrei-
chen der übrigen Regionalbewerber eindeutig zu erke nnen ist.  
(5) Die Bezeichnung eines Bewerbers durch den Wähle r gilt als nicht beigesetzt, wenn 
mehrere Bewerber bezeichnet wurden oder der Bewerbe r einer Parteiliste, der nicht 
Bewerber der vom Wähler gewählten Partei ist.   
 

Mehrere Stimmzettel in einem Wahlkuvert 
 

§ 80. (1) Wenn ein Wahlkuvert mehrere amtliche Stim mzettel enthält, so zählen sie 
für einen gültigen, wenn  
1. auf allen Stimmzetteln die gleiche Partei vom Wä hler bezeichnet wurde, oder  
2. mindestens ein Stimmzettel gültig ausgefüllt ist  und sich aus der Bezeichnung der 
übrigen Stimmzettel kein Zweifel über die gewählte Partei ergibt, oder  
3. neben einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimmz ettel die übrigen amtlichen 
Stimmzettel entweder unausgefüllt sind oder ihre Gü ltigkeit gemäß § 79 Abs. 5 und 
§ 81 Abs. 3 nicht beeinträchtigt ist.  
(2) Sonstige nichtamtliche Stimmzettel, die sich ne ben einem gültig ausgefüllten amt-
lichen Stimmzettel im Wahlkuvert befinden, beeinträ chtigen die Gültigkeit des amtli-
chen Stimmzettels nicht.  
 

Ungültige Stimmzettel  
 
§ 81. (1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn  

1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur Abg abe der Stimme verwendet wurde, 
oder  
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles dera rt beeinträchtigt wurde, dass nicht 
mehr unzweideutig hervorgeht, welche Partei der Wäh ler wählen wollte, oder  
3. keine Partei und auch kein Bewerber bezeichnet w urde, oder  
4. zwei oder mehrere Parteien angezeichnet wurden, oder  
5. eine Liste angezeichnet wurde, die nur eine List ennummer, aber keine Parteibe-
zeichnung enthält (§ 49 Abs. 5), oder  
6. nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der nicht Bew erber der in der gleichen Spalte 
angeführten Partei ist, oder  
7. aus dem vom Wähler angebrachten Zeichen oder der  sonstigen Kennzeichnung 
nicht unzweideutig hervorgeht, welche Partei er wäh len wollte.  
(2) Leere Wahlkuverts zählen als ungültige Stimmzet tel. Enthält ein Wahlkuvert mehre-
re Stimmzettel, die auf verschiedene Parteien laute n, so zählen sie, wenn sich ihre Un-
gültigkeit nicht schon aus anderen Gründen ergibt, als ein ungültiger Stimmzettel.  



(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf den am tlichen Stimmzetteln außer zur 
Kennzeichnung der wahlwerbenden Partei oder der Bez eichnung eines Bewerbers 
angebracht wurden, beeinträchtigen die Gültigkeit e ines Stimmzettels nicht, wenn sich 
hierdurch nicht einer der vorangeführten Ungültigke itsgründe ergibt. Im Wahlkuvert 
befindliche Beilagen aller Art beeinträchtigen die Gültigkeit des amtlichen Stimmzet-
tels nicht.  
 

7. Abschnitt 
Gültigkeit und Ungültigkeit des leeren amtlichen St immzettels  

 
Gültige Ausfüllung 

 
§ 82. (1) Der leere amtliche Stimmzettel ist dann g ültig ausgefüllt, wenn aus ihm 

eindeutig zu erkennen ist, welche Partei der Wahlka rtenwähler wählen wollte. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn der Wähler die Parteibe zeichnung oder die Kurzbezeich-
nung einer Partei anführt, die in dem Landeswahlkre is, in welchem er in das Wähler-
verzeichnis einer Gemeinde eingetragen ist, veröffe ntlicht wurde.  
(2) Der Wahlkartenwähler kann auf dem ihm ausgefolg ten leeren amtlichen Stimmzet-
tel durch Eintragung eines Bewerbers auf der Region alparteiliste und eines Bewerbers 
auf der Landesparteiliste der von ihm ausgewählten Partei jeweils eine Vorzugsstim-
me gültig vergeben.  
(3) Die Vorschriften der §§ 78 bis 80 gelten sinnge mäß.  
 

Ungültige Stimmzettel 
 

§ 83. (1) Der leere amtliche Stimmzettel ist ungült ig, wenn  
1. aus der vom Wähler vorgenommenen Eintragung nich t unzweideutig hervorgeht, 
welche Partei er wählen wollte, oder  
2. eine Partei bezeichnet wurde, von der ein Landes wahlvorschlag in dem Landes-
wahlkreis, in welchem der Wahlberechtigte im Wähler verzeichnis einer Gemeinde ein-
getragen ist, nicht veröffentlicht wurde, oder  
3. keine Partei und auch kein Bewerber bezeichnet w urde, oder  
4. nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der nicht in einer der Parteilisten der vom Wäh-
ler zu wählenden Partei aufscheint, oder  
5. die Nummer des Landeswahlkreises und der Buchsta be des Regionalwahlkreises 
(§ 68 Abs. 1 vorletzter Satz) nicht eingesetzt oder  nicht eindeutig erkennbar sind.  
(2) Die Bestimmungen des § 81 Abs. 1 Z 1 und 2 sowi e der Abs. 2 und 3 gelten sinn-
gemäß.  

 
8. Abschnitt 

Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses 
 

Stimmzettelprüfung, Stimmenzählung 
 

§ 84. (1) Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzt e Zeit abgelaufen ist und alle 
bis dahin im Wahllokal oder in dem von der Wahlbehö rde bestimmten Warteraum er-
schienenen Wähler gestimmt haben, erklärt die Wahlb ehörde die Stimmabgabe für 
geschlossen. Nach Abschluss der Stimmabgabe ist das  Wahllokal, in welchem nur die 
Mitglieder der Wahlbehörde, deren Hilfsorgane, die Vertrauenspersonen gemäß § 15 
Abs. 4, die Wahlzeugen sowie die akkreditierten Per sonen gemäß § 20a Abs. 3 verblei-
ben dürfen, zu schließen.  
(2) Die Wahlbehörde stellt unter Berücksichtigung d er im Abstimmungsverzeichnis 
vermerkten allfälligen zusätzlichen Angaben zuerst fest, wieviel amtliche Stimmzettel 
insgesamt ausgegeben wurden, und überprüft, ob dies e Anzahl zusammen mit dem 
noch verbleibenden nicht ausgegebenen Rest die Zahl  der vor der Wahlhandlung ü-
bernommenen amtlichen Stimmzettel ergibt.  



(3) Die Wahlbehörde hat die Wahlurne zu entleeren u nd die beige-farbenen Wahlku-
verts aus anderen Regionalwahlkreisen auszusondern,  zu zählen und zu verpacken. 
Der Umschlag ist fest zu verschließen und mit einer  Siegelmarke zu versehen. Auf 
dem Umschlag ist die Anzahl der im Umschlag enthalt enen ungeöffneten Wahlkuverts 
anzugeben. Hierauf hat die Wahlbehörde die übrigen Wahlkuverts gründlich zu mi-
schen und festzustellen:  
a) die Zahl der von den Wählern abgegebenen Wahlkuv erts;  
b) die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis eingetrag enen Wähler;  
c) den mutmaßlichen Grund, wenn die Zahl zu a) zuzü glich der Zahl der Wahlkuverts 
der Wahlkartenwähler aus anderen Regionalwahlkreise n mit der Zahl zu b) nicht über-
einstimmt.  
(4) Die Wahlbehörde hat hierauf die von den Wählern  des Regionalwahlkreises abge-
gebenen Wahlkuverts zu öffnen, die Stimmzettel zu e ntnehmen, deren Gültigkeit zu 
überprüfen, die ungültigen Stimmzettel mit fortlauf enden Nummern zu versehen und 
festzustellen:  
a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ung ültigen Stimmen;  
b) die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen;  
c) die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen;  
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden abge gebenen gültigen Stimmen (Partei-
summen).  
(5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen sowi e die Zahl der von Wahlkartenwäh-
lern aus anderen Regionalwahlkreisen abgegebenen Wa hlkuverts sind sofort in der 
Niederschrift (§ 85) zu beurkunden und in den Gemei nden außerhalb Wiens, die in 
Wahlsprengel eingeteilt sind, der Gemeindewahlbehör de, in den übrigen Gemeinden 
sowie in Wien der Bezirkswahlbehörde, auf die schne llste Art bekanntzugeben (So-
fortmeldung). Wurden Stimmen durch Wahlkartenwähler  aus anderen Regionalwahl-
kreisen nicht abgegeben, so ist dies hierbei ausdrü cklich anzugeben.  
(6) Danach hat die Wahlbehörde die auf einen jeden Bewerber auf den Parteilisten ei-
nes im Landeswahlkreis veröffentlichten Landeswahlv orschlages entfallenden Vor-
zugsstimmen zu ermitteln und in einem Vorzugsstimme nprotokoll festzuhalten.  
(7) Handelt es sich um ein Wahllokal, das nur für W ahlkartenwähler bestimmt ist, so 
entfallen alle erforderlichen Tätigkeiten und Fests tellungen, die blaue Wahlkuverts 
betreffen, insbesondere die Überprüfung von Stimmze tteln.  
 

Niederschrift 
 

§ 85. (1) Die Wahlbehörde hat hierauf den Wahlvorga ng und das örtliche Wahler-
gebnis in einer Niederschrift zu beurkunden.  
(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthalten:  
a) die Bezeichnung des Wahlortes (Gemeinde, politis cher Bezirk, Wahlsprengel, Wahl-
lokal, Regionalwahlkreis, Landeswahlkreis) und den Wahltag;  
b) die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der Wahlbehörde sowie der Vertrau-
enspersonen gemäß § 15 Abs. 4;  
c) die Namen der anwesenden Wahlzeugen;  
d) die Namen der anwesenden oder anwesend gewesenen  akkreditierten Personen 
(§ 20a Abs. 3);  
e) die Zeit des Beginns und Schlusses der Wahlhandl ung;  
f) die Anzahl der übernommenen und an die Wähler au sgegebenen amtlichen Stimm-
zettel;  
g) die Namen der Wahlkartenwähler unter besonderer Hervorhebung der Wahlkarten-
wähler aus anderen Regionalwahlkreisen;  
h) die Beschlüsse der Wahlbehörde über die Zulassun g oder Nichtzulassung von 
Wählern zur Stimmabgabe (§ 71);  
i) sonstige Beschlüsse der Wahlbehörde, die während  der Wahlhandlung gefasst wur-
den (zB Unterbrechung der Wahlhandlung);  
j) die Feststellungen der Wahlbehörden nach § 84 Ab s. 3 und 4, wobei, wenn ungültige 



Stimmen festgestellt wurden, auch der Grund der Ung ültigkeit anzuführen ist;  
k) die Zahl der gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommene n Wahlkarten des eigenen 
Stimmbezirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl  verwendet worden sind. 
(3) Der Niederschrift sind anzuschließen:  
a) das Wählerverzeichnis;  
b) das Abstimmungsverzeichnis;  
c) die Wahlkarten der Wahlkartenwähler;  
d) die Empfangsbestätigung über die Anzahl der über nommenen amtlichen Stimmzet-
tel;  
e) die ungültigen Stimmzettel, die in abgesonderten  Umschlägen mit entsprechenden 
Aufschriften zu verpacken sind;  
f) die gültigen Stimmzettel, die je nach den Listen nummern der Parteien und innerhalb 
dieser Reihenfolge nach Stimmzetteln mit und ohne v ergebene Vorzugsstimmen in 
abgesonderten Umschlägen mit entsprechenden Aufschr iften zu verpacken sind;  
g) die nicht zur Ausgabe gelangten amtlichen Stimmz ettel, die ebenfalls in abgeson-
derten Umschlägen mit entsprechenden Aufschriften z u verpacken sind;  
h) die gemäß § 84 Abs. 6 ausgefüllten Vorzugsstimme nprotokolle;  
i) die von den Wahlkartenwählern aus anderen Region alwahlkreisen abgegebenen 
Wahlkuverts in dem besonders gekennzeichneten und v ersiegelten Umschlag (§ 84 
Abs. 3 zweiter Satz), falls diese nicht schon gemäß  § 89 Abs. 2 gesondert an die Lan-
deswahlbehörde weitergeleitet wurden; 
j) gegebenenfalls Unterlagen gemäß § 39 Abs. 6 und Abs. 7 sowie nicht behobene 
Wahlkarten gemäß § 39 Abs. 8;  
k) die gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkar ten des eigenen Stimmbe-
zirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwen det worden sind. 
(4) Die Niederschrift ist hierauf von den Mitgliede rn der Wahlbehörde zu unterfertigen. 
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben , so ist der Grund hierfür an-
zugeben.  
(5) Auf Wunsch hat der Wahlleiter allenfalls anwese nden Wahlbeobachtern (§ 20a  
Abs. 3) eine von ihm unterfertigte Zusammenstellung  des Stimmenergebnisses der 
örtlichen Wahlbehörde auszufolgen.  
(6) Damit ist die Wahlhandlung beendet.  
(7) Die Niederschrift samt ihren Beilagen bildet de n Wahlakt der Wahlbehörde.  
(8) Handelt es sich um ein Wahllokal, das nur für W ahlkartenwähler bestimmt ist, so 
entfallen alle erforderlichen Tätigkeiten und Fests tellungen, die blaue Wahlkuverts 
betreffen, insbesondere die Überprüfung von Stimmze tteln.  
(9) Die gemäß § 70 Abs. 3 entgegengenommenen Wahlka rten des eigenen Stimmbe-
zirks, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl verwen det worden sind, sind vorab an 
die Bezirkswahlbehörde zu übermitteln, wenn nicht s ichergestellt ist, dass sie am ers-
ten Tag nach dem Wahltag vor 9.00 Uhr mit der Niede rschrift einlangen. 
 

Zusammenrechnung der Sprengelergebnisse außerhalb v on Wien 
 

§ 86. (1) In Gemeinden außerhalb von Wien, die in W ahlsprengel eingeteilt sind, 
haben die Gemeindewahlbehörden die ihnen von den Sp rengelwahlbehörden gemäß 
§ 84 Abs. 5 bekanntgegebenen Ergebnisse für den Ges amtbereich der Gemeinde zu-
sammenzurechnen und die so ermittelten Feststellung en der Bezirkswahlbehörde un-
verzüglich auf die schnellste Art, gegebenenfalls d urch Boten, bekanntzugeben (So-
fortmeldung).  
(2) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1 bezei chneten Gemeinden haben die 
Wahlakten, verschlossen und womöglich im versiegelt en Umschlag, der Gemeinde-
wahlbehörde zu übermitteln. Die Gemeindewahlbehörde n haben die von den Spren-
gelwahlbehörden gemäß § 84 Abs. 3 und 4 vorgenommen en Feststellungen auf Grund 
der Niederschriften rechnerisch zu überprüfen, für den gesamten Bereich der Ge-
meinde zusammenzurechnen und in einer Niederschrift  zu beurkunden. Hierbei haben 
sie aufgrund der Vorzugsstimmenprotokolle der Spren gelwahlbehörden für jeden Be-



werber auf den Parteilisten eines im Landeswahlkrei s veröffentlichten Landeswahl-
vorschlages die auf ihn entfallenden Vorzugsstimmen  zu ermitteln und für den Bereich 
der Gemeinde in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhal ten. Für die Niederschrift gel-
ten die Bestimmungen des § 85 Abs. 2 lit. a bis f, i, j und k sinngemäß. Die Nieder-
schrift hat insbesondere das Gesamtergebnis der Wah l für den Bereich der Gemeinde 
in der in § 84 Abs. 3 und 4 gegliederten Form zu en thalten.  
(3) Den Niederschriften der im Abs. 1 bezeichneten Gemeindewahlbehörden sind die 
Wahlakten der Sprengelwahlbehörden als Beilage anzu schließen. Sie bilden in diesen 
Gemeinden den Wahlakt der Gemeindewahlbehörde.  
(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der G emeindewahlbehörde zu unterferti-
gen. Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterschr ieben, so ist der Grund hierfür an-
zugeben.  

 
Besondere Maßnahmen bei außergewöhnlichen Ereigniss en 

 
§ 87. (1) Treten Umstände ein, die den Anfang, die Fortsetzung oder Beendigung 

der Wahlhandlung verhindern, so kann die Wahlbehörd e die Wahlhandlung verlängern 
oder auf den nächsten Tag verschieben.  
(2) Jede Verlängerung oder Verschiebung ist sofort auf ortsübliche Weise bekannt zu 
geben und im Weg der jeweils übergeordneten Wahlbeh örde der Bundeswahlbehörde 
mitzuteilen. Die Bundeswahlbehörde hat die Verlänge rung oder Verschiebung umge-
hend dem Bundesministerium für europäische und inte rnationale Angelegenheiten zur 
Weiterleitung an die im Bereich der OSZE für die Du rchführung der Wahlbeobachtung 
zuständige Stelle bekannt zu geben.  
(3) Hatte die Stimmabgabe bereits begonnen, so sind  die Wahlakten und die Wahlurne 
mit den darin enthaltenen Wahlkuverts und Stimmzett eln von der Wahlbehörde bis zur 
Fortsetzung der Wahlhandlung unter Verschluss zu le gen und sicher zu verwahren.  

 
Zusammenrechnung der örtlichen Wahlergebnisse durch  die Bezirkswahlbehörde  

 
§ 88. (1) Die Bezirkswahlbehörde hat die ihr mitget eilten Wahlergebnisse der Ge-

meindewahlbehörden, in Wien der Sprengelwahlbehörde n, im Stimmbezirk zusam-
menzurechnen und die so ermittelten Feststellungen der Landeswahlbehörde unver-
züglich auf die schnellste Art, gegebenenfalls durc h Boten, bekanntzugeben (Sofort-
meldung).  
(2) Am Wahltag um 17.00 Uhr hat die Bezirkswahlbehö rde der Landeswahlbehörde die 
Zahl der rechtzeitig eingelangten Wahlkarten, die i m Stimmbezirk zur Stimmabgabe 
mittels Briefwahl verwendet worden sind, unverzügli ch auf die schnellste Art, gegebe-
nenfalls durch Boten, bekanntzugeben (Sofortmeldung ). Am Tag nach dem Wahltag 
hat die Bezirkswahlbehörde diese Zahl um die Zahl d er im Stimmbezirk gemäß § 70 
Abs. 3 entgegengenommenen Wahlkarten zu ergänzen un d der Landeswahlbehörde 
ebenfalls auf die schnellste Art, gegebenenfalls du rch Boten, bekanntzugeben (So-
fortmeldung). 

 
Übermittlung der Wahlakten der Gemeindewahlbehörden , 

in Wien der Sprengelwahlbehörden, an die Bezirkswah lbehörde  
 
§ 89. (1) Die Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, i n Wien die Wahlakten der 

Sprengelwahlbehörden, sind nach Feststellung des ör tlichen Wahlergebnisses unver-
züglich der zuständigen Bezirkswahlbehörde verschlo ssen und womöglich im versie-
gelten Umschlag durch Boten zu übermitteln.  
(2) Die Gemeindewahlbehörden, die ihre Wahlakten ni cht mehr am Wahltag der Be-
zirkswahlbehörde übermitteln können, haben jedenfal ls die von den Wahlkartenwäh-
lern aus anderen Regionalwahlkreisen abgegebenen Wa hlkuverts unverzüglich nach 
der gemäß § 84 Abs. 3 vorgenommenen Zählung gesonde rt an die Bezirkswahlbehör-
de weiterzuleiten. Von dieser sind sie unverzüglich  der Landeswahlbehörde zu über-



mitteln.  
 

Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk  
und Übermittlung der Wahlakten an die Landeswahlbeh örde  

 
§ 90. (1) Am Tag nach der Wahl, 9.00 Uhr, prüft der  Bezirkswahlleiter unter Beo-

bachtung durch die anwesenden Beisitzer die gemäß §  60 im Weg der Briefwahl bis 
zum Wahltag, 17.00 Uhr, eingelangten sowie die alle nfalls gemäß § 70 Abs. 3 von den 
örtlichen Wahlbehörden entgegengenommenen und an di e Bezirkswahlbehörde wei-
tergeleiteten Wahlkarten auf die Unversehrtheit des  Verschlusses sowie auf Sichtbar-
keit der Daten und der Unterschrift des Wählers. An schließend prüft er, ob die auf den 
Wahlkarten aufscheinenden eidesstattlichen Erklärun gen (§ 60 Abs. 2) vorliegen. 
Wahlkarten, die diese Voraussetzungen nicht erfülle n, dürfen in die Ergebnisermitt-
lung nicht miteinbezogen werden. Danach öffnet der Bezirkswahlleiter die Wahlkarten, 
entnimmt die darin enthaltenen miteinzubeziehenden beige-farbenen Wahlkuverts und 
legt diese in ein hierfür vorbereitetes Behältnis. Wahlkarten, bei denen ein Nichtig-
keitsgrund gemäß § 60 Abs. 3 Z 2 bis 5 vorliegt, dü rfen in die Ergebnisermittlung eben-
falls nicht miteinbezogen werden. Nicht miteinzubez iehende Wahlkarten sind dem 
Wahlakt unter Verschluss beizufügen. Die Gründe für  das Nicht-Miteinbeziehen der 
Wahlkarten sind in einer Niederschrift festzuhalten . Nach gründlichem Mischen der 
miteinzubeziehenden Wahlkuverts hat die Bezirkswahl behörde diese zu öffnen, die 
amtlichen Stimmzettel zu entnehmen, deren Gültigkei t zu überprüfen, die ungültigen 
amtlichen Stimmzettel mit fortlaufender Nummer zu v ersehen und für die mittels 
Briefwahl abgegebenen Stimmen festzustellen:  
1. die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ung ültigen Stimmen;  
2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen;  
3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen;  
4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abge gebenen gültigen Stimmen (Partei-
summen).  
(2) Sodann hat die Bezirkswahlbehörde für den Berei ch des Stimmbezirks die Wahler-
gebnisse der mittels Briefwahl abgegebenen Stimmen mit den Wahlergebnissen ge-
mäß § 88 Abs. 1 zusammenzurechnen, unverzüglich, au f die schnellste Art der zu-
ständigen Landeswahlbehörde bekanntzugeben (Sofortm eldung) und in einer Nieder-
schrift festzuhalten. Die Ergebnisse der mittels Br iefwahl abgegebenen Stimmen sind 
getrennt auszuweisen. Anschließend hat die Bezirksw ahlbehörde für die mittels Brief-
wahl abgegebenen Stimmen die für jeden Bewerber auf  den Parteilisten entfallenden 
Vorzugsstimmen zu ermitteln und in Vorzugsstimmenpr otokolle einzutragen.  
(3) Sobald bei den Bezirkswahlbehörden alle Wahlakt en der Gemeindewahlbehörden, 
in Wien der Sprengelwahlbehörden, eingelangt sind, sind diese von den Bezirkswahl-
behörden außerhalb Wiens alphabetisch nach Gemeinde n, in Wien nach Wahlspren-
geln, zu ordnen und die örtlichen Wahlergebnisse au f etwaige Irrtümer in den zahlen-
mäßigen Ergebnissen zu überprüfen und diese erforde rlichenfalls richtigzustellen. 
Sodann hat die Bezirkswahlbehörde für den Bereich d es Stimmbezirks die endgültigen 
örtlichen Wahlergebnisse zusammenzurechnen und in e iner Niederschrift festzuhal-
ten.  
(4) Schließlich hat die Bezirkswahlbehörde auf Grun d der ihr vorliegenden Vorzugs-
stimmenprotokolle der Gemeinden sowie auf Grund der  Vorzugsstimmenprotokolle 
gemäß Abs. 2 letzter Satz für jeden Bewerber auf de n Parteilisten eines im Landes-
wahlkreis veröffentlichten Landeswahlvorschlages di e auf ihn entfallenden Vorzugs-
stimmen gemäß § 91 zu ermitteln und für den Bereich  des Stimmbezirks in Vorzugs-
stimmenprotokollen festzuhalten.  
(5) Die Niederschriften gemäß Abs. 1, 2 und 3 sowie  die Vorzugsstimmenprotokolle 
gemäß Abs. 4 bilden den Wahlakt der Bezirkswahlbehö rde. Diesem sind die Wahlakten 
der Gemeindewahlbehörden, in Wien der Sprengelwahlb ehörden, sowie die Unterla-
gen, mit denen die Wahlkartenwähler entsprechend § 60 Abs. 4 erfasst worden sind, 
als Beilagen anzuschließen und umgehend verschlosse n, womöglich im versiegelten 



Umschlag, der zuständigen Landeswahlbehörde zu über mitteln.  
(6) In Städten mit eigenem Statut haben die Sprenge lwahlbehörden ihre Berichte un-
mittelbar an die Bezirkswahlbehörde zu erstatten. A uch die Wahlakten sind von den 
Sprengelwahlbehörden unmittelbar an die Bezirkswahl behörde zu übersenden. Die 
Abs. 3 bis 5 und die §§ 86 bis 89 sind mit der Maßg abe anzuwenden, dass die Zusam-
menrechnung der örtlichen Wahlergebnisse und die Fe ststellung des Wahlergebnis-
ses im Stimmbezirk der Bezirkswahlbehörde obliegt.  
(7) Auf Wunsch hat der Bezirkswahlleiter allenfalls  anwesenden Wahlbeobachtern (§ 
20a Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammenstel lung des Stimmenergebnisses 
der Wahlbehörde auszufolgen.  
(8) Am vierzehnten Tag nach dem Wahltag hat die Bez irkswahlbehörde die Zahl der bis 
dahin verspätet eingelangten Wahlkarten festzustell en und der Bundeswahlbehörde 
im Weg der Landeswahlbehörden bekanntzugeben. Weite rs hat sie für eine Vernich-
tung der ungeöffneten Wahlkarten zum Zeitpunkt, zu dem das Ergebnis der Wahl un-
anfechtbar feststeht, Sorge zu tragen.  

 
Ermittlung der Vorzugsstimmen 

 
§ 91. (1) Jeder Bewerber auf einer der Parteilisten  eines im Landeswahlkreis veröf-

fentlichten Landeswahlvorschlages hat durch jede gü ltige Bezeichnung seines Na-
mens auf dem amtlichen Stimmzettel durch den Wähler  (§§ 79, 82 Abs. 2) eine Vor-
zugsstimme erhalten.  
(2) Die Gesamtzahl der auf einen Bewerber entfallen en Vorzugsstimmen wird, getrennt 
nach Landesparteiliste und Regionalparteiliste, für  den Bereich des Stimmbezirkes 
durch die Bezirkswahlbehörde, für die Bereiche des Landeswahlkreises und aller Re-
gionalwahlkreise des Landeswahlkreises von der Land eswahlbehörde ermittelt.  



V. Hauptstück 
Ermittlungsverfahren 

 
1. Abschnitt 

Vorläufiges Wahlergebnis 
 

Feststellung der Zahl der von Wahlkartenwählern im Inland 
 außerhalb des eigenen Regionalwahlkreises abgegebe nen Wahlkuverts,  

Bericht an die Bundeswahlbehörde 
 

§ 92. Jede Landeswahlbehörde hat zunächst, sobald b ei ihr alle gemäß § 88 zu er-
stattenden Berichte eingelangt sind, umgehend die G esamtzahl der in ihrem Bereich 
von Wahlkartenwählern außerhalb des eigenen Regiona lwahlkreises abgegebenen 
Wahlkuverts sowie die Gesamtzahl der in den Stimmbe zirken rechtzeitig eingelangten 
Wahlkarten, die zur Stimmabgabe mittels Briefwahl v erwendet worden sind, festzustel-
len und diese Zahlen unverzüglich der Bundeswahlbeh örde auf die schnellste Art be-
kanntzugeben (Sofortmeldung). Am Tag nach dem Wahlt ag hat die Landeswahlbehör-
de diese Zahlen um die Zahlen der in den Stimmbezir ken gemäß § 70 Abs. 3 entge-
gengenommenen Wahlkarten zu ergänzen und der Bundes wahlbehörde ebenfalls auf 
die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). 

 
§ 93. (1) Die Landeswahlbehörde hat hierauf auf Gru nd der ihr von den Bezirks-

wahlbehörden gemäß § 88 Abs. 1 erstatteten Berichte  das vorläufige Stimmenergebnis 
im Landeswahlkreis zu ermitteln. Die von Wahlkarten wählern, die in einer Gemeinde 
des Landeswahlkreises als wahlberechtigt eingetrage n sind, außerhalb des eigenen 
Regionalwahlkreises abgegebenen Stimmen sind hierbe i nicht zu berücksichtigen.  
(2) Die Landeswahlbehörde hat das von ihr nach Abs.  1 ermittelte vorläufige Stimmen-
ergebnis im Landeswahlkreis unverzüglich auf die sc hnellste Art der Bundeswahlbe-
hörde zu berichten (Sofortmeldung). Der Bundeswahlb ehörde sind bekanntzugeben:  
a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ung ültigen Stimmen;  
b) die Summe der ungültigen Stimmen;  
c) die Summe der gültigen Stimmen;  
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden gült igen Stimmen (Parteisummen).  
(3) Die Landeswahlbehörde hat nach Vorliegen der Be richte gemäß § 90 Abs. 2 erster 
und zweiter Satz die darin enthaltenen, mittels Bri efwahl abgegebenen Stimmen je-
weils mit dem gemäß Abs. 2 bekanntgegebenen Stimmen ergebnis zusammenzufassen 
und auf die schnellste Art der Bundeswahlbehörde zu  berichten (Sofortmeldung).  
(4) Auf Wunsch hat der Landeswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern 
(§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammens tellung des Stimmenergebnisses 
der Wahlbehörde auszufolgen.  
 

Behandlung übermittelter Wahlkuverts von Wahlkarten wählern im Inland,  
Bericht an die Bundeswahlbehörde 

 
§ 94. (1) Nachdem sämtliche von den Bezirkswahlbehö rden gemäß § 89 Abs. 2 ü-

bermittelte Wahlkuverts von Wahlkartenwählern bei d er Landeswahlbehörde einge-
langt sind und überdies auf Grund der Bekanntgabe g emäß § 88 Abs. 1 feststeht, dass 
weitere derartige Wahlkuverts nicht mehr einlangen werden, ist die Zahl der für jeden 
Landeswahlkreis bei den Gemeinde- und Sprengelwahlb ehörden im Bereich der Lan-
deswahlbehörde abgegebenen Wahlkuverts festzustelle n. Die Landeswahlbehörde hat 
sodann die Wahlkuverts von Wahlkartenwählern des ei genen Landeswahlkreises aus-
zusondern.  
(2) Die nach Abs. 1 getroffenen Feststellungen sind  von der Landeswahlbehörde un-
verzüglich auf die schnellste Art der Bundeswahlbeh örde bekanntzugeben (Sofort-
meldung). Falls bei einem Landeswahlkreis solche Fe ststellungen mangels Stimmab-
gabe durch Wahlkartenwähler nicht vorgenommen wurde n, ist auch dies mitzuteilen.  



(3) Jede Landeswahlbehörde hat die von Wahlkartenwä hlern aus anderen Landes-
wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts nach den acht a nderen Landeswahlkreisen zu 
ordnen und für jeden der Landeswahlkreise die Fests tellungen nach Abs. 1 in einer 
gesonderten Niederschrift zu beurkunden. Diese Nied erschriften sind von den Mitglie-
dern der Landeswahlbehörde zu unterfertigen und mit  den zugehörigen Wahlkuverts 
den zuständigen Landeswahlbehörden in einem versieg elten Umschlag auf die 
schnellstmögliche Art nachweislich zu übermitteln. Eine Durchschrift dieser Nieder-
schrift verbleibt bei der Landeswahlbehörde. Abs. 2  zweiter Satz gilt sinngemäß.  
 

Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses durch di e Bundeswahlbehörde 
 

§ 95. (1) Die Bundeswahlbehörde hat auf Grund der b ei ihr von den Landeswahl-
behörden gemäß § 93 Abs. 2 und § 94 Abs. 2 einlange nden Berichte zunächst für je-
den der dreiundvierzig Regionalwahlkreise, der neun  Landeswahlkreise und das ge-
samte Bundesgebiet vorläufig festzustellen:  
a) die Gesamtsumme der gültigen und ungültigen Stim men;  
b) die Summe der ungültigen Stimmen;  
c) die Summe der gültigen Stimmen;  
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden gült igen Stimmen (Parteisummen).  
(2) Hierauf hat die Bundeswahlbehörde unter sinngem äßer Anwendung der Bestim-
mungen der §§ 96 Abs. 4, 97, 100, 101 sowie 107 die  nach den vorläufigen Wahlergeb-
nissen auf die einzelnen Parteien vorläufig entfall enden Mandate zu ermitteln.  
(3) Auf Wunsch hat der Bundeswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern 
(§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammens tellung des Stimmenergebnisses 
der Wahlbehörde auszufolgen.  

 
2. Abschnitt 

 Ermittlungen der Landeswahlbehörde  
Stimmenprotokoll mit Wahlzahl 

 
§ 96. (1) Am vierten Tag nach dem Wahltag hat die L andeswahlbehörde unter Be-

achtung der §§ 78 bis 83 die gemäß § 94 Abs. 1 ausg esonderten Wahlkuverts sowie 
die gemäß § 94 Abs. 3 von den anderen Landeswahlbeh örden übermittelten Wahlku-
verts zu öffnen, die Stimmzettel zu entnehmen, dere n Gültigkeit zu überprüfen, die 
ungültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern zu  versehen und festzustellen:  
1. die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ung ültigen Stimmen;  
2. die Summe der abgegebenen ungültigen Stimmen;  
3. die Summe der abgegebenen gültigen Stimmen;  
4. die auf die einzelnen Parteien entfallenden abge gebenen gültigen Stimmen (Partei-
summen);  
5. die Summe der ungültigen und nicht zuordenbaren Stimmen aus Wahlkuverts, die 
keinen amtlichen Stimmzettel enthalten haben.  
(2) Danach hat die Landeswahlbehörde die gemäß Abs.  1 getroffenen Ermittlungen 
und die gemäß § 90 Abs. 2 übermittelten Berichte zu sammenzufassen und unverzüg-
lich der Bundeswahlbehörde bekanntzugeben.  
(3) Die Landeswahlbehörde hat auf Grund der ihr gem äß § 90 Abs. 5 übermittelten 
Wahlakten die von den Bezirkswahlbehörden festgeste llten Wahlergebnisse der 
Stimmbezirke auf etwaige Irrtümer in den zahlenmäßi gen Ergebnissen zu überprüfen, 
diese erforderlichenfalls richtigzustellen und unte r Einbeziehung der gemäß Abs. 1 
getroffenen Feststellung die von der Bundeswahlbehö rde für die Regionalwahlkreise 
und den Landeswahlkreis gemäß § 95 nur vorläufig ge troffenen Feststellungen nun-
mehr endgültig zu ermitteln.  
(4) Die Gesamtsumme der im Landeswahlkreis für die Parteien abgegebenen gültigen 
Stimmen wird anschließend durch die Anzahl der im L andeswahlkreis zu vergebenden 
Mandate geteilt. Die so gewonnene und in jedem Fall  auf die nächstfolgende ganze 
Zahl zu erhöhende Zahl ist die Wahlzahl. Das Stimme nergebnis im Landeswahlkreis 



und die Wahlzahl sind in einem Stimmenprotokoll fes tzuhalten.  
 

Erstes Ermittlungsverfahren 
Endgültiges Ergebnis im Regionalwahlkreis, 

Zuteilung der Mandate an die Parteien  
 
§ 97. Jede Partei erhält so viele Mandate, wie die Wahlzahl in ihrer Parteisumme im 

Regionalwahlkreis enthalten ist.  
 

Zuweisung der Mandate an die Regionalbewerber  
der Regionalparteilisten nach Maßgabe der Vorzugsst immen,  

Reihung der nicht gewählten Regionalbewerber 
 

§ 98. (1) Die den Regionalbewerbern einer Partei ge mäß § 97 vorbehaltenen Man-
date werden nach den Vorschriften der Abs. 3 und 4 zugewiesen.  
(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Landeswahlbehörde  auf Grund der Vorzugsstim-
menprotokolle der Bezirkswahlbehörden (§ 90 Abs. 4)  und der Stimmzettel aus den ihr 
gemäß § 94 Abs. 3 übermittelten Wahlkuverts sowie d er Stimmzettel aus den gemäß 
§ 94 Abs. 1 ausgesonderten Wahlkuverts die Gesamtsu mme der Vorzugsstimmen, die 
auf jeden der auf dem Stimmzettel angeführten Regio nalbewerber der gewählten Par-
teiliste in den Regionalwahlkreisen des Landeswahlk reises entfallen sind. § 91 gilt 
sinngemäß. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist für j eden Regionalwahlkreis in einem 
Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten.  
(3) Zu diesem Zweck ermittelt die Landeswahlbehörde  auf Grund der Vorzugsstim-
menprotokolle der Bezirkswahlbehörden (§ 90 Abs. 2)  und der Stimmzettel aus den ihr 
gemäß § 94 Abs. 3 übermittelten Wahlkuverts sowie d er Stimmzettel aus den gemäß 
§ 94 Abs. 1 ausgesonderten Wahlkuverts die Gesamtsu mme der Vorzugsstimmen, die 
auf jeden der auf dem Stimmzettel angeführten Regio nalbewerber der gewählten Par-
teiliste in den Regionalwahlkreisen des Landeswahlk reises entfallen sind. § 91 gilt 
sinngemäß. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist für j eden Regionalwahlkreis in einem 
Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten .  
(4) Mandate einer Partei, die auf Grund der Vorzugs stimmen nicht oder nicht zur Gän-
ze an Regionalbewerber vergeben werden können, sind  den Regionalbewerbern in der 
Reihenfolge zuzuweisen, in der sie auf der Regional parteiliste angeführt sind. Hierbei 
bleiben Regionalbewerber außer Betracht, die bereit s auf Grund ihrer Vorzugsstimmen 
ein Mandat zugewiesen erhalten haben.  
(5) Nicht gewählte Regionalbewerber sind für den Fa ll, dass ein Mandat ihrer Liste er-
ledigt wird, zu berücksichtigen. Hierbei sind die A bs. 3 und 4 sinngemäß anzuwenden. 
Ist die Liste durch Tod oder durch Streichung (§ 11 1 Abs. 4) erschöpft, so hat die für 
die Berufung zuständige Landeswahlbehörde den zuste llungsbevollmächtigten Vertre-
ter der Partei, die den Landeswahlvorschlag eingebr acht hat, aufzufordern, binnen 14 
Tagen bekanntzugeben, welche von den auf den übrige n Regionalparteilisten des 
Landeswahlvorschlages aufscheinenden zu berücksicht igenden Wahlwerber im Fall 
der Erledigung von Mandaten von der Landeswahlbehör de auf freiwerdende Mandate 
zu berufen sind.  

 
Niederschrift über das erste Ermittlungsverfahren 

 
§ 99. (1) Die Landeswahlbehörde hat das Ergebnis de s ersten Ermittlungsverfah-

rens in einer Niederschrift zu verzeichnen.  
(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthalten:  
a) die Bezeichnung der Regionalwahlkreise, den Ort und die Zeit der Amtshandlung;  
b) die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der Landeswahlbehörde sowie der 
Vertrauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4;  
c) die Namen der anwesenden oder anwesend gewesenen  akkreditierten Personen 
(§ 20a Abs. 3);  



d) die allfälligen Feststellungen gemäß § 96 Abs. 1 ;  
e) das endgültig ermittelte Stimmenergebnis in den Regionalwahlkreisen in der im § 93 
Abs. 2 gegliederten Form;  
f) die Namen der von jeder Regionalparteiliste gewä hlten Regionalbewerber in der 
Reihenfolge ihrer Berufung, zutreffendenfalls unter  Beifügung der Anzahl der Vor-
zugsstimmen;  
g) die Namen der zugehörigen nicht gewählten Region albewerber in der im § 98 Abs. 5 
bezeichneten Reihenfolge.  
(3) Der Niederschrift sind die Niederschriften der Bezirkswahlbehörden, der Gemein-
dewahlbehörden und der Sprengelwahlbehörden sowie d as Stimmenprotokoll, die 
Vorzugsstimmenprotokolle für die Regionalwahlkreise  und die gemäß § 49 veröffent-
lichten Landeswahlvorschläge anzuschließen. Sie bil det samt ihren Beilagen den 
Wahlakt über das erste Ermittlungsverfahren.  
(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der L andeswahlbehörde zu unterfertigen. 
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterfertigt, so ist der Grund hierfür anzugeben.  
(5) Auf Wunsch hat der Landeswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern 
(§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammens tellung des Stimmenergebnisses 
der Wahlbehörde auszufolgen.  

 
Zweites Ermittlungsverfahren 

Feststellung und Bekanntgabe der Parteien, 
die am zweiten Ermittlungsverfahren teilnehmen  

 
§ 100. (1) Im zweiten Ermittlungsverfahren nehmen P arteien teil, die im ersten Er-

mittlungsverfahren zumindest in einem der Regionalw ahlkreise ein Mandat oder im 
gesamten Bundesgebiet mindestens 4% der abgegebenen  gültigen Stimmen erzielt 
haben.  
(2) Nach Einlangen aller gemäß § 96 Abs. 2 übermitt elten Berichte der Landeswahlbe-
hörden hat die Bundeswahlbehörde jene Parteien zu e rmitteln, die die Voraussetzun-
gen für die Teilnahme am zweiten Ermittlungsverfahr en gemäß Abs. 1 erfüllen.  
(3) Die nach Abs. 2 getroffenen Feststellungen sind  allen Landeswahlbehörden unver-
züglich auf die schnellste Art bekanntzugeben (Sofo rtmeldung).  
 

Endgültiges Ergebnis im Landeswahlkreis,  
Zuteilung der Mandate an die Parteien 

 
§ 101. Die im Landeswahlkreis zu vergebenden Mandat e sind auf die gemäß § 100 

Abs. 3 von der Bundeswahlbehörde bekanntgegebenen P arteien zu verteilen. Jede 
Partei erhält so viele Mandate, wie die Wahlzahl in  ihrer Parteisumme im Landeswahl-
kreis enthalten ist, abzüglich allenfalls im ersten  Ermittlungsverfahren erzielter Manda-
te.  
 

Zuweisung der Mandate an die Bewerber der Landespar teilisten 
 nach Maßgabe der Vorzugsstimmen,  

Reihung der nicht gewählten Bewerber 
 

§ 102. (1) Die den Bewerbern einer Partei gemäß § 1 01 vorbehaltenen Mandate 
werden nach den Vorschriften der Abs. 3 und 4 zugew iesen. Hierbei bleiben Bewerber 
außer Betracht, die bereits im ersten Ermittlungsve rfahren ein Mandat zugewiesen 
erhalten haben.  
(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Landeswahlbehörde  auf Grund der Vorzugsstim-
menprotokolle der Bezirkswahlbehörden (§ 90 Abs. 4)  und der Stimmzettel aus den 
gemäß § 94 Abs. 1 ausgesonderten Wahlkuverts sowie der Stimmzettel aus den ihr 
gemäß § 94 Abs. 3 von den anderen Landeswahlbehörde n übermittelten Wahlkuverts 
die Gesamtsumme der Vorzugsstimmen, die auf jeden d er auf dem Stimmzettel ange-
führten Bewerber der gewählten Landesparteiliste im  Landeswahlkreis entfallen sind. 



§ 91 gilt sinngemäß. Das Ergebnis dieser Ermittlung  ist in einem Vorzugsstimmenpro-
tokoll festzuhalten.  
(3) Die zu vergebenden Mandate werden zunächst der Reihe nach jenen Bewerbern 
zugewiesen, die mindestens so viele Vorzugsstimmen erzielt haben, wie die Wahlzahl 
beträgt. Die Reihenfolge der Zuweisung der Mandate richtet sich hierbei nach der Rei-
henfolge der Vorzugsstimmenzahlen eines jeden Bewer bers, wobei die Reihenfolge 
mit der Höchstzahl der Vorzugsstimmen beginnt, der jeweils die nächstniedrigere An-
zahl der Vorzugsstimmen folgt. Hätten Bewerber auf die Zuweisung eines Mandates 
den gleichen Anspruch, so sind die Reihungsvermerke  der Bewerber auf der Landes-
parteiliste maßgebend.  
(4) Mandate einer Partei, die auf Grund der Vorzugs stimmen nicht oder nicht zur Gän-
ze an Bewerber vergeben werden können, sind den Bew erbern in der Reihenfolge zu-
zuweisen, in der sie auf der Landesparteiliste ange führt sind. Hierbei bleiben Bewer-
ber außer Betracht, die bereits auf Grund ihrer Vor zugsstimmen ein Mandat zugewie-
sen erhalten haben.  
(5) Nicht gewählte Bewerber sind für den Fall, dass  ein Mandat ihrer Liste erledigt 
wird, zu berücksichtigen. Hierbei sind die Abs. 3 u nd 4 sinngemäß anzuwenden.  

 
Niederschrift über das zweite Ermittlungsverfahren 

 
§ 103. (1) Die Landeswahlbehörde hat das Ergebnis d es zweiten Ermittlungsver-

fahrens in einer Niederschrift zu verzeichnen.  
(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthalten:  
a) die Bezeichnung des Landeswahlkreises, den Ort u nd die Zeit der Amtshandlung;  
b) die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der Landeswahlbehörde sowie der 
Vertrauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4;  
c) die Namen der anwesenden oder anwesend gewesenen  akkreditierten Personen 
(§ 20a Abs. 3); 
d) die allfälligen Feststellungen gemäß § 96 Abs. 1 ;  
e) das endgültig ermittelte Stimmenergebnis im Land eswahlkreis in der im § 93 Abs. 2 
gegliederten Form;  
f) die Namen der von jeder Landesparteiliste gewähl ten Bewerber in der Reihenfolge 
ihrer Berufung, zutreffendenfalls unter Beifügung d er Anzahl der Vorzugsstimmen;  
g) die Namen der zugehörigen nicht gewählten Bewerb er in der im § 102 Abs. 5 be-
zeichneten Reihenfolge.  
(3) Der Niederschrift der Landeswahlbehörde über da s zweite Ermittlungsverfahren 
sind die Niederschrift über das erste Ermittlungsve rfahren sowie das Vorzugsstim-
menprotokoll des Landeswahlkreises anzuschließen. S ie bildet samt ihren Beilagen 
den Wahlakt über das zweite Ermittlungsverfahren.  
(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der L andeswahlbehörde zu unterfertigen. 
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterfertigt, so ist der Grund hierfür anzugeben.  
(5) Auf Wunsch hat der Landeswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern 
(§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammens tellung des Stimmenergebnisses 
der Wahlbehörde auszufolgen.  
 

Bericht an die Bundeswahlbehörde 
 
§ 104. Hierauf hat die Landeswahlbehörde der Bundes wahlbehörde die endgültig er-
mittelten Ergebnisse in den Regionalwahlkreisen in der nach § 99 Abs. 2 lit. e und f 
sowie im Landeswahlkreis in der nach § 103 Abs. 2 l it. e und f bezeichneten Form un-
verzüglich bekanntzugeben (Sofortmeldung).  

 
Verlautbarung der Wahlergebnisse, 

Übermittlung der Wahlakten 
 

§ 105. (1) Die Landeswahlbehörde hat sodann die end gültig ermittelten Stimmen-



ergebnisse im Landeswahlkreis und in den Regionalwa hlkreisen, die Namen der ge-
wählten und nicht gewählten Bewerber der Landespart eiliste und der Regionalpartei-
listen sowie die Zahl der nicht zugewiesenen Mandat e zu verlautbaren. Die Verlautba-
rung hat an der Amtstafel des Amtes der Landesregie rung und im Internet zu erfolgen. 
Die Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt zu enthalt en, an dem sie an der Amtstafel 
angeschlagen wurde.  
(2) Die Wahlakten der Landeswahlbehörde sind hierau f unverzüglich der Bundeswahl-
behörde unter Verschluss einzusenden oder mit Boten  zu übermitteln.  

 
3. Abschnitt  

Aufgaben der Bundeswahlbehörde  
Drittes Ermittlungsverfahren 

 
Einbringung der Bundeswahlvorschläge 

 
§ 106. (1) Wahlwerbenden Parteien, die Landeswahlvo rschläge eingebracht haben, 

steht nur dann ein Anspruch auf Zuweisung von Manda ten im dritten Ermittlungsver-
fahren zu, wenn sie einen Bundeswahlvorschlag einge bracht haben und gemäß § 107 
Abs. 2 nicht von der Zuweisung von Mandaten ausgesc hlossen sind.  
(2) Der Bundeswahlvorschlag ist spätestens am zwanz igsten Tag vor dem Wahltag bei 
der Bundeswahlbehörde einzubringen; er muss dieselb e Parteibezeichnung aufwei-
sen, wie sämtliche ihm im dritten Ermittlungsverfah ren zuzurechnenden Landeswahl-
vorschläge und muss von wenigstens einem Zustellung sbevollmächtigten eines zuzu-
rechnenden Landeswahlvorschlags mitunterschrieben s ein.  
(3) Der Bundeswahlvorschlag hat zu enthalten:  
1. die Parteibezeichnung in Worten und eine allfäll ige Kurzbezeichnung in Buchsta-
ben;  
2. die Bundesparteiliste, das ist ein Verzeichnis d er Bewerber für die Zuweisung von 
Mandaten im dritten Ermittlungsverfahren;  
3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Vertreters (Vorname, Familien-
name oder Nachname, Beruf, Adresse), der die Voraus setzungen des § 41 erfüllen 
muss.  
(4) In der Bundesparteiliste sind die Bewerber in d er beantragten Reihenfolge mit ara-
bischen Ziffern unter Angabe des Vornamens, Familie nnamens oder Nachnamens, 
Geburtsjahres, Berufs und der Adresse jedes Bewerbe rs anzuführen. Es darf höchs-
tens die dreifache Anzahl an Bewerbern angeführt we rden, wie auf den Landeswahl-
vorschlägen der jeweiligen Partei insgesamt aufsche int. In den Bundeswahlvorschlag 
können auch Personen aufgenommen werden, die als Be werber dieser Partei in einem 
der Landeswahlkreise in einem Landeswahlvorschlag a ngeführt sind. Bei einem Be-
werber, der bereits in einem der Landeswahlkreise i n einem Landeswahlvorschlag der 
den Bundeswahlvorschlag einbringenden Partei aufsch eint, ist auch anzugeben, auf 
welchen Parteilisten (Landesparteiliste, Regionalpa rteiliste) er als Bewerber eines 
Landeswahlvorschlags angeführt ist. Ein Bewerber, d er in keinem Landeswahlvor-
schlag angeführt ist, darf in die Bundesparteiliste  nur aufgenommen werden, wenn er 
hierzu schriftlich seine Zustimmung erklärt hat. Sc heint der Name eines Bewerbers auf 
dem Bundeswahlvorschlag einer Partei bereits auf ei nem Landeswahlvorschlag einer 
anderen Partei auf, so ist er auf diesem Bundeswahl vorschlag zu streichen. Weisen 
mehrere Bundeswahlvorschläge den Namen eines Wahlwe rbers auf, der auf keinem 
Landeswahlvorschlag aufscheint, so ist dieser von d er Bundeswahlbehörde aufzufor-
dern, binnen achtundvierzig Stunden zu erklären, fü r welchen der Bundeswahlvor-
schläge er sich entscheidet, auf allen anderen Bund eswahlvorschlägen ist er zu strei-
chen. Wenn er sich in der vorgesehenen Frist nicht erklärt, ist er auf dem als ersten 
eingelangten Bundeswahlvorschlag, der seinen Namen trug, zu belassen.  
(5) Die Bundeswahlbehörde hat die Bundeswahlvorschl äge unverzüglich nach ihrem 
Einlangen zu überprüfen, ob sie den Vorschriften de r Abs. 2 und 3 entsprechen. Der 
Bundeswahlleiter hat hierbei in sinngemäßer Anwendu ng des § 42 Abs. 1 vorzugehen. 



Bundeswahlvorschläge, die diesen Vorschriften nicht  entsprechen, gelten als nicht 
eingebracht.  
(6) Spätestens am sechzehnten Tag vor dem Wahltag h at die Bundeswahlbehörde die 
Bundeswahlvorschläge abzuschließen und unter Weglas sung von Straßennamen und 
Ordnungsnummern auf der Amtstafel des Bundesministe riums für Inneres sowie im 
Internet zu verlautbaren.  
(7) Die Partei kann den zustellungsbevollmächtigten  Vertreter des Bundeswahlvor-
schlags jederzeit durch einen anderen Vertreter ers etzen. Solche an die Bundeswahl-
behörde zu richtende Erklärungen bedürfen nur der U nterschrift des letzten zustel-
lungsbevollmächtigten Vertreters. Stimmt dieser nic ht zu, so muss die Erklärung von 
mehr als der Hälfte der auf dem Wahlvorschlag genan nten Bewerber unterschrieben 
sein.  
 

Ermittlung und Zuteilung der Mandate  
 
§ 107. (1) Die Bundeswahlbehörde stellt zunächst au f Grund der ihr von den Lan-

deswahlbehörden gemäß § 105 Abs. 2 übermittelten Ni ederschriften der Landeswahl-
behörden die Parteisummen für das ganze Bundesgebie t fest.  
(2) Parteien, denen im ganzen Bundesgebiet kein Man dat in einem Regionalwahlkreis 
und weniger als 4% der abgegebenen gültigen Stimmen  zugefallen sind, haben im drit-
ten Ermittlungsverfahren auf die Zuweisung von Mand aten keinen Anspruch.  
(3) Auf die übrigen Parteien werden im dritten Ermi ttlungsverfahren alle 183 Mandate 
abzüglich der im ersten und im zweiten Ermittlungsv erfahren jenen Parteien, die kei-
nen Bundeswahlvorschlag eingebracht haben, zugefall enen Mandate mittels der 
Wahlzahl verteilt, die nach den Abs. 4 und 5 zu ber echnen ist.  
(4) Die Summen der Parteistimmen werden, nach ihrer  Größe geordnet, nebeneinander 
geschrieben; unter jede Summe wird die Hälfte gesch rieben, darunter das Drittel, das 
Viertel und die weiterfolgenden Teilzahlen.  
(5) Als Wahlzahl gilt bei 183 zu vergebenden Mandat en die hundertdreiundachtzig-
größte Zahl, bei 182 zu vergebenden Mandaten die hu ndertzweiundachtziggrößte, bei 
181 die hunderteinundachtziggrößte usw. Zahl der so  angeschriebenen Zahlen.  
(6) Jede Partei erhält so viele Mandate, wie die Wa hlzahl in ihrer Parteisumme enthal-
ten ist. Wenn nach dieser Berechnung zwei oder mehr ere Parteien auf ein Mandat den 
gleichen Anspruch haben, entscheidet das Los. Würde  der Losentscheid für eine der 
Parteien zu einer Gesamtmandatszahl nach Abs. 7 füh ren, so erhält sie das Mandat. 
Trifft dies auf mehr als eine Partei zu, ist der Lo sentscheid unter diesen Parteien her-
beizuführen.  
(7) Unterschreitet die so für eine Partei ermittelt e Gesamtmandatszahl die Summe der 
dieser Partei im ersten und im zweiten Ermittlungsv erfahren zugefallenen Mandate, ist 
so vorzugehen, als hätte diese Partei keinen Bundes wahlvorschlag eingebracht, und 
der Ermittlungsvorgang nach den Abs. 3 bis 6 zu wie derholen.  
(8) Übersteigt die so für eine Partei ermittelte Ge samtmandatszahl die Summe der die-
ser Partei im ersten und im zweiten Ermittlungsverf ahren zugefallenen Mandate, so 
erhält sie soviele weitere Mandate zugewiesen, wie dieser Differenz entspricht.  
 

Zuweisung an die Bewerber, Niederschrift, Verlautba rung 
 

§ 108. (1) Die im dritten Ermittlungsverfahren zuge teilten Mandate (§ 107) werden 
den Bewerbern der Parteien in der Reihenfolge des B undeswahlvorschlages zugewie-
sen. Nicht gewählte Bewerber sind für den Fall, das s ein Mandat ihrer Liste auf dem 
Bundeswahlvorschlag erledigt wird, zu berücksichtig en. Hierbei bestimmt sich die 
Reihenfolge ihrer Berufung nach der Reihenfolge im Bundeswahlvorschlag.  
(2) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis ihrer Fe ststellungen im dritten Ermitt-
lungsverfahren wie folgt zusammenzufassen:  
a) die Zahl der auf die einzelnen Parteien entfalle nden Parteisummen im Bundesge-
biet;  



b) die Zahl der auf jede Partei entfallenden Mandat e;  
c) die Namen der Bewerber, denen Mandate gemäß § 10 7 Abs. 8 zugewiesen wurden.  
(3) Das Ergebnis der Ermittlungen der Bundeswahlbeh örde ist in einer Niederschrift zu 
verzeichnen. Diese Niederschrift hat mindestens zu enthalten:  
a) die Namen der an- und abwesenden Mitglieder der Bundeswahlbehörde;  
b) die Feststellungen gemäß Abs. 2.  
(4) Das Ergebnis der Ermittlung ist in der im Abs. 2 bezeichneten Form unverzüglich 
zu verlautbaren. Die Verlautbarung hat an der Amtst afel des Bundesministeriums für 
Inneres und im Internet zu erfolgen. Die Verlautbar ung hat auch den Zeitpunkt zu ent-
halten, an dem sie an der Amtstafel angeschlagen wu rde.  
(5) Auf Wunsch hat der Bundeswahlleiter allenfalls anwesenden Wahlbeobachtern 
(§ 20a Abs. 1) eine von ihm unterfertigte Zusammens tellung des Stimmenergebnisses 
der Wahlbehörde auszufolgen.  
 

Erklärungen Doppeltgewählter  
 
§ 109. Ist ein Bewerber auf mehreren Wahlvorschläge n (Landeswahlvorschläge, 

Bundeswahlvorschlag) gewählt, so hat er sich binnen  48 Stunden nach der letzten 
Verlautbarung des Wahlergebnisses (§§ 105 Abs. 1 un d 108 Abs. 4), aus der sich seine 
Doppelwahl ergibt, bei der Bundeswahlbehörde schrif tlich zu erklären, für welchen 
Wahlvorschlag er sich entscheidet. Trifft innerhalb  der obigen Frist eine Erklärung des 
Doppeltgewählten nicht ein, so entscheidet für ihn die Bundeswahlbehörde. Die von 
der Entscheidung berührten Wahlbehörden sind hiervo n in Kenntnis zu setzen.  
 

4. Abschnitt  
Einsprüche gegen ziffernmäßige Ermittlungen  

 
§ 110. (1) Dem zustellungsbevollmächtigten Vertrete r einer Partei steht es frei, ge-

gen die ziffernmäßigen Ermittlungen einer Landeswah lbehörde innerhalb von drei Ta-
gen nach der gemäß § 105 Abs. 1 erfolgten Verlautba rung, gegen die ziffernmäßigen 
Ermittlungen der Bundeswahlbehörde innerhalb von dr ei Tagen nach der gemäß § 108 
Abs. 4 erfolgten Verlautbarung bei der Bundeswahlbe hörde schriftlich Einspruch zu 
erheben.  
(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaubhaft zu  machen, warum und inwiefern die 
ziffernmäßigen Ermittlungen der Landeswahlbehörde o der der Bundeswahlbehörde 
nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes entspr echen. Fehlt diese Begrün-
dung, so kann der Einspruch ohne weitere Überprüfun g abgewiesen werden. 
(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch erho ben, so überprüft die Bundes-
wahlbehörde auf Grund der ihr vorliegenden Schrifts tücke das Wahlergebnis. Ergibt 
sich aus diesen Schriftstücken die Unrichtigkeit de r Ermittlung, so hat die Bundes-
wahlbehörde sofort das Ergebnis der betroffenen Erm ittlungen richtigzustellen, die 
Verlautbarung der Landeswahlbehörde und der Bundesw ahlbehörde zu widerrufen 
und das richtige Ergebnis zu verlautbaren.  
(4) Gibt die Überprüfung keinen Anlass zur Richtigs tellung der Ermittlungen, so hat 
die Bundeswahlbehörde den Einspruch abzuweisen.  
 

5. Abschnitt 
 Nicht gewählte Bewerber  

 
Berufung, Ablehnung, Streichung  

 
§ 111. (1) Wahlwerber, die nicht gewählt wurden ode r eine auf sie gefallene Wahl 

nicht angenommen haben, sowie solche, die ihr Manda t angenommen, in der Folge 
aber zurückgelegt haben, bleiben auf der Parteilist e (Regionalparteiliste, Landespartei-
liste, Bundesparteiliste), solange sie nicht ausdrü cklich ihre Streichung aus der Partei-
liste verlangt haben (Abs. 4). Verzichtet ein Mitgl ied der Bundesregierung oder ein 



Staatssekretär auf sein Mandat als Mitglied des Nat ionalrates, so ist ein nicht gewähl-
ter Bewerber aus der jeweiligen Parteiliste zur Aus übung dieses Mandates zu berufen. 
Solche Wahlwerber erhalten nach ihrem Ausscheiden a us dem Amt, in den Fällen des 
Art. 71 des Bundes-Verfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 1 /1930, nach der Enthebung von 
der Betrauung mit der Fortführung der Verwaltung, d as Mandat von der zuständigen 
Wahlbehörde erneut zugewiesen, so sie dieser gegenü ber nicht binnen acht Tagen auf 
dessen Wiederausübung verzichten. Dadurch wird jene r Wahlwerber, der das Mandat 
des vorübergehend ausgeschiedenen Abgeordneten ausü bt – sofern aber ein anderer 
Abgeordneter als Wahlwerber aus der jeweiligen Part eiliste vor seiner Berufung ge-
genüber der zuständigen Wahlbehörde erklärt hat, da s Mandat für den vorübergehend 
ausgeschiedenen Abgeordneten ausüben zu wollen, dan n dieser –, wieder zum nicht 
gewählten Bewerber der jeweiligen Parteiliste, sola nge er nicht ausdrücklich seine 
Streichung aus dieser verlangt hat (Abs. 4). Liegen  mehrere derartige Erklärungen vor, 
gilt die Erklärung desjenigen Abgeordneten, der die se zuletzt abgegeben hat.  
(2) Nicht gewählte Bewerber auf Landeswahlvorschläg en werden von der Landes-
wahlbehörde, nicht gewählte Bewerber auf Bundeswahl vorschlägen von der Bundes-
wahlbehörde berufen. Hierbei bestimmt sich die Reih enfolge ihrer Berufung für nicht 
gewählte Regionalbewerber nach § 98 Abs. 5, bei nic ht gewählten Bewerbern auf Lan-
desparteilisten nach § 102 Abs. 5, und bei nicht ge wählten Bewerbern auf Bundes-
wahlvorschlägen nach der Reihenfolge der Bundespart eiliste. Wäre ein so zu berufen-
der Wahlwerber bereits in einem Regionalwahlkreis, einem Landeswahlkreis oder auf 
einem Bundeswahlvorschlag gewählt, so ist er von de r Wahlbehörde, die ihn berufen 
will, aufzufordern, sich binnen acht Tagen zu erklä ren, für welchen Wahlvorschlag er 
sich entscheidet. Trifft innerhalb dieser Frist ein e Erklärung nicht ein, so entscheidet 
für ihn die Wahlbehörde. Die von der Entscheidung b erührten Wahlbehörden sind 
hiervon in Kenntnis zu setzen. Der Name des endgült ig berufenen Wahlwerbers ist 
ortsüblich zu verlautbaren und im Fall der Berufung  eines Wahlwerbers von einem 
Landeswahlvorschlag der Bundeswahlbehörde zum Zweck  der Ausstellung des Wahl-
scheines unverzüglich bekanntzugeben.  
(3) Lehnt ein zu berücksichtigender Wahlwerber, der  für ein freigewordenes Mandat 
berufen wird, diese Berufung ab, so bleibt er denno ch in der Reihe auf der Parteiliste.  
(4) Ein Wahlwerber auf einem Landeswahlvorschlag ka nn jederzeit von der Landes-
wahlbehörde seine Streichung von diesem verlangen. Eine Streichung von jeweils 
einer Liste (Landesparteiliste oder Regionalparteil iste) ist zulässig. Ein Wahlwerber 
auf dem Bundeswahlvorschlag kann jederzeit von der Bundeswahlbehörde seine 
Streichung aus diesem verlangen. Die erfolgte Strei chung ist in jedem Fall von der 
zuständigen Wahlbehörde zu verlautbaren.  
 

Besetzung von Mandaten bei Erschöpfung von Wahlvors chlägen  
 
§ 112. (1) Ist auf dem Landeswahlvorschlag die Land esparteiliste durch Tod oder 

durch Streichung (§ 111 Abs. 4) erschöpft, so hat d ie für die Berufung zuständige 
Landeswahlbehörde den zustellungsbevollmächtigten V ertreter der Partei, die den 
Landeswahlvorschlag eingebracht hat, aufzufordern, binnen 14 Tagen bekanntzuge-
ben, welche von den auf den übrigen Landeswahlvorsc hlägen aufscheinenden zu be-
rücksichtigenden Wahlwerber im Fall der Erledigung von Mandaten von der Landes-
wahlbehörde auf freiwerdende Mandate zu berufen sin d.  
(2) Die Vorschrift des Abs. 1 ist im Fall der Ersch öpfung eines Bundeswahlvorschla-
ges sinngemäß von der Bundeswahlbehörde mit der Maß gabe anzuwenden, daß der 
zustellungsbevollmächtigte Vertreter der Partei den  Bundeswahlvorschlag durch Nen-
nung von weiteren, bisher nicht auf dem Bundeswahlv orschlag stehenden Bewerbern 
der Landeswahlkreise zu ergänzen hat.  



6. Abschnitt  
Wahlscheine  

 
§ 113. Jeder Abgeordnete erhält nach seiner Wahl od er nach seiner gemäß § 111 

erfolgten Berufung vom Bundeswahlleiter den Wahlsch ein, der ihn zum Eintritt in den 
Nationalrat berechtigt.  
 

VI. Hauptstück  
Gemeinsame Durchführung der Nationalratswahl mit an deren Wahlen  

 
§ 114. (1) Die Durchführung einer Nationalratswahl gemeinsam mit einer anderen 

allgemeinen Wahl ist zulässig. Für die gemeinsame D urchführung einer Nationalrats-
wahl mit einer Wahl der Mitglieder des Europäischen  Parlaments gilt § 82 der Europa-
wahlordnung – EuWO, BGBl. Nr. 117/1996.  
(2) Für die gemeinsame Durchführung anderer allgeme iner Wahlen mit der National-
ratswahl gelten folgende besondere Bestimmungen:  
1. Die Stimmzettel für die anderen allgemeinen Wahl en können mit dem Stimmzettel 
für die Nationalratswahl vereinigt werden, wenn die  Stimmzettel zusammen das dop-
pelte Ausmaß des Stimmzettels für die Nationalratsw ahl nicht überschreiten.  
2. Findet eine Vereinigung der Stimmzettel nicht st att, so ist jedem Wähler vom Wahl-
leiter ein amtlicher Stimmzettel sowohl für die Nat ionalratswahl als auch für die ande-
ren allgemeinen Wahlen auszufolgen, wenn der Wähler  sowohl zum Nationalrat als 
auch für die anderen allgemeinen Wahlen wahlberecht igt ist.  
3. Ist ein Wähler am Wahlort nur zum Nationalrat wa hlberechtigt, so ist ihm nur ein 
Stimmzettel für die Nationalratswahl auszufolgen. D ie Wahlkuverts solcher Wähler 
sind in eine besondere Wahlurne zu legen, die die A ufschrift „Nur für Nationalratswäh-
ler“ zu tragen hat.  
4. Für jeden Wähler ist nur ein Wahlkuvert auszugeb en, gleichgültig, ob vereinigte o-
der getrennte Stimmzettel abgegeben werden.  
5. Vereinigte Stimmzettel sind zu Beginn des Stimmz ählungsverfahrens nach Eröff-
nung der Wahlkuverts zu trennen und den weiteren na ch den einschlägigen Wahlord-
nungen vorgeschriebenen Verfahren zu unterziehen. D ie Gültigkeit oder Ungültigkeit 
der Stimmzettel für die Nationalratswahl und für di e anderen allgemeinen Wahlen ist 
nach den einschlägigen Wahlordnungen zu beurteilen.   
6. Die für die Nationalratswahl vorgesehenen Nieder schriften, Wählerverzeichnisse, 
Abstimmungsverzeichnisse, Wahlkarten, Stimmzettel u nd sonstige Beilagen verblei-
ben beim Wahlakt für die Nationalratswahl.  



 
VII. Hauptstück  

Besondere Bestimmungen über die Wiederholung des Wa hlverfahrens  
 

Anwendungsbereich  
 
§ 115. (1) Für die Durchführung der auf Grund eines  Erkenntnisses des Verfas-

sungsgerichtshofes notwendigen gänzlichen oder teil weisen Wiederholung des Wahl-
verfahrens einer Nationalratswahl sind die Bestimmu ngen des I. bis VI. und  
VIII. Hauptstückes insoweit sinngemäß anzuwenden, a ls im nachfolgenden nichts an-
deres bestimmt wird.  
(2) Bei der Wiederholung des Wahlverfahrens sind di e Wahlbehörden an die tatsächli-
chen Feststellungen und an die Rechtsanschauung geb unden, von denen der Verfas-
sungsgerichtshof bei seinem Erkenntnis ausgegangen ist (§ 70 Abs. 4 des Verfas-
sungsgerichtshofgesetzes 1953).  
 

Ausschreibung der Wiederholungswahl  
 
§ 116. (1) Ist das Abstimmungsverfahren einer Natio nalratswahl ganz oder teilwei-

se zu wiederholen, so hat die Bundesregierung die W iederholungswahl unverzüglich 
durch Verordnung auszuschreiben.  
(2) Die Verordnung hat den Wahltag zu enthalten, de r von der Bundesregierung im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrat es auf einen Sonntag oder 
anderen öffentlichen Ruhetag festzusetzen ist. Ein Stichtag ist nur dann zu bestim-
men, wenn auf Grund der Aufhebung des Wahlverfahren s bei der Wiederholungswahl 
die Wahlbehörden neu zu bestellen oder die Wählerve rzeichnisse neu anzulegen oder 
aufzulegen sind. Ist dies nicht der Fall, so hat al s Stichtag für die Wiederholungswahl 
der Stichtag der aufgehobenen Wahl zu gelten. In de r Verordnung ist auch festzustel-
len, in welchen Wahlkreisen das Abstimmungsverfahre n durchzuführen ist.  
(3) Ist das Abstimmungsverfahren nicht in allen Wah lkreisen zu wiederholen, so kön-
nen Wahlkartenwähler dennoch im gesamten Bundesgebi et und nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 60 im Ausland ihr Wahlrecht mitt els Wahlkarte ausüben.  
 

Wahlberechtigte und Wählerverzeichnis; Wahlsprengel  und Wahlbehörden  
 
§ 117. Soweit sich aus den §§ 115 Abs. 2 und 116 Ab s. 2 nichts anderes ergibt, gel-

ten für eine Wiederholungswahl folgende Bestimmunge n:  
1. Wahlberechtigt sind nur Wähler, die bereits im a bgeschlossenen Wählerverzeichnis 
der Wahl eingetragen waren, die zu wiederholen ist.  Diese Wählerverzeichnisse sind 
unverändert der Wiederholungswahl zugrunde zu legen .  
2. In den Wahlkreisen, in denen das Abstimmungsverf ahren aufgehoben wurde, gilt 
die für die aufgehobene Wahl festgesetzte Einteilun g in Wahlsprengel.  
3. Das Abstimmungs- und Ermittlungsverfahren ist vo n den Wahlbehörden in der Zu-
sammensetzung durchzuführen, die für die aufgehoben e Wahl maßgebend war. Für 
die Änderung in der Zusammensetzung dieser Wahlbehö rden findet § 19 Abs. 1, 2 und 
3 sinngemäß Anwendung.  
 

Ausstellung von Wahlkarten; Wahlbehörden für Wahlka rtenwähler  
 
§ 118. (1) Wer gemäß § 117 Z 1 bei der Wiederholung swahl wahlberechtigt ist, hat 

Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. Auf die A usstellung der Wahlkarte und die 
Wahl mittels Wahlkarte finden die Bestimmungen der §§ 38 bis 40, 56, 68, 70 und 72 
sinngemäß mit der Maßgabe Anwendung, dass für Wahlk artenwähler neben dem amt-
lichen Stimmzettel ein solches Wahlkuvert in die Wa hlkarte zu legen ist, das einen 
Aufdruck mit der Nummer und der Bezeichnung des Lan deswahlkreises, den Buch-
staben und der Bezeichnung des Regionalwahlkreises sowie die Anschrift der Lan-



deswahlbehörde zu enthalten hat, in deren Bereich d ie Wahlkarte ausgestellt wurde.  
(2) Die Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler hat in d en Wahlkreisen, in denen das 
Wahlverfahren nicht aufgehoben wurde, soweit im Abs . 3 nicht anderes bestimmt ist, 
vor der Gemeindewahlbehörde und den gemäß § 72 bei der aufgehobenen Wahl einge-
richteten Sprengelwahlbehörden zu erfolgen. In den zuletzt genannten besonderen 
Wahlsprengeln außerhalb von Wien kann auch die Geme indewahlbehörde die Funkti-
on der Sprengelwahlbehörde ausüben.  
(3) In größeren Gemeinden, die bei der aufgehobenen  Wahl in Wahlsprengel eingeteilt 
waren, hat, wenn das Abstimmungsverfahren im Wahlkr eis nicht aufgehoben wurde, 
die Gemeindewahlbehörde, in Wien der Magistrat, rec htzeitig, spätestens am fünften 
Tag vor dem Wahltag zu bestimmen, vor welcher Spren gelwahlbehörde Wahlkarten-
wähler ihre Stimme abgeben können.  
(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der Magistrat , haben rechtzeitig, spätestens 
jedoch am fünften Tag vor dem Wahltag, die Wahlzeit  für die Stimmabgabe der Wahl-
kartenwähler festzusetzen. Die Wahlzeit und die für  Wahlkartenwähler bestimmten 
Wahllokale sind spätestens am fünften Tag vor dem W ahltag durch öffentlichen An-
schlag kundzumachen.  
 

Stimmabgabe durch Wahlkartenwähler  
 
§ 119. Gibt ein Wahlkartenwähler vor einer der im §  118 Abs. 2 angeführten Wahl-

behörden seine Stimme ab, so hat der Wahlleiter dem  Wahlkartenwähler neben dem 
amtlichen Stimmzettel das in der Wahlkarte befindli che Wahlkuvert zu übergeben und 
den Wahlkartenwähler auf die bei der Stimmabgabe zu  beachtenden Vorschriften des 
§ 68 aufmerksam zu machen. Für die Stimmabgabe im A usland ist § 60 sinngemäß 
anzuwenden.  

 
Übermittlung der Stimmen von Wahlkartenwählern  

 
§ 120. (1) Die Sprengel- und Gemeindewahlbehörden h aben in den Wahlkreisen, in 

denen das Wahlverfahren nicht aufgehoben wurde, die  Namen der Wahlkartenwähler 
im Abstimmungsverzeichnis und die Zahl der von Wahl kartenwählern abgegebenen 
Wahlkuverts, geordnet nach den Wahlkreisen, aus den en die Wahlkuverts stammen, in 
einer Niederschrift festzuhalten. Die Wahlkuverts d er Wahlkartenwähler sind der Nie-
derschrift ungeöffnet anzuschließen. Die Niederschr ift bildet mit dem Abstimmungs-
verzeichnis und den Wahlkuverts der Wahlkartenwähle r den Wahlakt der örtlichen 
Wahlbehörde.  
(2) Die im Abs. 1 angeführten Sprengelwahlbehörden außerhalb von Wien haben den 
Sprengelwahlakt der Gemeindewahlbehörde zu übermitt eln. Die zuständige Gemein-
dewahlbehörde hat die in den Sprengelwahlakten und in ihrem Wahlakt enthaltenen 
Wahlkuverts zu entnehmen, sie nach Wahlkreisen zu o rdnen und in einer Niederschrift 
die Anzahl der für jeden Wahlkreis abgegebenen Wahl kuverts zu beurkunden. Die 
Wahlkuverts sind sodann ungeöffnet mit einem Schrei ben, in dem die Anzahl der 
übermittelten Wahlkuverts anzuführen ist, der Lande swahlbehörde, aus deren Bereich 
die Wahlkuverts stammen, in einem versiegelten Umsc hlag auf die schnellstmögliche 
Art nachweislich zu übermitteln.  
(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien, in denen das Wahlverfahren nicht aufgehoben 
wurde, haben die Wahlkuverts von Wahlkartenwählern an die gemäß Abs. 2 zuständi-
ge Landeswahlbehörde in einem versiegelten Umschlag  zu übersenden. Die Übermitt-
lung hat an die Landeswahlbehörde in Wien im Weg de s Magistrates der Stadt Wien, 
an die übrigen Landeswahlbehörden auf die schnellst mögliche Art nachweislich zu 
erfolgen.  
(4) Die vorstehenden Bestimmungen finden nur dann A nwendung, wenn bei einer in 
den Abs. 1 bis 3 angeführten örtlichen Wahlbehörde Wahlkartenwähler ihr Wahlrecht 
ausgeübt haben. Wurde während der Wahlzeit von Wahl kartenwählern kein Wahlku-
vert abgegeben, so ist dies in einer Niederschrift festzuhalten.  



(5) Für die Behandlung der Wahlkuverts von Wahlkart enwählern aus dem Ausland 
durch die Landeswahlbehörden ist § 96 Abs. 1 sinnge mäß anzuwenden.  
(6) Die Landeswahlbehörden, in deren Bereich das Wa hlverfahren aufgehoben wurde, 
haben zunächst die Zahl der ihnen von den örtlichen  Wahlbehörden übermittelten 
Wahlkuverts von Wahlkartenwählern aus anderen Wahlk reisen, geordnet nach den 
Wahlkreisen, aus denen die Wahlkuverts stammen, in einer Niederschrift zu beurkun-
den. Die Wahlkuverts dieser Wahlkartenwähler sind s odann ungeöffnet mit einem 
Schreiben, in dem die Anzahl der übermittelten Wahl kuverts anzuführen ist, der Lan-
deswahlbehörde, aus deren Bereich die Wahlkuverts s tammen, in einem versiegelten 
Umschlag auf dem schnellsten Weg zu übersenden.  
 

Ermittlung der Stimmen von Wahlkartenwählern  
 
§ 121. (1) Soweit dieses Bundesgesetz eine vorläufi ge Ermittlung und Bekanntga-

be der für andere Wahlkreise abgegebenen Stimmen vo rsieht, finden diese Bestim-
mungen bei einer Wiederholungswahl nur in einzelnen  Wahlkreisen keine Anwendung.  
(2) Findet eine Wiederholungswahl nur in einzelnen Wahlkreisen statt, so haben die 
Landeswahlbehörden auf Grund der ihnen gemäß § 120 Abs. 2, 3, 5 und 6 übermittel-
ten Wahlkuverts das Ergebnis der Stimmen der Wahlka rtenwähler nur bei ihren end-
gültigen Feststellungen zu ermitteln.  
(3) Die Ermittlung der Wahlkartenstimmen darf erst dann vorgenommen werden, wenn 
anzunehmen ist, dass weitere Wahlkuverts von Wahlka rtenwählern (§ 120 Abs. 2, 3, 5 
und 6) nicht mehr einlangen werden.  
 



VIII. Hauptstück 
Schlussbestimmungen 

 
 Schriftliche Anbringen und Sofortmeldungen 

 
§ 122. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ande res bestimmt ist, können 

schriftliche Anbringen nach Maßgabe der zur Verfügu ng stehenden technischen Mittel 
auch telegraphisch, fernschriftlich, im Weg automat ionsunterstützter Datenübertra-
gung oder in jeder anderen technisch möglichen Weis e eingebracht werden.  
(2) Gleiches gilt für Sofortmeldungen, wenn hierdur ch die schnellste Art der Übermitt-
lung gewährleistet ist.  

 
Fristen  

 
§ 123. (1) Der Beginn und Lauf einer in diesem Bund esgesetz vorgesehenen Frist 

wird durch Sonntage oder andere öffentliche Ruhetag e nicht behindert. Das gleiche 
gilt für Samstage und den Karfreitag. Fällt das End e einer Frist auf einen Samstag, auf 
einen Sonntag oder einen anderen öffentlichen Ruhet ag, so haben die mit dem Wahl-
verfahren befassten Behörden entsprechend vorzusorg en, dass ihnen die befristeten 
Handlungen auch an diesen Tagen zur Kenntnis gelang en könnten.  
(2) Die Tage des Postlaufes werden in die Frist ein gerechnet.  
 

Wahlkosten 
 
§ 124. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ande res bestimmt ist, sind die mit 

der Durchführung der Wahl verbundenen Kosten von de n Gemeinden zu tragen. Der 
Bund hat an die Gemeinden jedoch hierfür eine Pausc halentschädigung in der Höhe 
von 0,75 Euro pro Wahlberechtigten zu leisten.  
(2) Der in Abs. 1 festgesetzte Vergütungssatz vermi ndert oder erhöht sich, beginnend 
mit dem 1. Jänner 2012, jährlich in dem Maß, das si ch aus der Veränderung des von 
der Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarte n Verbraucherpreisindex 2010 oder 
des an seine Stelle tretenden Index gegenüber der f ür Jänner 2011 verlautbarten In-
dexzahl ergibt, wobei Änderungen der Indexzahlen so lange nicht zu berücksichtigen 
sind, als sie zehn Prozent der für Jänner 2011 verl autbarten Indexzahl oder der in der 
Folge als Bemessungsgrundlage für eine Änderung des  Vergütungssatzes herange-
zogenen Indexzahl nicht übersteigen. Ändert sich de r Vergütungssatz, so ist er auf 
einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bunde sgesetzblatt kundzumachen.  
(3) Die Pauschalentschädigungen sind innerhalb von zwei Jahren nach dem Wahltag 
an die Landeshauptmänner anzuweisen. Die Landeshaup tmänner haben die Pau-
schalentschädigungen unverzüglich an die Gemeinden weiterzuleiten. Hat nach einer 
Wahl eine Anpassung nach Abs. 2 stattgefunden, so i st dennoch der zum Zeitpunkt 
der Wahl in Geltung gewesene Vergütungssatz anzuwen den.  
(4) Die Pauschalentschädigung für die Stadt Wien is t innerhalb der in Abs. 3 bezeich-
neten Frist vom Bundesminister für Inneres anzuweis en.  

 
Gebührenfreiheit  

 
§ 125. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar ve ranlassten Schriften sind von 

den Verwaltungsabgaben des Bundes befreit.  
 

Weibliche Formen der Funktionsbezeichnungen 
 

§ 126. Wenn Funktionen nach diesem Bundesgesetz von  Frauen ausgeübt werden, 
so kann die weibliche Form der Bezeichnung, die für  die jeweilige Funktion vorgese-
hen ist, verwendet werden.  

 



§ 127. samt Überschrift entfallen mit BGBl I 2007/28  
 

Vollziehung 
 

§ 128. Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 2 und 3 ist  die Bundesregierung, mit der 
Vollziehung des § 20a Abs. 1, 2, 3 und 8 ist der Bu ndesminister für europäische und 
internationale Angelegenheiten, hinsichtlich des Ab s. 8 im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Inneres, und mit der Vollziehung  des § 125 ist der Bundesminister 
für Finanzen betraut. Mit der Vollziehung der übrig en Bestimmungen ist der Bundes-
minister für Inneres, hinsichtlich des § 22 im Einv ernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz, hinsichtlich der §§ 20a Abs. 4, 39 Abs.  1, 52 Abs. 7, 76 Abs. 3 und 87 Abs. 2 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäis che und internationale Angele-
genheiten und hinsichtlich des § 60 Abs. 2 im Einve rnehmen mit dem Bundesminister 
für europäische und internationale Angelegenheiten und dem Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport betraut. 
 

§ 129. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 199 3 in Kraft.  
(1 a) § 24 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes  BGBl. I Nr. 30/1998 tritt mit 1. 
Jänner 1998 in Kraft.  
(1 b) Die §§ 28 Abs. 4, 43 Abs. 4, 58 Abs. 3, 62 Ab s. 3, 64 Abs. 2, 66 Abs. 4 und 77 Abs. 
2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 98/ 2001 treten mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft.  
(1c) §21 Abs.1, §23 Abs.1 und 3, §41, §42 Abs.2 und  3 und § 129 Abs. 2 letzter Satz 
sowie die Anlage 4 in der Fassung des Bundesgesetze s BGBl. I Nr. 90/2003 treten mit 
1. Jänner 2004 in Kraft.  
(1d) Die §§2 Abs.2, 4 Abs.2 und 3, 5, 12 Abs.2, 15 Abs.2 und 3, 20a samt Überschrift, 21 
Abs. 1, 25 Abs. 4 und 5, 26 Abs. 1, 38 Abs. 1, 39, 40 Abs. 1 und 3, 41, 42 Abs. 3, 45 
samt Überschrift, 46 Abs. 3, 49 Abs. 6, 52 Abs. 2, 6 und 7, 54, 56 Abs. 1, 59, 60 samt 
Überschrift, 61 Abs. 1, 65 samt Überschrift, 66 Abs . 3, 67 Abs. 3, 68 samt Überschrift, 
69 Abs. 1, 71 samt Überschrift, 72 Abs. 1, 73, 76 A bs. 3, 77 Abs. 1, 78 Abs. 1, 79 Abs. 3, 
84, 85, 86 Abs. 2, 87 Abs. 2, 90, 94 Abs. 2, 95, 96 , 98 Abs. 2 und 5, 99 Abs. 2 und 5, 102 
Abs. 2, 103 Abs. 2 und 5, 104, 106, 108 Abs. 5, 111  Abs. 2 und 4, 114 Abs. 1, 118 Abs. 2 
und 4, 119 samt Überschrift, 124 Abs. 2 und 3, 125,  128 samt Überschrift, 129 Abs. 2 
sowie die Anlage 3 in der Fassung des Bundesgesetze s BGBl. I Nr. 28/2007 treten mit  
1. Juli 2007 in Kraft. 
(1 e) Die §§ 10 Abs. 3, 11 Abs. 3, 12 Abs. 4, 15 Ab s. 3, 17 Abs. 1, 20 Abs. 2, 25 Abs. 1 
und 2, 26 Abs. 1, 36 Abs. 3, 39 Abs. 2 bis 4, 42 Ab s.3, 43 Abs.1 Z 2 und 3, 52 Abs.3 und 
4, 54, 60 Abs.2 bis 5, 61 Abs. 1, 62 Abs. 2, 70 Abs . 1 und 2, 75 Abs. 1, 79 Abs. 2, 84 
Abs. 1, 6 und 7, 85 Abs. 2 lit. h und Abs. 3 lit. h  und i und Abs. 8, 86 Abs.2, 87 Abs. 3, 
90 Abs.2 bis 5 und 8, 93 Abs.3 und 4, 96 Abs.1 Z 5 und Abs. 3, 102 Abs. 2, 105 Abs. 1, 
106 Abs. 3 Z 3 und Abs. 4 und 6, 108 Abs. 4, 111 Ab s. 2, 119 sowie die Anlagen 2, 3 
und 4 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.  13/2010 treten mit 1. März 2010 
in Kraft. Gleichzeitig tritt § 128 außer Kraft.  
(2) Die §§ 22, 25 Abs. 2, 39, 40 Abs. 1, 41, 42 Abs. 1,  46 Abs. 2 und 3, 47, 48 Abs. 1 und 
2, 49 Abs. 1 und 3, 50 Abs. 1 und 2, 52 Abs. 2, 60,  70 Abs. 3, 85 Abs. 2 lit. j und k, 85 
Abs. 3 lit. i, j und k und Abs. 9, 86 Abs. 2, 88, 9 0, 92, 93 Abs. 1 und 3, 94 Abs. 1 und 3, 
96 Abs. 1 und 2, 98 Abs. 2, 100 Abs. 2, 102 Abs. 2,  111 Abs. 1, 120 Abs. 2 und 3, 123 
Abs. 2, 124 Abs. 1 und 2 sowie die Anlagen 2 und 3 Vorderseite in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 43/2011 treten mit 1. Ok tober 2011 in Kraft. 


